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Genderhinweis 
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird überwiegend die 
männliche Schreibweise verwendet. Wir weisen an dieser 
Stelle ausdrücklich darauf hin, dass die ausschließliche 
Verwendung einer Form explizit geschlechterunabhängig 
verstanden werden soll.
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Vorwort

Ein breiter gesellschaftlicher Diskurs zu Land
schaftsbild und Denkmalschutz ist wichtig. 
Bei der Planung von Windenergieanlagen 
(WEA) ist das Landschaftsbild sowohl in der 
Flächenausweisung als auch bei der Geneh
migung als öffentlicher Belang zu beachten. 
Gleichzeitig ist die mögliche landschaftsbild
beeinträchtigende Wirkung von WEA eines 
der am häufigsten vorgetragenen  Argumente 
von Windenergiegegnern. Es gilt, neue Pers
pektiven und Klarheit in grundlegenden Fra
gen wie der Landschaftsbildbewertung, der 
angemessenen Kompensation von Eingriffen 
und zu aktuellen Anforderungen des Denk
malschutzes zu gewinnen. 

Mit den Umweltministerien RheinlandPfalz 
und Hessen haben sich für den Fachaus
tausch zu Landschaftsbild fragen an Mittelge
birgsstandorten »Wind am Horizont«, der 
am 13. November 2018 in Mainz stattfand, 
zwei Kooperationspartner gefunden, die ein 
ausgewiesenes Inter esse am Thema haben. 
RheinlandPfalz und Hessen zählen zu den 
waldreichsten Bundesländern; dieser hohe 
Forstanteil schärft den Blick auf Fragen des 
Landschaftsbildes besonders. 

Die FA Wind möchte die Themen Windener
gie und Landschaftsbild bzw.  Denkmalschutz 
für ihre Mitglieder und andere  Interessierte 
fachlich aufbereiten. Deshalb haben sich 
 Akteure aus Wissenschaft, Verwaltung, 
 Poli tik und Windenergiewirtschaft dazu aus
getauscht, verschiedene Aspekte  beleuchtet 
und aktuelle Herausforderungen disku
tiert. Die Beiträge der Referenten wurden 

im Nachgang verschriftlicht und sind in die
ser Broschüre präsentiert. Ein besonderes 
Augen merk liegt sowohl auf dem rechtlichen 
Regelungsrahmen zum Denkmalschutz, den 
Rechtsanwältin  Katharina Luther, Noerr LLP, 
in seinen Grundzügen aufzeigt, als auch auf 
den Diskussionsrunden der Veranstaltung, 
die der Journalist  Günther Wessel kompakt 
zusammenfasst.

Mein besonderer Dank gilt vor allem 
 Chris  tiane Donnerstag und Iris Otto aus den 
Landesministerien, Dr. Thomas Treiling (ABO 
Wind ) und Markus Pauly ( juwi ), die mit ih
rer fachlichen Expertise wichtige Unterstüt
zung in der Konzeptionsphase gegeben 
haben. Ich danke ebenfalls den Referen
ten für ihr Engagement, allen Diskutanten 
sowie den Praxis partnern, Jochen Mülder 
von  Lenné3D, Stefan W. Kauling von Land
PlanOS, Henk Brekhof und  Tedde Langhout 
von Wind planner, welche in den Pausen für 
Kurzweil und anregende Gespräche zum 
 Thema  Visualisierung gesorgt  haben. Sie 
 haben maßgeblich zum Gelingen dieses 
Fach  austausches beigetragen.

Eine interessante Lektüre wünscht 
 
Ihre

 
 
Dr. Antje Wagenknecht
Geschäftsführerin  
Fachagentur Windenergie an Land

Dr. Antje Wagenknecht 
ist Geschäftsführerin  
der Fachagentur Wind
energie an Land. 
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1 EINLEITUNG

Im folgenden Beitrag soll ein komprimier
ter Überblick über die Landschaftsbild
bewertung in Deutschland gegeben werden. 
Dieser beginnt mit einer kurzen theoreti
schen Einführung zum Thema Landschafts
bildbewertung. Anschließend wird der Stand 
der Landschaftsbildbewertung in der Land 
schaftsplanung schlaglichtartig und auf
grund des begrenzten Rahmens für den 
Gesamtbeitrag unter Verweis auf umfangrei
chere weitere Literatur dargestellt. Dass eine 
valide, empirisch basierte und nachvollzieh
bare Landschaftsbildbewertung auf allen  Pla   
nungsebenen von bundesweiten über lan
desweite und regionale bis hin zu örtlichen 
Planungen möglich ist, wird beispielhaft an 
eigenen angewandten Forschungsprojek
ten demonstriert. Zuletzt wird auf der Ba
sis der getroffenen Ausführungen ein Fazit 
 gezogen.

2 THEORIE ZUM LANDSCHAFTSBILD

Als operationalisierbarer theoretischer Hinter
 grund für praktische Landschaftsbildbewer
tungen hat sich der sogenannte »psycho   
logischphänomenologische Ansatz« nach 
Nohl (2001: 44) erwiesen. Dieser geht davon 
aus, dass sich das Landschaftsbild, definiert 
als »ästhetischsymbolisch interpretiertes Er
scheinungsbild der Landschaft« (Nohl, 2001: 
44), basierend auf der Objektebene (physi

sche Landschaft) und der Subjektebene (Be
trachter) bildet. Die Objekt ebene schließt 
dabei sämtliche bildauslösenden Landschafts
bildkomponenten und Landschaftselemente 
(z. B. Relief,  Vegetation, Wasser, Landnut
zung) ein. Die Subjektebene des Betrachters 
berücksichtigt auch dessen individuelle (Vor)  
Erfahrungen, Erwartungen, Werte, etc.

Nun könnte sich der Eindruck erwecken, dass 
aufgrund der Beteiligung der  Subjektebene 
an der Formierung des Landschaftsbildes die 
resultierenden  Landschaftsbildbewertungen 
und Landschaftspräferenzen vollkommen 
subjektiv sind, und sich nicht planerisch be
werten lassen. Dem muss jedoch entgegnet 
werden, dass eine Vielzahl theoretischer und 
empirischer Studien nachgewiesen  haben, 
dass es eine breite intersubjektive Basis für 
Landschaftspräferenzen gibt, die auf (evolu
tions) biologischen Grundlagen fußen (vgl. 
dazu z. B. die ProspectRefuge Theorie von 
Appleton 1975, die Savanna Theorie von Ori
ans 1980, die InformationProcessingTheo
rie von Kaplan & Kaplan 1989 oder die Was   
serPräferenzTheorie von  Bourassa 1991). 
Weiterhin ist auch ein Großteil der die Sub
jektebene kennzeichnenden  Werte gesell
schaftlich bzw. kulturell geprägt und damit 
innerhalb homogener Kulturkreise auch zum 
Großteil überindividuell determiniert (vgl. 
dazu z. B. Nohl 1981 und 1990, Shafer & 
Tooby 1973, Buhyoff et al. 1983 und Yang & 
Kaplan 1990).

Landschaftsbildbewertung in Deutschland

Eine Einführung

PROF. DR. MICHAEL ROTH

Michael Roth ist 
 Professor für Land
schaftsplanung an 
der Hochschule für 
Wirtschaft und Umwelt 
(HfWU) Nürtingen
Geislingen.
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Die zum Großteil intersubjektiv übereinstimmende Bestim
mung der Landschaftspräferenzen und Landschaftsbildbe
wertung ist auch Grundlage der Rechtsprechung, die bei 
der Frage, ob es sich um einen Eingriff in das Landschafts
bild handelt, den Maßstab des »gebildeten, gegenüber 
der Schönheit von Natur und Landschaft aufgeschlos
senen Durchschnittsbetrachters« anlegt  (FischerHüftle 
1997: 240). Somit ist es bei der Beurteilung von Eingrif
fen das Ziel, keine zu stark subjektiv geprägte Bewertung 
im Sinne extrem unsensibler oder extrem empfindlicher 
 Personen anzulegen. Dieser »aufgeschlossene Durch
schnittsbetrachter« kann im Rahmen empirisch basierter 
Landschaftsbildbewertungen statistisch auf der Basis von 
Befragungsergebnissen modelliert werden.

3  STAND DER LANDSCHAFTSBILDBEWER
TUNG IN DER LANDSCHAFTSPLANUNG

Ausführlich mit dem Stand der Landschaftsbildbewertung 
in Forschung und Praxis der Landschaftsplanung befas
sen sich Roth (2012) und Roth & Bruns (2016). So hat 
Roth (2012: 78 ff.) z. B. gezeigt, dass nur für einen Bruch
teil der publizierten Landschaftsbildbewertungsverfahren 
der Nachweis der Einhaltung der wissenschaftlichen Gü
tekriterien (Signifikanz, Objektivität, Reliabilität und Va
lidität) erbracht wurde. Eine repräsentative Stichprobe 
von 116 Landschaftsplänen  ergab zudem, dass das Land
schaftsbild in der kommunalen Landschaftsplanung nach
rangig gegenüber den anderen Schutzgütern behandelt 
wird ( Roth 2006a ). Dies gilt nicht nur für die Bestandser
fassung und Bewertung des Landschaftsbildes, sondern 
auch für die Ziel und Maßnahmenplanung, wobei oft auf 
den sogenannten »TrittbrettfahrerEffekt« gesetzt wird, 
d. h. es wird  davon ausgegangen, dass Maßnahmen zum 
Artenschutz, Biotopverbund oder Boden und Gewässer

schutz auch eine landschaftsästhetisch positive Wirkung 
haben werden. Dass z. B. eine Hecke ganz unterschiedlich 
lokalisiert, ausgerichtet und hinsichtlich der Artenzusam
mensetzung aufgebaut  werden kann, je nachdem ob sie 
primär dem Biotopverbund, dem Erosionsschutz oder der 
Landschaftsästhetik dient, wird dabei nicht thematisiert. 
Wende et al. (2009) wiesen  jedoch in einer empirischen 
Studie nach, dass die Chancen der MaßnahmenUmset
zung für dezidiert landschaftsästhetisch ausgerichtete und 
begründete Maßnahmen in kommunalen Landschaftsplä
nen überdurchschnittlich hoch sind, was sicherlich auch in 
der positiven Öffentlichkeitswirksamkeit solcher Maßnah
men begründet liegen dürfte.

»Es ist wichtig, das Landschaftsbild zu bewerten, 
weil man so eine größere Akzeptanz bei der  Planung 
und dem Ausbau erneuerbarer Energien schaffen 
kann.« 

In Bezug auf die Eingriffsregelung, die hier als Teil der 
vorhabensbezogenen Landschaftsplanung mit betrach
tet werden soll, stellen Roth & Bruns (2016: 59 ff.) fest, 
dass bei der Ermittlung von Kompensationsumfängen ver
mehrt auf einfache monetarisierende Verfahren zurückge
griffen wird, und mit diesem Trend zur Monetarisierung 
eine »sachinhaltliche Auseinandersetzung mit dem Land
schaftsbild […] in den Hintergrund« tritt. Dass die Ersatz
gelder dann auch noch nicht zwingend für Maßnahmen 
zur Aufwertung des Landschaftsbildes im betroffenen 
Planungsraum eingesetzt werden, wobei oft Zielkonzep
te aus der vorsorgenden Landschaftsplanung fehlen (s. o.) 
bedingt eine weitere inhaltliche Loslösung von »vorsor
gender, raumbezogener Landschaftsbildbewertung und 
einer derartigen vorhabensbezogenen Bewertung des 
Eingriffs« (Roth & Bruns 2016: 59).
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4  LANDSCHAFTSBILDBEWERTUNG 
AUF UNTERSCHIEDLICHEN PLA
NUNGSEBENEN – ERLÄUTERT AN 
BEISPIELPROJEKTEN

4.1  Bundesweite  
Landschaftsbildbewertung

Für den länderübergreifenden Netzausbau 
und die dazu zu erstellenden strategischen 
Umweltprüfungen zum Bundesbedarfsplan 
und zur Bundesfachplanung wird eine me
thodisch, empirisch und inhaltlich belastbare 
Inwertsetzung des Landschaftsbildes aus 
 Bundessicht benötigt. Diese muss unab hän
gig von Ländergrenzen, Planungsinstru men
ten (Landschaftsprogramm, Landschaftsrah  
men plan, Landschaftsplan) und Aktualitäten 
homogen und konsistent sein. Um mit Hilfe 
einer derartigen bundeweiten Landschafts
bildbewertung das Schutzgut Landschafts
bild zu stärken und qualifiziert in die Bewer - 
tung der Konfliktrisiken und Alternativenver
gleiche einstellen zu können, hat das Bun
desamt für Naturschutz das Forschungs und 
Entwicklungsvorhaben »Entwicklung eines 
Be wertungsmodells zum Landschaftsbild 
beim Stromnetzausbau)« vergeben. Der me
thodische Ansatz und die Ergebnisse des Vor
habens sollen im Folgenden kurz dargestellt 
werden, für detailliertere Darstellungen sei 
auf Roth et al. (2018) verwiesen. Basierend 
auf einer Stichprobe von 30 Landschaftsräu
men (je ca. 150 km² groß), die repräsentativ 
über die deutschen Großregionen (Meynen & 
Schmithüsen 19531962) und Landschaftsty
pen (Gharadjedaghi 2004) verteilt wurden, 
wurde eine Fotodokumentation deutscher 
Landschaftsbilder erstellt. Über 800 dieser 
Fotos wurden in einer Internetumfrage (vgl. 
dazu Roth 2006b) durch über 3.500 Perso
nen bewertet, wobei zur Teilnehmerakquisiti
on mit einem sozialwissenschaftlichen Panel 
kooperiert wurde, um eine möglichst reprä
sentative Teilnehmerstichprobe zu erreichen. Abbildung 1: Modellergebnis für die Schönheit des Landschaftsbildes

Auf der Basis der Umfrageergebnisse (Subjektseite des 
Landschaftsbildes) und umfangreicher Analysen bundes
weiter Landschaftsdaten in geographischen Informati
onssystemen (Objektseite des Landschaftsbildes) wurde 
anschließend ein statistisches Modell über den Zusammen
hang von Objektseite (Landschaftselemente, Landnut
zungen, Landschaftsstrukturmaße) und Landschafts bild  
bewertungen des über die Umfrage modellierten »Durch
schnittsbetrachters« erstellt. Dieses Mo     dell konnte an
schließend bundesweit angewandt werden und so eine 
empirisch basierte Landschaftsbildbewertung erzeugen. 
Die folgende Abbildung zeigt ex em   plarisch einen Arbeits
stand der Karte der Schönheit des Landschaftsbildes.
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Mit einer Auflösung von 1x1 km und in der Summe 
über 380.000 bewerteten Raumeinheiten ist diese Land
schaftsbildbewertung für die o. g. Zwecke im Zuge der 
Stromnetzplanung gut geeignet. In das Schönheitsmo
dell flossen die Faktoren Relief, Wasser, Wald, Streuobst, 
Grünland und Heideflächen als positiv wirkende Faktoren 
ein, die Hemerobie, Ackerflächen, Verkehrsflächen, Indus
trie- und Gewerbeflächen sowie die Vorbelastungen durch 
Strommasten und Windkraftanalgen als negativ wirkende 
Faktoren. Mit einem Bestimmtheitsmaß von r²  = 0,64 und 
damit einer Varianzerklärung von 64 % kann das erstellte 
lineare Regressionsmodell als valide eingeschätzt werden. 
Ein großer Vorteil derartiger Modellierungen liegt da
rin, dass das Modell Auskunft zu seiner Modellgüte gibt, 
was für Einzel expertenbasierte Einschätzungen der Land
schaftsbildqualität so nicht möglich ist.

Für alle der in § 1 BNatSchG genannten Bewertungs
kriterien (»Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der 
Erholungswert der Landschaft«) wurden separate 
 Bewertungsmodelle entwickelt.

4.2  Landesweite Landschafts bildbewertung
Für den Freistaat Thüringen sollte als Basis für die Er
satzgeldbemessung für Höhenbauwerke in der natur
schutzrechtlichen Eingriffsregelung eine landesweite 
Landschaftsbildbewertung erstellt werden. Im Unter
schied zu dem vorgenannten bundesweiten Projekt war 
hier keine spezifische Erstellung einer empirischen Basis 
durch eine Bevölkerungsbefragung möglich. Dafür konn
te auf einen räumlich und inhaltlich höher aufgelösten 
landesweiten Geodatenbestand zurückgegriffen werden. 
Ziel des Projektes war es, sechs annähernd normalverteilte 
Wertstufen für eine flächendeckende raumdifferenzieren
de Landschaftsbildbewertung zu etablieren. Dies bedeu
tet, dass die höchste und niedrigste Wertstufe für je ca. 
10 % der Landesfläche, die zweithöchste und zweitnied
rigste für je ca. 15 % der Landesfläche und die beiden 
mittleren Stufen für je ca. 25 % der Landesfläche verge
ben werden sollten. Auch für dieses Projekt wurde raster
basiert mit einer Auflösung von 1x1 km gearbeitet.

Auf der Basis einer umfangreichen Literaturauswertung 
wurden folgende theoretisch und empirisch fundierten 
Indikatoren in die Landschaftsbildbewertung einbezogen: 

• Reliefenergie in 10 km Umkreis

• Gewässerrandlänge in der jeweiligen Rasterzelle

•  Walderlebnis (Waldfläche, Waldrandlänge)  
in der jeweiligen Rasterzelle

• Nutzungsvielfalt in 2 km Umkreis

•  Kleinräumigkeit der landwirtschaftlichen Nutzung   
in der jeweiligen Rasterzelle

Zusätzlich zu den Indikatoren der Grundbewertung 
wurden folgende Zusatzkriterien für eine Ab- bzw. 
Aufwertung verwendet:
•  Vorbelastung durch technische  

Vertikalobjekte in 10 km Umkreis

•  Vorbelastung durch Industrie und  
Gewerbeflächen in 2 km Umkreis

•  Vorbelastung durch Straßen in 2 km Umkreis

•  Aufwertung durch Störungsarmut (unzerschnittene 
verkehrsarme Räume in 5 km Umkreis)

•  Aufwertung durch Sichtbarkeit landesweit bedeut
samer Kulturerbestandorte bis 10 km Entfernung

•  Aufwertung durch wahrnehmbare Naturnähe in  
der jeweiligen Rasterzelle (Hemerobiedatensatz)

•  Aufwertung durch vorhandene Strukturelemente  
in der jeweiligen Rasterzelle

Für jeden der Indikatoren wurde eine separate Bewer
tungskarte auf der Basis einer Quantifizierung erstellt. Da
bei wurden ebenfalls sechs Wertstufen, ebenfalls nach 
Möglichkeit annähernd normalverteilt, gewählt.
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Durch Aggregation über einen iterativ mit dem Auftrag
geber (Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geologie) 
abgestimmten Bewertungsbaum wurden die Indikato
ren zu einem Gesamtwert Landschaftsbild verknüpft. Eine 
separate Bewertung der Kriterien Vielfalt,  Eigenart und 
Schönheit war hierbei nicht erforderlich.

Anschließend wurden die erzeugten Rasterdaten zur Land
schaftsbildqualität über einen Median-Tiefpassfilter ge
glättet und manuell in vektorisierte Landschafts bildräume 
überführt, wobei bei der Abgrenzung Reliefstufen, Nut
zungsgrenzen, Naturraumgrenzen etc. berücksichtigt 
wurden. Im Ergebnis dieses Prozesses ergibt sich das in 
der folgenden Abbildung  dargestellte Bild.

Ausführliche Informationen zu diesem Projekt sind im 
 Projektbericht ( Roth & Fischer 2018 ) sowie bei Roth et al. 
( 2018 b ) zu finden.

Abbildung 2: Landesweite Landschaftsbildbewertung für Thüringen
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4.3  Regionale Landschaftsbildbewertung
Auf regionaler Ebene wurde eine empirisch  basierte Land
schaftsbildbewertung im Rahmen eines inter kommunalen 
Flächennutzungsplans für den Teilbereich Windenergie 
für das Gebiet des Regionalverbandes Saarbrücken er
arbeitet. Im Unterschied zu den beiden vorgenannten 
Projekten ging es dabei nicht um eine flächendeckende 
Bewertung des Status Quo, sondern gezielt um eine Ver
änderungsbewertung durch geplante Windkraftstand
orte. Im Ergebnis zeigte sich auf der Basis GISbasierter 
visueller Simulationen unterschiedlicher Ausbauszenarien, 
dass mit zunehmender Nabenhöhe und Anzahl an Wind
kraftanlagen die Landschaftsbildkriterien Vielfalt, Eigen
art und Schönheit sowie die wahrgenommene Naturnähe 
einen zunehmenden Wertverlust erfahren. Interessanter
weise konnte jedoch auch festgestellt werden, dass die 
vier genannten Kriterien unterschiedlich sensitiv reagie
ren. So ist z. B. bei der wahrgenommenen Eigenart der 
Landschaft bei wenigen Windkraftanlagen im Sichtbe
reich kaum ein Unterschied zwischen der Wirkung unter
schiedlich hoher Anlagen festzustellen, dafür bei vielen 
Anlagen ein umso größerer. Bei der wahrgenommenen 
Naturnähe verhält es sich genau umgekehrt: Bei wenigen 
Anlagen im Sichtbereich treten signifikante Unterschiede 
zwischen der Wirkung niedrigerer und höherer Anlagen 
auf. Bei vielen Anlagen im Sichtbereich spielt es für die Be
einträchtigung der wahrgenommenen Naturnähe jedoch 
kaum mehr eine Rolle, ob die Anlagen niederiger oder hö
her sind. Für  Details vgl. Roth (2014).

»Die Schönheit einer Landschaft lässt sich wirklich 
methodisch sauber bewerten – das ist kein nur sub
jektives Empfinden.« 

4.4  Örtliche Landschaftsbildbewertung
Gerade bei Windkraftanlagen an Mittelgebirgsstand orten 
werden oft Waldstandorte genutzt (vgl. dazu Roth 2015). 
Dabei wird oft nicht spezifisch an der gesetzlich verpflich
tenden Minderung (§ 15 BNatSchG) der Beeinträchtigun
gen gearbeitet, obwohl dies sehr wohl möglich ist, wie 
Wagner (2017) am Beispiel einer waldspezifischen Mast
fußeinfärbung empirisch nachgewiesen hat. Die nach
folgend dargestellte Visualisierung zeigt  jeweils eine 
Standard-Mastfußeinfärbung und eine waldspezifische 
Mastfußeinfärbung vor. 
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Abbildung 3:  Minderung von Landschaftsbildbeeinträchtigung durch Windkraft im Wald mittels angepasster Mastfußeinfärbung (Quelle: Wagner 2017)
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5 FAZIT

Mit den oben getroffenen Ausführungen und  Beispielen 
sollte gezeigt werden, dass eine intersubjektiv gülti
ge Landschaftsbildbewertung, die wissenschaftliche 
und planungspraktische Ansprüche erfüllt, auf allen 
 Planungsebenen möglich ist. Nach Auffassung des  Autors 
stellt eine Partizipation der von der Planung  (potentiell) 
Betroffenen eine notwendige Voraussetzung für die Ak
zeptanz des Planungsergebnisses dar. Im Hinblick auf die 
Landschaftsbildbewertung ist  dabei  – wie auch an den 
obigen Beispielen gezeigt wurde  – eine Partizipation in 
 allen Verfahrensschritten möglich: Angefangen von der 
Forschung zu Themen der Landschaftsbildbewertung, 
wobei eine empirische Basis für die Indikatorenwirkung 
in den Bewertungsmodellen und eine empirische Validie
rung angestrebt werden sollte, über die konkrete (nutzer
abhängige) Landschaftsbild bewertung, bei der stets eine 
fall- und regionsspezifische, aktuelle empirische Bewer
tungsbasis verwendet werden sollte, bis hin zur konkre
ten Planung mit klassischer Öffentlichkeitsbeteiligung und 
TÖBBeteiligung.

Dabei kann nach Erfahrungen des Autors die Anzahl 
 aktiver TeilnehmerInnen signifikant erhöht werden, wenn 
zusätzlich zu den herkömmlichen Partizipationskanälen 
(schriftlich, Präsenztermine) auch digitale Möglichkeiten 
der Partizipation (WebBefragungen, Public Participation 
GIS etc.) angeboten werden.

Gerade bei den heutzutage sehr dynamischen Planungs
prozessen kann ein GISbasierter Ansatz sicherstellen, 
dass kurzfristig auf Änderungen des Vorhabens reagiert 
werden kann und den Betroffenen stets aktuelle Bewer
tungsszenarien präsentiert werden können.

Insgesamt kann mit den präsentierten Ansätzen, die alle
samt direkt oder indirekt auf empirischen Grundlagen 
 fußen, neben der Umsetzung des »aufgeschlossenen 
Durch  schnittsbetrachters« auch ein mit der Europäischen 
Landschaftskonvention konformes Vorgehen geleistet 
werden. Die Europäische Landschaftskonvention definiert 
Landschaft als »ein Gebiet, wie es vom Menschen wahr
genommen wird«. Damit ist die Berücksichtigung auch 
der Subjektebene (Landschaftswahrnehmung durch den 
Betrachter) essentiell.

Ein wichtiger und unbedingt zu verfolgender Weg bei 
der Behebung der oben konstatierten Defizite in Bezug 
auf die Landschaftsbildbewertung in der Praxis ist neben 
Fachveranstaltungen wie die dieser Broschüre zugrunde
liegenden sicherlich auch die Hochschulausbildung, die 
das Schutzgut Landschaft und die Landschaftsbildbewer
tung deutlich intensiver behandeln muss, als dies derzeit 
der Fall ist. Somit kann langfristig der Wissenstransfer in 
Planungspraxis und Behörden sichergestellt werden. 

»Intersubjektive Landschaftsbildbewertung ist auf 
allen Planungsebenen möglich. Man sollte daher 
möglichst früh mit Visualisierungen beginnen.«
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Rechtsrahmen zu Landschafts
bildbelangen in RheinlandPfalz
GUNDOLF SCHRENK

1  KLIMA, LUFT, NATUR UND  
LANDSCHAFT

§ 1 Abs. 1 EnWG verpflichtet zu einer mög
lichst sicheren, preisgünstigen, verbraucher
freundlichen, effizienten und umweltver   - 
träglichen leitungsgebundenen Versorgung 
der Allgemeinheit mit Elektrizität, die zuneh
mend auf erneuerbaren Energien beruht. 
Hierbei kommt der Windkraft eine besonde
re Bedeutung zu. In RheinlandPfalz gibt es 
zurzeit mehr als 1.700 Windkraftanlagen (LT
Drs. 17 / 8106). Der Einsatz der erneuerbaren 
Energien leistet einen wesentlichen Beitrag 
zum Schutz des Klimas und der Luft. 

Windkraftanlagen wirken sich wegen ih
rer Größe oft erheblich und weiträumig auf 
das Landschaftsbild aus. Nach § 1 BNatSchG 
ist die Landschaft so zu schützen, dass ihre 
Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der 
Erholungswert der Landschaft auf Dauer 
gesichert sind. Der Landschaftsschutz be
inhaltet, Naturlandschaften und historisch 
gewachsene Kulturlandschaften vor Verun
staltung, Zersiedlung und sonstigen Beein
trächtigungen zu bewahren und Flächen für 
die Erholung zu schützen und zugänglich zu 
machen (§ 1 Abs. 4 BNatSchG). Unter dem 
Begriff der Landschaft werden hierbei die op
tisch wahrnehmbaren Faktoren wie z. B. Re
lief, Gewässer und Vegetation verstanden. 
Aber auch Geräusche und Gerüche können 
Bestandteil von Landschaft sein. Bei der Be
urteilung der Landschaft wird auf den Stand
punkt des gebildeten, für den Gedanken des 
Natur und Landschaftsschutzes aufgeschlos

senen Durchschnittsbetrachter abgestellt 
(z. B. BVerwG, Urt. vom 21.1.2016, 4 A 5 / 14, 
NVwZ 2016, 844). Das Naturschutzrecht 
sieht seinerseits aber auch im Schutz von Luft 
und Klima einen wichtigen Beitrag zur dau
erhaften Sicherung des Naturhaushaltes und 
schreibt erneuerbaren Energien hierbei eine 
besondere Bedeutung zu (§ 1 Abs. 3 Nr. 4 
BNatSchG). 

Nach Artikel 20 a GG und Artikel 69 Landes
verfassung RLP (LV) hat der Staat die Pflicht, 
die natürlichen Lebensgrundlagen zu schüt
zen. Die natürlichen Lebensgrundlagen um
fassen u. a. Klima und Luft, aber auch Natur 
und Landschaft gehören dazu (BVerwG, Be
schl. vom 31.1.1997, 4 NB 27 / 96, NVwZ 1997, 
1213). In RheinlandPfalz ist zudem auf Ar
tikel 40 Abs. 3 LV hinzuweisen, wonach der 
Staat u. a. die Denkmäler der Natur und die 
Landschaft in seine Obhut und Pflege nimmt.

2  LANDESENTWICKLUNGS
PROGRAMM IV

Die Steuerung raumrelevanter Nutzungskon
flikte ist nach § 2 Abs. 1 Landesplanungsge
setz Aufgabe der Landesplanung. Bereits die 
Erste Teilfortschreibung des Landesentwick
lungsprogramms IV im Jahre 2013 hatte als 
Grundsatz festgelegt, dass ein geordneter 
Ausbau der Windenergie durch die Regio
nal und Bauleitplanung sichergestellt wer
den soll. Die Dritte Teilfortschreibung der 
Landesverordnung zur Änderung der Landes
verordnung über das Landesentwicklungs

Gundolf Schrenk  
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Jahren in der Abteilung 
Naturschutz und nach
haltige Entwicklung am 
Ministerium für Umwelt, 
Energie, Ernährung 
und Forsten des Landes 
RheinlandPfalz.
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programm (LEP IV) vom 12.7.2017 (GVBl. S. 162) bekennt 
sich zum weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien 
als Teil einer sicheren, kostengünstigen, umweltverträgli
chen und ressourcenschonenden Energieversorgung und 
hält an der Aufgabenverteilung zwischen Landes, Regio
nal und Bauleitplanung fest. Es erhebt zugleich den An
spruch, die raumordnerischen Konflikte in Bezug auf die 
energiepolitischen Vorgaben zu lösen. Hierzu enthält das 
LEP IV Zielsetzungen zum Schutz des Landschaftsbildes. 
Raumbedeutsame Vorhaben dürfen diesen Zielvorgaben 
nicht widersprechen. Ziele sind somit für die nachfolgen
den Planungsebenen und in Genehmigungsverfahren bin
dend, eine nachvollziehende Abwägung findet nicht statt 
(BVerwG, Urteil vom 16.4.2015, 4 CN 6 / 14, NVwZ 2015, 
1540). 

Das LEP IV enthält zwei unterschiedliche Ansätze zum 
Schutz der Landschaft. Zum einen setzt die Zielvorgabe 
an einem besonderen Schutz einer konkreten Landschaft 
an, der in einer Unterschutzstellung nach dem Natur
schutzrecht oder einer eigens erfolgten Konkretisierung 
manifestiert und räumlich präzise umrissen ist. Hier ist die 
Windkraft generell ausgeschlossen. Zum anderen sollen 
Windkraftanlagen im Raum gebündelt werden, damit ihre 
Auswirkungen aufgrund ihrer Größe und der Emissionen 
gemindert werden. 

2.1 Ausschlussgebiete für Windkraft (Z 163 d)
Ein möglicher Konflikt wird in bestimmten Gebieten durch 
einen generellen Ausschluss der Windkraft zugunsten des 
Landschaftsbildes entschieden. Hier sind zunächst die Na
turschutzgebiete und als Naturschutzgebiete einstweilig 
sichergestellte Gebiete, sowie der rheinlandpfälzische Teil 
des Nationalparks HunsrückHochwald zu nennen. Inner
halb der Umgrenzung dieser Schutzgebiete sind Errich
tung und Betrieb von Windkraftanlagen ausgeschlossen. 
Ausnahmen oder Befreiungen von diesem Verbot enthält 
das LEP IV nicht. Von der Windkraft ausgenommen sind 
des Weiteren das Biosphärenreservat Pfälzerwald insge
samt und die Kernzonen der übrigen Naturparke des Lan
des. Vormals bestehende Unsicherheiten in der Frage der 
Nutzung des Biosphärenreservates und der Kernzonen 
der Naturparke im Wege von Ausnahmen bzw. Befreiun
gen wurden damit beseitigt (VG Trier, Urt. vom 6.6.2018, 
9 K 12585 / 17). Die genauen Umgrenzungen der Schutz

gebiete können aus dem Landschaftsinformationssystem 
LANIS ( www. naturschutz.rlp.de) entnommen werden.

Des Weiteren werden die Kernzonen und Rahmenbe
reiche der UNESCOWelterbegebiete Mittelrheintal und 
ObergermanischRaetischer Limes und landesweit be
deutsame Kulturlandschaften generell ausgenommen. 
Hierzu enthält das LEP IV Karten als Anlagen, um die ge
naue Lage und Abgrenzungen auch dieser Ausschlussge
biete klar zu bestimmen.

2.2  Abstandsregelung zur Wohnbebauung  
(Z 163 h, Z 161 i) 

Der LEP IV geht davon aus, dass moderne Windkraftan
lagen aufgrund ihrer Größe und Emissionen starke Aus
wirkungen auf die Umgebung haben. Es schreibt daher 
Abstände von Windkraftanlagen zu Wohngebieten (§§ 3, 
4, 4 a BauNVO), Dorfgebieten (§ 5 BauNVO), Mischgebie
ten (§ 6 BauNVO) und Kerngebieten (§ 7 BauNVO) vor. Es 
ist ein Abstand von mindestens 1.000 Metern einzuhal
ten, bei einer Gesamtanlagenhöhe von über 200 Metern 
beträgt der Mindestabstand 1.100 Meter. Begründet wer
den die im Vergleich zu den Mindestabständen der TA
Lärm höheren Werte mit dem Grundsatz der Vorsorge 
und einer Erhöhung der Akzeptanz der Windkraft. Eine 
Unterschreitung dieser Mindestabstände um 10 Prozent 
ist im Falle eines Repowerings möglich. 

2.3 Konzentration der Windkraft (Z 163 b, Z 163 g)
Der LEP IV schreibt die vorrangige Sicherung der Gebiete 
mit hoher Windhöffigkeit vor mit der Begründung, dass 
dies zu einer Konzentration der Anlagen an geeigneten 
Standorten und damit zum Schutz des Landschaftsbildes 
beiträgt. Das Kriterium der Windhöffigkeit knüpft nicht 
an eine bestimmte, als schutzwürdig anzusehende Land
schaft an, sondern betrachtet die Standorte eher unter 
einem ökonomischen Blickwinkel. Das Ziel kommt daher 
allgemein dem Schutzgut Landschaft zugute, wovon ins
besondere die Landschaft außerhalb der Gebiete mit ho
her Windhöffigkeit regelmäßig profitieren wird.

»Windkraftanlagen sollen nach Möglichkeit auf 
 bestimmte Standorte konzentriert werden.«

http://www.naturschutz.rlp.de
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Des Weiteren sieht der LEP IV in Z 163 g vor, dass mindes
tens drei Anlagen im räumlichen Verbund errichtet wer
den müssen. Hierdurch soll sichergestellt werden, dass 
die Landschaft nicht durch eine Vielzahl von Einzelanla
gen beeinträchtigt wird. Im Falle von Repowering genü
gen zwei Anlagen

» Mit unseren neuen Regelungen im Landes ent
wick lungsplan schaffen wir es, viele Streitfälle von 
vornherein zu vermeiden, weil sie mehr Rechts und 
 Planungssicherheit bringen.«

3 NATURSCHUTZRECHT

3.1 Geschützte Teile von Natur und Landschaft
Das Naturschutzrecht des Bundes und der Länder sieht 
den Schutz bestimmter Teile von Natur und Landschaft 
durch die Ausweisung von Schutzgebieten vor. Dabei ver
folgen die Schutzgebietskategorien Naturschutzgebiet, 
Nationalpark und Biosphärenreservat u. a. den Schutz der 
Landschaft. Der Errichtung und dem Betrieb von Wind
kraftanlagen innerhalb dieser Schutzgebiete steht neben 
dem LEP IV auch das Naturschutzrecht regelmäßig ent
gegen. Für Naturschutzgebiete ergibt sich dies aus § 23 
Abs. 2 BNatSchG i. V. m. der jeweiligen Schutzgebietsver
ordnung, wonach alle Handlungen verboten sind, die zu 
einer Zerstörung, Beschädigung oder Veränderung des 
Naturschutzgebietes oder seiner Bestandteile oder zu ei
ner nachteiligen Störung führen können. Für den Natio
nalpark HunsrückHochwald enthält § 14 Abs. 2 Nr. 8 des 
Staatsvertrages über den Nationalpark HunsrückHoch
wald ein ausdrückliches Verbot für Windkraft. Anders 
als das Ziel 163 d des LEP IV sind diese Regelungen auch 
auf Anlagen, die außerhalb dieser Schutzgebiete errichtet 
und betrieben werden sollen, die jedoch zu erheblichen 
Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes innerhalb der 
Schutzgebiete führen können, anwendbar. Die Vorschrif
ten stellen nämlich nach allgemeinem Verständnis auf den 
Ort des Handlungserfolges ab (Lütkes / Ewer, BNatSchG 
Kommentar, 2. Auflage 2018 § 23 Rn 11). Das gilt selbst 
dann, wenn die Naturschutzgebietsverordnung nur Ver
botstatbestände innerhalb des Schutzgebietes regelt (VG 
Köln, Urteil vom 24.7.2012 – 14 K 4263 / 11, BeckRS 2012, 
55780). Es ist daher im Einzelfall zu prüfen, ob Windkraft

anlagen außerhalb von Naturschutzgebieten oder des Na
tionalparks zu nachteiligen Störungen in den Gebieten 
führen.

Weitere Schutzgebietskategorien in Bezug auf das 
Land  schaftsbild sind Landschaftsschutzgebiete (§ 26 
BNatSchG) und Naturparke (§ 27 BNatSchG). Nach § 26 
Abs. 2 BNatSchG sind in einem Landschaftsschutzgebiet 
nach Maßgabe näherer Bestimmungen alle Handlungen 
verboten, die den Charakter des Gebiets verändern oder 
dem besonderen Schutzzweck zuwiderlaufen. Es handelt 
sich somit um ein präventives Verbot mit Erlaubnisvorbe
halt. Dementsprechend enthalten die Landschaftsschutz
gebietsverordnungen Genehmigungsvorbehalte für die 
Errichtung baulicher Anlagen. Genehmigungen können 
nur versagt werden, wenn ein Vorhaben dem Schutz
zweck zuwiderläuft und Beeinträchtigungen durch Aufla
gen oder Bedingungen nicht verhütet oder ausgeglichen 
werden können. Bei großräumigen Schutzgebieten wie 
Landschaftsschutzgebieten muss die Schutzwürdigkeit 
von Teilflächen unterschiedlich beurteilt werden, da Viel
falt und Schönheit der Landschaft sowie ihre Bedeu
tung für die Erholung nicht gleichermaßen im gesamten 
Schutzgebiet anzutreffen sind. Deshalb kann eine Ver
letzung des Schutzzweckes nur angenommen werden, 
wenn es besondere Anhaltspunkte dafür gibt, dass ge
rade die betroffene Teilfläche besonders geschützt wer
den soll (für das Landschaftsschutzgebiet Rheinhessisches 
Rheingebiet mit ca. 311 qkm OVG Koblenz, Urteil vom 
4.7.2007, 8 A 10260 / 07, NJOZ 2007, 5313). Ansonsten 
wird eine Genehmigung bzw. das Einvernehmen zu einer 
Genehmigung von Windkraftanlagen von der zuständi
gen Naturschutzbehörde erteilt. 

Widerspricht der Bau und Betrieb von Windkraftanla
gen dem Schutzzweck, kommt eine Befreiung nach § 67 
Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG aus Gründen des überwiegenden 
öffentlichen Interesses in Betracht. Dem Interesse an der 
Nutzung erneuerbarer Energien wird neben der energie
wirtschaftlichen und sonstigen umweltpolitischen Bedeu
tung auch eine besondere Bedeutung für den Naturschutz 
beigemessen (§ 1 Abs. 3 Nr. 4 BNatSchG). Die Nutzung er
neuerbarer Energien in Form von Windkraft ist mit dem 
Interesse des Landschaftsschutzes abzuwägen. Hierbei 
ist das Verhältnis der Flächeninanspruchnahme durch die 
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Windkraft zur Gesamtgröße des Landschaftsschutzgebie

tes zu gewichten. Vor allem in großen Schutzgebieten ist 

das Landschaftsbild differenziert zu betrachten und nicht 

überall gleich schützenswert (OVG Koblenz Beschl. vom 

27.4.2017, 8 B 10738 / 17, NVwZRR 2017, 817; OVG 

Münster, Beschl. vom 9.6.2017, 8 B 1264 / 16, NVwZ

RR 2017, 1007). Schließlich muss auch in die Abwägung 

eingestellt werden, dass der Schutz der Kulturlandschaft 

über das LEP IV (Z 163 d) insgesamt gestärkt worden ist.

Ähnliche Genehmigungsvorbehalte enthalten die Natur
parkverordnungen. Ein Unterschied besteht jedoch in dem 
Schutzzweck, der bei Naturparken neben der Landschaft 
auch die Förderung einer nachhaltigen Regionalentwick
lung beinhaltet. Damit ist der Schutzzweck tendenziell 
 offen für die Windkraft. Es kommt hinzu, dass die Kern
zonen der Naturparke inzwischen von der Windkraft aus
geschlossen sind, sodass insofern bereits eine Abstufung 
innerhalb der Naturparke im Hinblick auf das Schutzgut 
Landschaft getroffen worden ist. Einschränkungen der 
Windkraft außerhalb der Kernzonen kommen nur bei ekla

tanten Verunstaltungen des Landschaftsbildes in Betracht. 
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3.2 Ersatzzahlungen für erhebliche Beeinträchti-
gungen des Landschaftsbildes
Der allgemeine Schutz von Natur und Landschaft unter
liegt der Eingriffsregelung nach §§ 13 ff BNatSchG. Der 
Tatbestand eines Eingriffs nach § 14 Abs. 1 BNatSchG, 
nämlich eine Veränderung der Gestalt oder Nutzung von 
Grundflächen, die das Landschaftsbild erheblich beein
trächtigen kann, ist bei der Errichtung und dem Betrieb 
von Windkraftanlagen regelmäßig erfüllt. Erhebliche Be
einträchtigungen sind vorrangig zu vermeiden, nicht 
vermeidbare erhebliche Beeinträchtigungen sind auszu
gleichen oder zu ersetzen. Ist eine Kompensation nicht 
möglich und wird ein Eingriff nach Abwägung aller Be
lange zugelassen, hat der Verursacher Ersatz in Geld zu 
leisten. Als Bemessungsgrundlage für die Höhe  einer 
Ersatzzahlung gibt § 15 Abs. 6 Satz 2 BNatSchG die 
durchschnittlichen Kosten der nicht durchführbaren Aus
gleichs und Ersatzmaßnahmen vor. Sind diese Kosten 
nicht feststellbar, bemessen sich die Ersatzzahlungen nach 
§ 15 Abs. 6 Satz 3 BNatSchG nach Dauer und Schwere des 
Eingriffs unter Berücksichtigung der dem Verursacher da
raus erwachsenden Vorteile. 

Die Landeskompensationsverordnung (LKompVO) vom 
12.6. 2018 (GVBl. S. 160) bestimmt, dass Beeinträchti
gungen des Landschaftsbildes durch Turmbauten, die hö
her als 20 Meter sind, nicht ausgeglichen oder ersetzt 
werden können (§ 6 Abs. 1 Satz 3 LKompVO). Ferner 
übernimmt § 7 Abs. 2 LKompVO Dauer und Schwere ei
nes Eingriffs als Bemessungsgrundlage für die Festsetzung 
von Ersatzzahlungen und differenziert den Maßstab in § 7 
Abs. 3 und 4 LKompVO weiter aus. Die in der Praxis verein
zelt aufgeworfene Frage einer generellen Ausgleichs und 
Ersatzfähigkeit von Landschaftsbildbeeinträchtigungen 
durch Windkraftanlagen ist damit obsolet. Gleichzei
tig sind auch vormals angewandte  Berechnungsmodelle 
wie insbesondere das »Alzeyer Modell« nicht mehr 
 anwendbar. Stattdessen ermöglicht die Landeskompen
sationsverordnung eine einfachere und nachvollziehbare 
Berechnung der Höhe von Ersatzzahlungen. Hierzu wird 
das Landschaftsbild entsprechend seiner Bedeutung in 
vier Wertstufen nach § 7 Abs. 3 LKompVO i. V. m. Anlage 
2 eingeteilt. Je nach der für eine Windkraftanlage ermit
telten Wertstufe wird dann ein Betrag je  Meter Gesamt
anlagenhöhe beginnend ab dem ersten Meter berechnet. 

Werden mehr als 3 Windkraftanlagen in räumlichen Zu
sammenhang errichtet und betrieben, verringert sich die 
Ersatzzahlung um 7 Prozent für die vierte und jede wei
tere Anlage. Die Regelung unterstützt somit die im LEP IV 
vorgesehene Konzentration der Windkraft.

Für Repoweringmaßnahmen hat der Verordnungsgeber 
verschiedene Sonderregelungen vorgesehen. § 6 Abs. 1 
Satz 3 LKompVO bestimmt, dass Repoweringmaßnah
men innerhalb desselben Naturraums als Realkompensa
tion betrachtet werden. Ersatzzahlungen fallen nach § 6 
Abs. 1 Satz 4 LKompVO nur für die Differenz zwischen 
der Gesamthöhe der neu zu errichtenden Anlagen und 
der Gesamthöhe der abzubauenden Anlagen an. Die Ver
ringerung der Ersatzzahlung um 7 Prozent gilt im Falle ei
nes Repowerings bereits ab der ersten Anlage (§ 7 Abs. 5 
Satz 4 LKompVO). 

Eine Anwendungshilfe zur Berechnung der Ersatzzah
lungen für nicht ausgleich und ersetzbare Landschafts
bildbeeinträchtigungen durch Windenergieanlagen ist 
zum Download auf https://mueef.rlp.de/de/themen/ 
naturschutz/eingriff-und-kompensation/ zu finden.

Ersatzzahlungen werden an die Stiftung Natur und Um
welt RheinlandPfalz geleistet. Sie müssen zweckgebun
den für Maßnahmen des Natur und Landschaftsschutzes 
eingesetzt werden. 

4 FAZIT

Mit den Vorgaben des Landesplanungsrechtes und des 
Naturschutzrechtes bestehen in RheinlandPfalz klare 
Regelungen, die einen Ausbau der Windkraft und den 
Schutz der Landschaft gewährleisten. Insbesondere mit 
der Dritten Teilfortschreibung des Landesentwicklungs
programms IV in 2017 und dem Erlass einer Landes
kompensationsverordnung in 2018 hat das Land klarere 
Regelungen zur Zulässigkeit von Windkraftanlagen und 
für die Höhe und Berechnung von Ersatzzahlungen ge
schaffen. Damit wurde die notwendige Planungs und 
Rechtssicherheit sowohl für die Kommunen, die Wind
kraftbetreiber und nicht zuletzt für die Genehmigungsbe
hörden weiter verbessert.
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DAS DEMOKRATISCH  
LEGITIMIERTE ZIEL

Die aktuelle Windenergienutzung in  Hessen 
wird geprägt durch die Ergebnisse des hes
sischen Energiegipfels vom 10.11.2011. 
 Danach stand fest, dass für die Umsetzung 
der energiepolitischen Ziele ein großer  Anteil 
der Windenergie erforderlich sein würde. 
Eine Studie von Fraunhofer (IES) kam zu dem 
Ergebnis, dass Windvorrang flächen auf 2 % 
der Landesfläche ein Potenzial von 28 TWh / a 
darstellten. Dieses Ziel wurde  demokratisch 
legitimiert durch Aufnahme in das Energie
zukunftsgesetz vom 21.11.2012 (GVBl. S. 
444). Entsprechend sah die 2. VO zur Ände
rung des Landesentwicklungsplans (LEP) Hes
sen 2000 v. 27. Juni 2013 (GVBl. S. 479) in 
§ 1 Abs. 3  einen Windvorrang auf 2 % der 
Landesfläche in substanziell geeigneten Ge
bieten (entspr. 4.000 Windenergieanlagen 
(WEA)) vor. Auf dieser Basis wurden Teilregio
nalpläne Energie für Nord und  Mittelhessen 
bereits beschlossen. Soweit nicht planerisch 
bestimmt, sind WEA nach § 35 BauGB im Au
ßenbereich zulässig,  sofern u. a. Belange von 
 Natur und Landschaft nicht entgegenste
hen; eine Beeinträchtigung ist hinzunehmen. 
Zum  Vergleich:  Mitte 2018 waren in Hes
sen vor / in Betrieb 1.100 WEA, im Verfahren  
ca. 250 und beklagt 99 WEA). 

DER RECHTSRAHMEN ZUR BEWER
TUNG  DES LANDSCHAFTSBILDES

Der verfassungsrechtlich postulierte Schutz 
der Lebensgrundlagen des Menschen (Art. 
20 a GG und 26 a HV) bestimmt einerseits 
die Legitimation der Nutzung  erneuerbarer 
Energien, aber auch deren Grenzen. Auf 
der Basis der früheren Staatszielbestimmung 
in Art. 150 der Weimarer Verfassung ist in 
 Hessen zusätzlich schon seit 1945 in Art. 62 
HV ein Staatsziel zum Schutz der Denk mäler 
und der Landschaft definiert. Wie bereits 
vom Sachverständigenrat für Umwelt fragen 
(SRU) 2011 festgestellt, sind alle Formen 
der Energiegewinnung mit Beeinträchtigun
gen der Umwelt verbunden. Das Ziel ist des
halb nur eine relative Übelminimierung (SRU 
2011). Grobe Maßstäbe für die Bewertung 
finden sich insbesondere im Naturschutz- 
und UVPRecht:

•  § 1 Abs. 1 BNatSchG: (Neue Fassung): 
Vielfalt, Eigenart, Schönheit, Erholungs
wert von Natur und Landschaft (mit 
 weiteren  Details)

•  § 2 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 UVPG (Schutzgüter): 
Menschen (menschliche Gesundheit), 
Landschaft, kulturelles Erbe und sonstige 
Sachgüter sowie deren Wechselwirkung.

Rechtsgrundlagen und Probleme der  
Landschaftsbildbewertung in Hessen
KLAUSULRICH BATTEFELD

KlausUlrich  
Battefeld ist im  
Hessischen Ministerium 
für Umwelt, Klimaschutz, 
Landwirtschaft und Ver
braucherschutz tätig. 
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RESTRIKTIONEN FÜR VORRANGGEBIETE  
IM LEP HESSEN

Die Inanspruchnahme der Landschaft wird ferner deter
miniert durch konkurrierende Ziele, die im LEP fixiert sind. 
Hierzu gehören ein Mindestabstand von 1.000 m zur 
Wohnbebauung in Siedlungsgebieten (Bestand und Pla
nung) zur Einhaltung von Immissionsgrenzen, aber auch 
zum Schutz vor Bedrängung. Aus Sicherheitsgründen sind 
Abstände von 150 m zu Fernverkehrsstraßen und Eisen
bahnen sowie 100 m zu sonstigen Verkehrswegen und 
Hochspannungsleitungen einzuhalten. Aufgrund der res  
triktiven fachrechtlichen Regelungen wurden Nationalpar
ke, NSG, ND, Schutz- / Bannwälder, Kern- und Pflegezo
nen A des Biosphärenreservats Rhön sowie die Kernzonen 
der UNESCO Welterbestätten von der Gebietskulisse aus
geschlossen. Wegen der fachrechtlichen Ausnahmemög
lichkeiten unterliegen Natura 2000Gebiete und weitere 
Gebiete des Biosphären reservats einer Einzelfallprüfung. 
WEA  sollen ferner möglichst zu Windparks konzentriert 
werden. Diese Kriterien schlagen als Ziele und Grundsät
ze der Landesplanung auch wegen § 35 BauGB auf Einzel
genehmigungsverfahren durch.

LANDSCHAFTSWERTKRITERIEN FÜR HESSEN

Die Ableitung von Bewertungskriterien für die Landschaft 
außerhalb dieser Kulisse fällt schwer, da in Hessen wind
höffige Landschaften außerhalb der Ballungsräume fast 
überall naturnah oder kulturell bedeutsam und meist be
waldet sind. Landschaftlich besonders sensibel (soweit 
nicht bereits Ausschluss) sind Natura 2000Gebiete, das 
Umfeld der Orte, regional bedeutsame Denkmäler und 
deren Umfeld (Mittelrheintal, Limes, Herkules,  Ringwälle, 
Burgen, Klöster …  ), Landschaftsschutzgebiete sowie be
sondere historische Kulturlandschaften (z. B. Glauberg). 
Sie wurden in den Teilregionalplänen Energie entspre
chend einzelfallweise geprüft. Damit sind innerhalb der 
Vorranggebiete nach Stand der Technik optimierte Anla
gen zulässig. Eine eigene kommunale Planung (z. B. FNP) 
findet daher in Hessen kaum statt oder ist bedeutungslos 
geworden (z. B. im Odenwaldkreis).

ABGELTUNG DER LANDSCHAFTS
BEEINTRÄCHTIGUNG

Sind Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft 
durch Windenergieanlagen unvermeidbar, erfolgt die 
 Kompensation aufgrund einer gesetzlich begründeten 
Konvention. Als Maßstäbe nennt das Energiezukunfts
gesetz (Hessischer Landtag, Drucksache 18 / 5725; 
 Begründung S. 16): 

»Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch derar
tige Vorhaben können aufgrund deren Höhe regelmäßig 
nicht durch Kompensationsmaßnahmen real kompen
siert werden. Wird ein solches Vorhaben zugelassen, ist 
deshalb für diese Beeinträchtigungen in aller Regel eine 
 Ersatzzahlung zu leisten. Mangels feststellbarer Kosten 
für Kompensationsmaßnahmen bestimmt sich die Ersatz
zahlung insbesondere nach Dauer und Schwere des Ein
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griffs (§ 15 Abs. 6 Satz 3 BNatSchG). Die Ersatzzahlungen 
sind nach Maßgabe des BNatSchG und HAGBNatSchG 
für Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschafts
pflege zu verwenden.«

Das Energiezukunftsgesetz hat die hessische Kompensa
tionsverordnungKV – vom 1.9.2005 (GVBl. I S. 624) ge
ändert. Folgende Regelungen wurden neu festgelegt (zu 
Vorläufern siehe auch Roth et al, 2016). Da Landschaften 
randlich auch dort beeinträchtigt werden, wo WEA nicht 
errichtet werden dürfen, richtet sich der Wert nach der 
umgebenden Flächenqualität. Dabei erfolgt die Haupt
belastung im Nahbereich. Die Ersatzzahlung wird in 
 Abhängigkeit von der Bedeutung des Landschaftsbildes 
(Wertstufen) und Masthöhe festgesetzt. Die Mast höhe er
gibt sich für WEA aus Nabenhöhe plus Flügellänge. Die 
Ermittlung der Wertstufen erfolgt in einem Radius des 
Fünfzehnfachen der Masthöhe (Bei 200m Höhe  Radius 
3 km). Unterschieden werden jeweils unter  Nennung von 
Kriterien für Landschaftsbild und naturbezogene  Erholung

Wertstufe 1: Landschaften mit geringer Bedeutung  
(z. B. vorbelastet durch Verkehrsanlagen, Deponien, 
 Abbauflächen, Industriegebiete). Einzelwert: 100 Euro  
je Meter Masthöhe

Wertstufe 2: Landschaften mit mittlerer Bedeutung  
(z. B. vorhandene Windparkfläche, soweit nicht Wert-
stufe 1). Einzelwert: 200 Euro / m

Wertstufe 3: Landschaften mit hoher Bedeutung (u. a.: 
weniger sensible Bereiche von LSG oder Naturparken oder 
Umfeld von Denkmalen) Einzelwert: 300 Euro / m

Wertstufe 4: Landschaften mit sehr hoher Bedeutung 
(u. a. Nationalparke, Kernzonen der Biosphärenreservate, 
besonders sensible Bereiche von NSG oder LSG, Kern und 
Pufferzonen von UNESCOWelterbestätten.) Einzelwert: 
800 Euro / m

REDUKTION DER ERSATZZAHLUNG 

Da die erste WEA besonders stört und eine zeitliche 
 Befristung Störungen mindert, sind Reduktionen vorgese
hen. Stehen WEA mehr als 10 Rotordurchmesser vonein
ander entfernt, wird die Zahlung für 2 – 8 WEA kumulativ 
um je 7 % verringert; ab 8 WEA beträgt die Zahlung 
51 %. Bei befristeten Eingriffen unter 100 Jahren Dauer 
erfolgte bislang eine Reduktion je Jahr um 1 % (30 Jahre 
= nur 30 % der Zahlung). Bei Ländervergleich ist Hessen 
fast billigstes Bundesland. Die Kompensationsverord
nung wird derzeit überarbeitet und ist zum 10.11.2018 
in Kraft getreten. Bei den Ersatzzahlungen sind folgen
de Änderungen vorgesehen: Nach der Rechtsprechung 
des BVerwG ist bei der Bemessung von Ersatzzahlun
gen das Bodenpreisniveau zu berücksichtigen. Deshalb 
werden die bisherigen Eurobeträge nach dem aktuellen 
Wert in Wertpunkte der KV umgerechnet. Da der aktu
elle Punktwert mit 0,35 € fast unverändert dem Preis von 
1992 mit 0,62 DM entspricht, erfolgt eine Anpassung auf 
0,40 € / Punkt plus eine regionale Bodenwertkompo nente 
(RBWK / Punkt  = 10 % vom Kaufpreis landwirtschaftli
cher Grundstücke im Landkreisdurchschnitt. Das bedeu
tet künftig mind estens ca. 0,47 € / Punkt im Vogelsberg 
und  höchstens ca. 1,20 € / Punkt im Raum Frankfurt.

Bei einer Eingriffsdauer unter 50 Jahren beträgt die 
 Reduktion künftig jeweils 2 % je Jahr (z. B. bei Eingriffs
dauer 30 Jahre = 60 % der Zahlung).

KEINE WEA »IN GRIMMS MÄRCHENWALD« 
SONDERN AUF »FICHTENACKER« ODER 
WINDWURFFLÄCHE

Die subjektive emotionale persönliche Betroffenheit wird 
behördlich nicht berücksichtigt (s. a. Schmidt et al. 2018 a 
u. 2018 b). Zudem orientiert sich die mediale Berichterstat
tung eher an Emotionen als an Fakten. Berichte in Fron
tal 21 und DIE WELT (DIE WELT, 2018) ignorierten Fakten 
weitgehend. Damit ist ein Spagat zwischen normativem 
und individuellem Wertesystem zu überbrücken. Hierfür 
ist aktive Kommunikation durch die Projektierer unver
zichtbar, da Ängste nur durch Überzeugung zu entkräften 
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sind. Der Braunkohletagebau am Hambacher Forst ist ein 
Projekt, an dessen Wirkung auf die Landschaft sich Wind
energie ruhig messen lassen kann. Dort wird Landschaft 
»verbraucht«, damit »Strom aus der Steckdose kommt«. 
Ein weiteres Beispiel ist die Edertalsperre. 1914 wurde ein 
400 m langer und 48 m hoher Damm errichtet: Auf 27 km 
wurde das Edertal geflutet. Die Dörfer Asel, Berich und 
Bringhausen wurden vollständig beseitigt, 900 Menschen 
umgesiedelt. Die installierte Leistung an der Sperrmauer 
betrug damals 14 MW, heute sind es gerade 20 MW. Dies 
leistet ein Windpark mit sechs WEA, der nach 30 Jahren 
zurückgebaut wird. Reden Sie darüber.

LITERATURQUELLEN

DIE WELT (24. 07 2018). 
Grimms Märchenwald wird Opfer der  
Energiewende. Von https://www.welt.de/
wirtschaft/plus179837848/ Hessenerlaubt
BauvonWindkraftanlageninGrimms
Maerchenwald.html abgerufen

Roth, M. und Bruns, E. (2016). 
Landschaftsbildbewertung in Deutschland – 
Stand von Wissenschaft und Praxis, BfN 
Skript 439. Von https://www.bfn.de/
fileadmin/BfN/service/Dokumente/skripten/
Skript439.pdf abgerufen

Schmidt et. al (2018a). 
Landschaftsbild und Energiewende.  
Band 1: Grundlagen, 266 S.  
Von https://www.bfn.de/fileadmin/BfN/
erneuerbareenergien/Dokumente/Land
schaftsbildundEnergiewende_Band1.pdf 
abgerufen

Schmidt et. al (2018b).  
Landschaftsbild und Energiewende.  
Band 2: Handlungsempfehlungen, 129 S.  
Von https://www.bfn.de/fileadmin/BfN/er
neuerbareenergien/Dokumente/Landschafts
bildundEnergiewende_Band2.pdf abgerufen

SRU (2011).  
Wege zur 100 % erneuerbaren Stromver
sorgung,  Sondergutachten Juli 2011.  
Von https://www.umweltrat.de/
SharedDocs/Downloads/DE/02_Son
dergutachten/2008_2012/2011_07_SG_
Wege_zur_100_Prozent_erneuerbaren_
Stromversorgung.html;jsessionid=CA13C5
C59EE9FFE2D331A09208CE9296.1_cid331 
abgerufen

https://www.welt.de/wirtschaft/plus179837848/-Hessen-erlaubt-Bau-von-Windkraftanlagen-in-Grimms-Maerchenwald.html
https://www.welt.de/wirtschaft/plus179837848/-Hessen-erlaubt-Bau-von-Windkraftanlagen-in-Grimms-Maerchenwald.html
https://www.welt.de/wirtschaft/plus179837848/-Hessen-erlaubt-Bau-von-Windkraftanlagen-in-Grimms-Maerchenwald.html
https://www.welt.de/wirtschaft/plus179837848/-Hessen-erlaubt-Bau-von-Windkraftanlagen-in-Grimms-Maerchenwald.html
https://www.bfn.de/fileadmin/BfN/service/Dokumente/skripten/Skript439.pdf
https://www.bfn.de/fileadmin/BfN/service/Dokumente/skripten/Skript439.pdf
https://www.bfn.de/fileadmin/BfN/service/Dokumente/skripten/Skript439.pdf
https://www.bfn.de/fileadmin/BfN/erneuerbareenergien/Dokumente/LandschaftsbildundEnergiewende_Band1.pdf
https://www.bfn.de/fileadmin/BfN/erneuerbareenergien/Dokumente/LandschaftsbildundEnergiewende_Band1.pdf
https://www.bfn.de/fileadmin/BfN/erneuerbareenergien/Dokumente/LandschaftsbildundEnergiewende_Band1.pdf
https://www.bfn.de/fileadmin/BfN/erneuerbareenergien/Dokumente/LandschaftsbildundEnergiewende_Band2.pdf
https://www.bfn.de/fileadmin/BfN/erneuerbareenergien/Dokumente/LandschaftsbildundEnergiewende_Band2.pdf
https://www.bfn.de/fileadmin/BfN/erneuerbareenergien/Dokumente/LandschaftsbildundEnergiewende_Band2.pdf
https://www.umweltrat.de/SharedDocs/Downloads/DE/02_Sondergutachten/2008_2012/2011_07_SG_Wege_zur_100_Prozent_erneuerbaren_Stromversorgung.html;jsessionid=CA13C5C59EE9FFE2D331A09208CE9296.1_cid331
https://www.umweltrat.de/SharedDocs/Downloads/DE/02_Sondergutachten/2008_2012/2011_07_SG_Wege_zur_100_Prozent_erneuerbaren_Stromversorgung.html;jsessionid=CA13C5C59EE9FFE2D331A09208CE9296.1_cid331
https://www.umweltrat.de/SharedDocs/Downloads/DE/02_Sondergutachten/2008_2012/2011_07_SG_Wege_zur_100_Prozent_erneuerbaren_Stromversorgung.html;jsessionid=CA13C5C59EE9FFE2D331A09208CE9296.1_cid331
https://www.umweltrat.de/SharedDocs/Downloads/DE/02_Sondergutachten/2008_2012/2011_07_SG_Wege_zur_100_Prozent_erneuerbaren_Stromversorgung.html;jsessionid=CA13C5C59EE9FFE2D331A09208CE9296.1_cid331
https://www.umweltrat.de/SharedDocs/Downloads/DE/02_Sondergutachten/2008_2012/2011_07_SG_Wege_zur_100_Prozent_erneuerbaren_Stromversorgung.html;jsessionid=CA13C5C59EE9FFE2D331A09208CE9296.1_cid331
https://www.umweltrat.de/SharedDocs/Downloads/DE/02_Sondergutachten/2008_2012/2011_07_SG_Wege_zur_100_Prozent_erneuerbaren_Stromversorgung.html;jsessionid=CA13C5C59EE9FFE2D331A09208CE9296.1_cid331


Berücksichtigung des Landschaftsbildes  im Teilregionalplan Energie Mittelhessen | 23

Die Region Mittelhessen umfasst zahlreiche 
reliefreiche Teilräume und weist insgesamt 
einen hohen Waldanteil auf. Aufgrund der 
Exponiertheit von Standorten einerseits, der 
sichtverschattenden Wirkungen von Relief 
und Wald andererseits ergeben sich beson
dere Herausforderungen dahingehend, die 
Aspekte »Landschaftsbild und Erholung« im 
Zusammenhang mit der regionalplanerischen 
Steuerung der Windenergienutzung sachge
recht zu berücksichtigen.

Der planerische Ansatz geht zunächst von 
folgenden Rahmenbedingungen und Annah
men aus:
•  Es liegt keine aktuelle flächendeckende 

und valide Bewertung des Landschafts
bilds für Zwecke der Regionalplanung in 
Mittelhessen vor.

•  Die einschlägigen naturschutzrechtlichen 
Gebietskategorien (z. B. Naturschutzge
biete, FFHGebiete, Vogelschutzgebiete 
und AuenverbundLandschaftsschutz
gebiete) erfassen auch für Erholung und 
Landschaftserleben wertvolle, naturnahe 
Landschaftsräume. Die Aspekte »Land
schaftsbild und Erholung« werden somit 
»im Kielwasser« mitberücksichtigt.

•  Es gibt darüber hinaus in Mittelhessen 
keine herausragenden bzw. besonders 
schützenswerten Landschaftsbildräume, 
in denen die Windenergienutzung auszu
schließen wäre.

•  Umfragen zur Akzeptanz von Windener
gieanlagen (WEA) lassen erahnen, dass 
bei der Wahrnehmung von WEA auch 
der Gewöhnungseffekt der Bevölkerung 
eine wichtige Rolle spielt: im Laufe der 
Zeit werden WEA nicht mehr unbedingt 
als »störender Fremdkörper« in der Land
schaft wahrgenommen.

•  Bei der Windenergienutzung handelt es 
sich um eine privilegierte Raumnutzung. 
Erst eine »Verunstaltung« der Landschaft, 
also nicht bereits eine Beeinträchtigung, 
ist als entgegenstehender Belang zu be
trachten. 

In der Konsequenz hat sich der Planungs
träger Regionalversammlung entschieden, 
die Belange »Landschaftsbild und Erholung« 
bei der Aufstellung des Teilregionalplans 
Energie Mittelhessen im Wesentlichen nicht 
als Ausschluss, sondern nur als abwägungs
fähiges Restriktionskriterium zu behandeln. 
Der Schwerpunkt der Betrachtung sollte bei 
sog. kumulativen Landschaftsbildauswirkun
gen liegen.

Im Planungsprozess zur Ermittlung von Vor
ranggebieten zur Nutzung der Windenergie 
(VRG WE) in Mittelhessen, der sich gemäß 
den Anforderungen aus der Rechtsprechung 
stufenweise zu vollziehen hat, werden die 
Aspekte »Landschaftsbild und Erholung« an 
mehreren Stellen einbezogen.

Berücksichtigung des Landschaftsbildes  
im Teilregionalplan Energie Mittelhessen
DR. IVO GERHARDS

Dr. Ivo Gerhards ist 
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planung, Bauleit planung 
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Gießen.
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»Wir müssen uns mit den kumulativen Auswir
kungen auf das Landschaftsbild beschäftigen.« 

Als »hartes Ausschlusskriterium« gilt u. a. in Anlehnung 
an die verbindliche landesplanerische Vorgabe eine Wind
geschwindigkeit von weniger als 5,75 m / sec. in 140 m 
Höhe. Damit wird eine räumliche Konzentration der 
Windenergienutzung an windhöffigen Standorten er
reicht. In Verbindung mit dem Ausschluss dieser Nutzung 
in windschwachen Teilräumen hat das einerseits positi
ve Effekte auf Landschaftsbild und Erholung in eben die
sen Teilräumen. Allerdings ist nicht zu leugnen, dass die 
Konzentration der VRG WE auf windreiche Standorte an
dererseits auch eine weite Sichtbarkeit mit sich bringen 
kann, soweit es sich dabei um landschaftlich exponierte 
Flächen handelt.

Als »weiches Ausschlusskriterium« wird u. a. eine Flä
chengröße potenzieller VRG WE von weniger als 15 ha 
angesetzt. Indem keine sehr kleinen Flächen ausgewie
sen werden, wird die oft befürchtete »Verspargelung« 
der Landschaft mit WEA verhindert. Auch dieses Kriteri
um hat somit mittelbar Auswirkungen auf Landschafts
bild und Erholung.

Auf der sich anschließenden Stufe der Einzelfallprüfung der 

VRG WE, bei der sowohl Restriktions als auch Eignungs

kriterien abwägend berücksichtigt wurden, spielen die 

Kriterien »Erholungswald« und »überörtlicher Erholungs

schwerpunkt inkl. 1.000 mZone« eine Rolle. Diese Flächen 

werden in die weitere Ermittlung der VRG WE einbezogen, 

wenn Eignungskriterien für diese Bereiche sprechen.
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Schließlich kommt Landschaftsbild und Erholung auf der 
letzten Stufe, nämlich bei der gesamthaftvergleichenden 
Betrachtung der VRG WE, eine wichtige Rolle zu. Hier wer
den drei Teilaspekte näher untersucht.

• Umfassung von Ortslagen
Auf der Grundlage einer computergestützten Sicht
barkeitsanalyse wird mit Hilfe eines Digitalen Land
schaftsmodells geprüft, inwieweit WEA innerhalb von 
möglichen VRG WE im Sinne eines worst case von Orts
lagen aus sichtbar wären. Dazu werden, ausgehend von 
den Ortsmittelpunkten (meist ein Kirchenstandort) und 
im ÜberdachNiveau, in einem RundumBlick bis in ma
ximal 5 km Entfernung diejenigen Teilflächen der VRG 
WE ermittelt, in denen WEA mit einer angenommenen 
Nabenhöhe von 140 m erkennbar wären.

Zur Beurteilung werden folgende Rahmen bedin-
gungen zu Grunde gelegt:
•  Ein von einem einzelnen VRG WE zusammenhän

gend betroffener Kreissektor sollte nicht mehr als 
etwa 120° umfassen. Dieser Wert entspricht einem 
Drittel des Vollkreises und ist kleiner als das mensch
liche Sichtfeld, welches etwa 150° einnimmt. 
Mehrere VRG WE, zwischen denen bei dieser Vor
gehensweise innerhalb des Kreissektors Lücken von 
weniger als 20° verbleiben, werden als zusammen
hängend betrachtet.

•  Sind mehrere VRG WE (die optisch getrennt 
 wahrnehmbar sind) sichtbar, sollte in der Summe 
(additiv) ebenfalls nicht mehr als etwa 120° betrof
fen sein. Außerdem sollten nicht mehr als etwa 3 
 verschiedene VRG WE sichtbar sein.

Bei den Angaben handelt es sich um Richtwerte, nicht 
um starre Grenzwerte. Für die Einzelfallbeurteilung 
 werden weitere Aspekte wie die Entfernung der VRG 
WE zur Ortslage und die betroffene Himmelsrichtung 
einbezogen.

»Man kann von einer hohen Akzeptanz für die 
 erneuerbaren Energien sprechen.«

•  Lineare und flächenhafte Erstreckung der VRG WE
Angepasst an die spezifische Situation in Mittelhessen 
werden hier für ein VRG WE als – ebenfalls abwägungs
fähige – Richtwerte eine Länge von 5 km bzw. eine Flä
chengröße von 400 ha angesetzt. Damit soll verhindert 
werden, dass Windfarmen als »überdimensioniert« und 
der Mittelgebirgslandschaft nicht angemessen wahrge
nommen werden.

• Mindestabstand zwischen VRG WE
Für dieses Kriterium wird ein Richtwert von 3 km ver
wendet. Dies erscheint für Mittelgebirgslagen ange
messen (im Flachland mit seinen in der Regel größeren 
Sichtweiten hat die Rechtsprechung auch Werte von 
5 km als zulässig erachtet). Mit Hilfe dieses Kriteriums 
kann der  Aspekt des »Überlastungsschutzes« im Hin
blick auf  ästhetische Belange berücksichtigt werden. 
Dabei handelt es sich ebenfalls um ein abwägungsfähi
ges Restriktionskriterium.

Für eine künftige Überarbeitung der Windenergiekon
zeption in Mittelhessen sollte das bisherige Vorgehen 
mit der schwerpunktmäßigen Betrachtung kumulativer 
Landschaftsbildauswirkungen grundsätzlich beibehalten 
werden. Es gibt aber durchaus auch Überlegungen, gut
achterlich prüfen zu lassen, ob es in Mittelhessen Land
schaftsbildräume gibt, die aus mindestens regionaler Sicht 
eine herausragende Bedeutung für Erlebnis und  Erholung 
sowie als Kulturlandschaft haben. Sofern solche Räume 
auf einer aktuellen, qualifizierten Datengrundlage flächen
deckend für die Region ermittelt und abgegrenzt werden, 
können sie ggf. als weiche Ausschlussflächen für VRG WE 
behandelt werden.
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Markus Pauly, Projektentwickler bei juwi  beantwortete 
als erster auf dem Podium die Eingangsfrage von Dr. Ant
je Wagenknecht (FA Wind) nach den Erfahrungen mit der 
Realkompensation: Seine Firma habe nur gute  gemacht. 
Leider müsse man nun konstatieren, dass die gesetz
lichen Rahmenbedingungen so verändert wären, dass 
sie keine Realkompensation fürs Landschaftsbild mehr 
in den  Bundesländern bieten könnten. Vielleicht sei das  
sogar ein Vorteil, wenn man stattdessen eine Ersatzzah
lung leisten könne, denn so könne man das schwierige 
Thema Landschaftsbild schnell abarbeit eten. Doch grund
sätzlich habe sein Unternehmen die Re alkompensation 
begrüßt, weil man mit ihr auch mehr Akzeptanz vor Ort 
für WEA schaffe.

Annette Reisch von der Enertrag AG stimmte zu. Sie sag
te, dass ihre Firma, die überwiegend WEA in Brandenburg 
betreibt, ebenfalls viele positive Erfahrungen mit der Real
kompensation gemacht habe. Doch stelle sich inzwischen 
die Frage: Dürfe man überhaupt noch Realkompensati
on anbieten? Sie vermute eigentlich schon, sagte aber zu
gleich, dass sie damit wohl die Postion einer Minderheit 
vertreten würde. 

Jennifer Schell aus dem Ministerium für Umwelt,  Energie, 
Ernährung und Forsten des Landes RheinlandPfalz ant
wortete darauf, dass für das Landschaftsbild keine Real
kompensation mehr möglich sei. In RheinlandPfalz habe 
man sich an der Bundeskompensationsverordnung orien
tiert, auch weil es sehr schwierig sei, das Landschaftsbild 
überhaupt zu bewerten. Es lasse sich nur schwer beurtei
len, welche Wirkung WEA in der Landschaft tatsächlich 
hätten und wie man den Landschaftsbildverlust andern
orts tatsächlich ausgleichen könne. Grundsätzlich fände 
sie Realkompensation sehr gut. Bei WEA halte sie diese 

aber nicht für anwendbar. Denn durch große WEA wer
de das Landschaftsbild so stark verändert, dass man nicht 
real kompensieren könne. 

Markus Pauly meinte dazu, dass man natürlich auch mit 
Ersatzzahlungen den Eingriff ins Landschaftsbild  bemesse. 
Solche Systeme stießen naturgemäß  immer an Grenzen. 
Es sei aber möglich, Ersatzzahlungen  berechnen und zu 
verlangen, dass mit ihnen Maß nahmen vor Ort umgesetzt 
werden. So gelange das Geld in  Absprache mit den Ge
meinden dorthin, wo tatsächlich der Eingriff in das Land
schaftsbild geschehen wäre. 

Alle Modelle die Höhe der Ersatzzahlungen zu berech
nen, bezögen die Wertigkeit der Landschaft mit ein, 
 beispielsweise durch Wertstufen. Das geschehe zwar auf 
unterschiedliche Art und Weise, in BadenWürttemberg 
anders als in RheinlandPfalz oder Thüringen. Schaffe ein 
Land eine Landschaftsbildbewertung anhand seiner Land
schaftsräume, besäße man eine gute und nachvollzieh
bare Basis, um Ersatzzahlungen zu berechnen. Natürlich 
sei nicht alles ausgleichbar, aber jede Maßnahme vor Ort 
erhöhe die Akzeptanz einer WEA. Denn zögen die be
troffenen Gemeinden einen direkten Nutzen aus den Er
satzzahlungen, hätte das einen großen  Vorteil für alle 
Beteiligten. Auch weil es bislang so sei, dass die Mittel aus 
den Ersatzzahlungen zwar abgerufen  werden  könnten, es 
oft in Gemeinden aber an Kapazitäten  mangele, die Gel
der zu beantragen. 

Jennifer Schell stimmte zu, dass direkte Ausgleichs
zahlungen die Akzeptanz von WEA vor Ort erhöhen 
 würden. Sie wies zugleich aber auf ein Problem hin: So 
bliebe es ein Stück weit jeder Gemeinde selbst über
lassen, was ausgehandelt werde. Und das könne sehr 

Realkompensation – Ja oder Nein ?

Zusammenfassung der Diskussionsrunde

GÜNTHER WESSEL
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 unterschiedlich sein, je nach Standort der 
Gemeinde. Durch Ersatz zahlungen entste
he eine Vereinheitlichung, die  Transparenz 
 schaffe. So könne jeder Betreiber vorher 
 berechnen, was an Kosten auf ihn zukomme 
und  dieses sei für  Bürger und Umweltverbän
de nachvollziehbar.  Außerdem sei in Rhein
landPfalz geregelt, dass die  Gelder innerhalb 
des Naturraumes gebunden seien und in den 
 ersten drei  Jahren tatsächlich nur an die Krei
se gingen, in denen der Natureingriff stattge
funden habe. Das  fehlende  Personal sei ein 
Problem, gab Schell zu. Die Stiftung  Natur 
und Umwelt RheinlandPfalz, die mit der 
 Verwendung der Mittel beauftragt sei, stün
de aber mit Rat und Tat zur  Seite. Erst wenn 
es eine Kreisverwaltung nicht  schaffe, in
nerhalb von drei Jahren Anträge zu  stellen, 
könnten sich andere Akteure mit ihren Pro
jekten um die Gelder bewerben. 

Markus Pauly antwortete, dass so aber 
der  direkte Windkraftbezug fehle. Das Geld 
stamme dann nicht mehr aus der Windkraft 
als solcher, sondern aus einem gemeinsamen 
Topf, bei dem man nicht direkt nachvollzie
hen könne, wo das Geld herkomme. Das sei 
für die Leute vor Ort intransparent. 

Annette Reisch von der Enertrag AG, be
richtete, dass 2017 das Land Brandenburg 
9 Mio. Euro aus  Ersatzzahlungen von WEA 
eingenommen habe. Anfang 2018 seien 
das verantwortliche Ministerium und der 

 Naturschutzfonds, der die Gelder verwaltet, 
durch die Regionen gereist, hätten die Ge
meinden eingeladen und sie gebeten, doch 
Projekte einzureichen, damit die  Gelder an 
die Gemeinden gehen können. Aus vielen 
 Gemeinden höre sie, dass dort niemand in 
der Lage sei, einen Projektantrag zu stellen. 
Somit lande das Geld am Ende irgendwo und 
werde nicht landschaftsbildwirksam einge
setzt. 

Jennifer Schell gestand das zu, sag
te aber auch, es gäbe noch die Möglich
keit Realkompensation für die Eingriffe in 
den  Naturhaushalt zu leisten. Man  könne 
 zusätzlich auch noch ein Öko konto ein
richten, um über die notwendigen  Zahlungen 
hinaus, Gelder direkt den  Gemeinden zu
komme zu lassen. 

Markus Pauly erwiderte, dass auch WEA
Betreiber ihre Projekte wirtschaftlich denken 
müssten. Zudem seien viele Maßnahmen des 
Naturhaushaltes, die sie direkt vor Ort leis
ten, solche des Artenschutzes, bei  denen hin
sichtlich der Standorte oder einer eventuellen 
Wirksamkeit auf das Landschaftsbild wenig 
Flexibilität bestünde. Seine Erfahrung sei: Die 
Gemeinden riefen die Gelder oft nicht ab.

Jennifer Schell nahm nun als erste Stel
lung zu der Frage nach den Eingriffsregelun
gen nach § 15 Bundesnaturschutzgesetz. Sie 
sagte, dass sie wie fast alle Landschaftspla

v. l. n. r.:  
Annette Reisch,  
Markus Pauly,  
Jennifer Schell,  
Dr. Antje Wagenknecht
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ner bedauere, dass kein Unterschied  zwischen Ausgleich 
und Ersatz gemacht wird, weil es natürlich sinnvoller 
wäre, direkt vor Ort die betroffenen Funktionen auszu
gleichen als sie anderswo zu ersetzen. Wünschenswert 
wären auch klarere Definitionen. Markus Pauly gab zu 
bedenken, dass die Länder den Ausgleich und Ersatz sehr 
unterschiedlich handhaben würden. Er sehe beispiels
weise in RheinlandPfalz  keine klaren Vorgaben, weshalb 
Projektierer sich mit  Naturschutzbehörden verständi
gen müssten. Anderswo sei das oft besser geregelt, aber 
dennoch könne man als  Projektträger gut damit umge
hen.  Annette Reisch sagte, sie hoffe auf nähere Ausfüh
rungsbestimmungen zum § 15. Die kämen vielleicht durch 
Gerichtsurteile zustande. Ihr Unternehmen habe verschie
dene Widersprüche und Klagen offen, um rechtlich klären 
zu lassen, ob ihnen wirklich die Realkompensation verbo
ten sei. Gerichts urteile brächten die Gesetzgebung häu
fig weiter.

In der offenen Debatte mit dem Plenum gab es einen Ap
pell aus dem RheinHunsrückKreis für die Realkompen
sation, weil diese zu höherer Akzeptanz der Windenergie 
geführt habe. Des weiteren wurde die Frage diskutiert, 
inwieweit die Ersatzzahlungen dazu führten, dass man 
nicht mehr qualifizieren müsste, wie stark ein Land

schaftsbild durch WEA beeinträchtigt würde. Komplett 
ausgleichen ließe sich das Landschaftsbild sowieso nicht, 
aber verloren gegangene Funktionen wie die der Erho
lung ließen sich meist ortsnah durch Ersatzmaßnahmen 
neu schaffen. Anna Adelt von der Stiftung Natur und Um
welt RheinlandPfalz sagte zu den Ersatzzahlungen, dass 
jeder Kreis nachvollziehen könne, woher welche Zahlung 
stamme und für welchen Natureingriff sie gelei stet wurde. 
Und jeder Kreis könne selbst entscheiden, ob er das Geld 
dort, wo dieser Natureingriff erfolgte, einsetzen wolle 
und wo er selbst geeignete Kompensations flächen finde. 
 Thematisiert wurde weiterhin, inwieweit die Gemeinden 
personell in der Lage seien, die Gelder einzufordern; in 
RheinlandPfalz können Personalkosten perspektivisch 
eventuell übernommen werden. Allerdings – so Jennifer 
Schell – dürften die Gelder nur für Maßnahmen des Na
turschutzes und der Landschaftspflege verwandt werden 
und seien auch an den jeweiligen Naturraum gebunden. 
In der weiteren Debatte ging es darum, inwieweit aus den 
Geldern auch Umweltschutzmaßnahmen finanziert wer
den könnten, die zu den Pflichtaufgaben der Gemeinden 
gehören, aber aus Finanzgründen oft zu kurz kämen. Wo
bei das, da bestand Übereinkunft, eigentlich nicht Sinn 
der Sache sei. 
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Windenergieanlagen an Land werden häu
fig kontrovers diskutiert und die landschaft
lich sichtbaren Auswirkungen sind einer 
der Hauptgründe für die Ablehnung der 
 Öffentlichkeit. Ein Planungsprozess mit ei
ner offenen Diskussion der visuellen Aus
wirkungen kann zur zukünftigen Akzeptanz 
von Windprojekten beitragen. So kann das 
Verständnis der verschiedenen Interessen
gruppen verbessert werden. Bewohner und 
Behörden können die geplante Windkraftan
lage von ihrem Hinterhof aus betrachten und 
bekannte Landschaftsmerkmale in Bezug auf 
die vorgeschlagenen Pläne erkennen.

Windplanner, ein Produkt von The Imagi
neers, ist eine WebAnwendung für die 
visuelle Darstellung von Wind und Solar
projekten, welche potentielle Auswirkun
gen auf die Umwelt in 2D, 3D und VR 
 zeigen kann. Windplanner kann für die Kom
munikation mit Bürgern und Kommunen 
 (In for mationsveranstaltungen), Akquisition, 

Umweltplanung, Vorplanung und Geneh
migungs planung verwendet werden. Es ist 
ein schnelles, einfaches und  hoch genaues 
Werkzeug, um geplante  Windkraftanlagen 
aus der Sicht der einzelnen Interessen gruppen 
auf fotorealistische Weise zu  visuali sieren. 

Durch das Hinzufügen von GISData mit 
 verschiedenen Informationen wie Wind
daten, Stromnetz, Satellitenbildern und 
Straßennähe kann der optimale Standort 
ausgewählt werden und den Stakeholdern 
ihr Plan erläutert werden. Mithilfe dieser 
 Informationen ist es möglich, einen guten 
Dia log mit den Stake holdern herzustellen.

Darüber hinaus ist Windplanner eine Part
nerschaft mit WindSim (www.windsim.com) 
eingegangen. Dadurch ist es möglich, Turbi
nen und Kartendaten von Windsim sowie 
von verschiedenen anderen Datenlieferanten 
in Windplanner hochzuladen.

Mit Stakeholdern in den Dialog gehen
TEDDE LANGHOUT

Tedde Langhout und  
Henk Brekhof (rechts im  
Bild) sind Mitarbeiter von  
The Imagineers mit Sitz im 
niederländischen Sneek.
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Visualisierungen waren in Deutschland in 
den vergangenen Jahren ein fester Bestand
teil der alltäglichen Arbeit rund um die Pla
nung, Genehmigung und Kommunikation 
von Windenergieanlagen und Windparks. In 
waldreichen Mittelgebirgslandschaften, wie 
sie in Hessen und RheinlandPfalz vielfach 
vorzufinden sind, können sich jedoch für den 
Einsatz von Visualisierungen aufgrund der 
spezifischen Topografie besondere Heraus
forderungen ergeben. 

Eine ausgeprägte Topografie mit hohem 
Waldanteil sorgt für kleinräumig sehr un
terschiedliche Sichtbarkeiten der Windener
gieanlagen. Oft stellt sich die Einsehbarkeit 
anders dar als im Vorfeld von ortskundigen 
Menschen oder auch ortsfremden Gutach
tern angenommen. Daher sind Visualisierun
gen von Windenenergieanlagen in diesen 
Landschaften besonders wichtig: Sie kön
nen unnötige Kontroversen vermeiden und 
die Aufmerksamkeit auf die realen Probleme 
lenken.

Möchte man die visuelle Veränderung der 
Landschaft durch Windenergieanlagen ide
altypisch analysieren, schaltet man den Vi
sualisierungen zunächst eine GISbasierte 
Sichtbarkeitsanalyse vor. Da diese häufig oh
nehin im Rahmen der Genehmigungspla
nung erstellt werden, entstehen für diesen 
Schritt in den meisten Fällen auch keine zu
sätzlichen Kosten. 

Das Ergebnis einer GISbasierten Sichtbar
keitsanalyse ist eine Karte, in der für jede 
Rasterzelle errechnet wurde, wie viele Wind
energieanlagen von dort aus sichtbar wären. 
Mit Hilfe der Karte können visuell besonders 
betroffene Ortsteile oder Sehenswürdigkei
ten effizient identifiziert und im nächsten 
Schritt bedeutende Sichtachsen ausgewählt 
und visualisiert werden.

In Mittelgebirgen kann es außerdem – je nach 
räumlichem Kontext – sinnvoll sein, interakti
ve 360°Panoramavisualisierungen anstelle 
von klassischen Visualisierungen zu erstellen. 
Dafür werden im Gelände, ohne nennens
werte zusätzliche Kosten, 360°Panoramen 
aufgenommen. In diese Panoramen wird der 
Windpark maßstäblich eingerechnet. Die Ge
nauigkeit und Realitätsnähe dieser Methode 
unterscheidet sich nicht von den klassischen 
Visualisierungen auf Grundlage von Fotos 
mit 50mm Brennweite. 

Der große Vorteil dieser 360°Panoramen 
ist jedoch für den Betrachter die interakti
ve Wahl der Blickrichtung. Auf Bürgerver
anstaltungen kann so auf Zuruf die Kamera 
in verschiedene Blickrichtungen geschwenkt 
werden, wobei vom Fotostandort ausge
hend immer das komplette 360° umfassende 
Sichtfeld vorhanden ist. Dies ist insbesondere 
bei kontroversen Diskussionen sehr hilfreich, 
da es den Teilnehmern ermöglicht, den Foto
standort zu überprüfen und sich im Foto zu 
orientieren.

Visualisierung von Windenergieanlagen  
in Mittelgebirgslandschaften
JOCHEN MÜLDER

Jochen Mülder ist 
 Geschäftsführer  
von Lenné3D, einer auf  
3DVisualisierungen von 
Landschaften spezialisier
ten Firma in Bielefeld.
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In waldreichen Mittelgebirgen liegt ein weiterer Vor
teil insbesondere auch in der Vergrößerung des Sichtfel
des, da dort die Windparks meist auf Kuppen im Wald 
und die relevanten Fotostandorte in Tälern (z. B. in Ort
schaften) oder am Hang (z. B. auf Wanderwegen) liegen. 
Ein von dort aufgenommenes Foto mit 50mm Brennwei
te wird aufgrund des extrem eingeschränkten Sichtfeldes 
kaum Elemente zur Orientierung bieten, denn nicht sel
ten besteht das Bild nur aus Wiese, Wald und Himmel 
– ohne jegliche ortstypische Orientierungspunkte. Die Vi
sualisierung ist damit relativ generisch und hat lediglich 
eine eingeschränkte Aussagekraft. Wenn man versucht, 
dieses Dilemma durch ein Weitwinkelobjektiv mit größe
rem Sichtfeld zu lösen, erhält man zwar mehr räumlichen 
Kontext, muss aber Bildverzerrungen zum Rand hin ak
zeptieren. Bei 360°Panoramavisualisierungen kann die 
Bildschirmansicht hingegen dem Sichtfeld eines 50mm 
Objektivs entsprechen, allerdings bei interaktiv freier Wahl 
des Ausschnitts.

FAZIT

Abschließend festzuhalten bleibt, dass die verschiedenen 
Visualisierungsmethoden und Qualitätsmerkmale vielfach 
analysiert und diskutiert wurden und eine »best practice«
Vorgehensweise abgeleitet wurde. Einen wissenschaftlich 
fundierten, formalen Rahmen für die Erstellung und Be
wertung von Visualisierungen in verschiedenen Kontex
ten – wie z. B. Mittelgebirgslandschaften – gibt es jedoch 
bislang in Deutschland nicht. Verbindliche Vorgaben und 
Leitfäden könnten die intersubjektive Nachvollziehbarkeit 
und Verlässlichkeit der Visualisierungen zusätzlich erhö
hen und die ganzheitliche und transparente Kommunika
tion der visuellen Landschaftsveränderungen stärken.

Visualisierung eines Windparks in einer süddeutschen Mittelgebirgslandschaft. Das Bild wurde aus einem 360°Panorama generiert.
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Im Zuge von Windenergieplanungen wer
den für die Beteiligungsverfahren heute in 
der Regel Fotomontagen oder Animationen 
genutzt, bei denen jedoch Änderungen der 
Planung nicht zeitnah und kostengünstig in
tegriert werden können. Aus diesen Grün
den werden sie häufig erst erstellt, wenn die 
Planungen schon sehr weit fortgeschritten 
sind. Dieser Umstand führt aber dazu, dass 
die bis zu diesem Zeitpunkt schon seit Jahren 
laufende öffentliche Diskussion von Bildern 
bestimmt wird, welche von Windkraftgeg
nern verbreitet werden. Diese Horrorbilder 
sind aus fachlicher Sicht sehr häufig schlicht 
»Fake News« und dienen einzig dem Zweck 
auf reißerische Art und Weise Stimmung ge
gen ein Windkraftprojekt zu machen.

Um dem effektiv entgegen zu treten, ist eine 
objektive und fachlich fundierte visuelle Dar
stellung und Kommunikation von nöten. 
Über eine interaktive, dynamischvisuel
le Darstellung kann ein Windenergieprojekt 
 realitätsnah dargestellt werden. Der Nutz
wert für die Projektkommunikation kann da
bei noch erheblich gesteigert werden, wenn 
die Visualisierung fortwährend als dynami
sches Kommunikationselement während des 
gesamten Planungsprozesses genutzt wird.

Die Darstellung beruht auf der Kopplung von 
validen,  reproduzierbaren Daten aus GIS mit 
der  Virtuellen Realität (Virtual Reality, VR) 
bzw. der Erweiterten Realität (Augmented 
Reality, AR), wobei trotz der Nutzung neuer 
Technologien die Lauffähigkeit auch auf älte
ren PCSystemen gewährleistet ist.

Frühzeitige Visualisierung in Planungs
prozessen für die Windenergie
STEFAN W. KAULING

Stefan W. Kauling ist 
einer der Geschäfts
führer der   LandPlanOS 
GmbH, einem 
Landschaftsplanungs
büro in Osnabrück.
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Alle für eine frühzeitige Nutzung von Visualisierungen 
notwendigen Daten und Informationen liegen ent weder 
schon in frühen Planungsphasen vor, sind frei verfügbar 
oder leicht zu beschaffen. Das Ergebnis ist eine Echtzeit
Visualisierung, welche problemlos weitergegeben werden 
kann und mit nachfolgenden Kriterien umrissen werden 
kann:

•  Darstellung der ersten Planungsvarianten, wobei die 
einzelnen Planungsvarianten an / abschaltbar sind,

•  Einbindung von Luftbildern, Übersichtskarten und 
sonstigen Karten,

•  Darstellung der Wälder als wesentliches,  
sichtverschattendes Element,

•  Rotation der Flügel sowie deren Aus richtung nach 
Himmelsrichtungen – indivi duell und in Echtzeit ver
änderbar, 

•  Darstellung der Landschaft und des  Reliefs in einem 
Umkreis von 10 km oder mehr,

•  freie Standort und Ansichtswahl  
sowie vordefinierte Standorte  
und Blickrichtungen,

•  flüssig lauffähig auf Standard-PCs mit dem  
Betriebssystem Windows 7 oder aktueller,

• einfache Handhabung,

• Exportfunktion für Bilder und Filme.

Abbildung 1:  Ansicht der Programm oberfläche einer Windpark visualisierung für PCs. 1: Menübereich,  
2: Ansichts bereich, 3: Standort koordinaten / Navigationsbereich, 4: Übersichtskarte mit Standort
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Bereits in frühen Projektphasen lassen sich so  mögliche 
Varianten kommunizieren. Jeder Anwender ist frei in der 
Wahl seines Standortes und seiner Blickrichtung und kann 

so persönlich einen Eindruck gewinnen, welche  visuellen 
Auswirkungen das geplante Vorhaben auf sein Umfeld 
haben wird.

Abbildung 2:  Bildschirmausschnitte mit unterschiedlichen Planungsvarianten bzw. deren Gegenüberstellung

Falls schon zu Beginn identifiziert, und idealerweise über 
eine GISbasierte Sichtverschattungsanalyse vorab als be
troffen verifiziert, können Fotografien an relevanten Or
ten (points of interest, POI) als dynamische Fotomontage 
unmittelbar eingebunden werden. Damit können der 

Wiedererkennungswert und die Realitätsnähe noch ent
scheidend  gesteigert werden. Während Fotomontagen 
im Normalfall statisch sind, passen sich die Ansichten fle
xibel und ohne Nachbearbeitung an Veränderungen des 
P lanungstandes an. 
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Abbildung 3:  Bildschirmausschnitte unterschiedlicher Planungsvarianten in dynamischer Fotomontage

Weitere Funktionen wie bspw. die Simulation des Nacht
zustandes oder Wetterphänomene (Dunst, Nebel, Regen) 
können von vornherein oder erst später mit eingebunden 
werden. Dabei ist es jederzeit möglich, Visualisierungsva
rianten mit unterschiedlichem Funktionsumfang zu publi
zieren, um den Anforderungen der jeweiligen Adressaten 
gerecht zu werden. 

AUSBLICK

Die LandPlan OS GmbH entwickelt gegenwärtig zu
sammen mit der Hochschule Osnabrück im Zuge des 
 Forschungsprojektes MoDaLMR eine technologische 
 Basis, die es ermöglicht, Planungsvorhaben im Livebild der 
Kamera eines mobilen Endgerätes darzustellen. 

Die mobile Anwendung ermöglicht es dem Benutzer, sich 
frei zu bewegen. Durch die Vermischung des Livebildes 
der Kamera mit der virtuellen Welt zu einer MixedReality 
Umgebung kann der Betrachter das geplante Bauprojekt 
in die reale Welt eingebettet betrachten.
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Abbildung 4: Schematische Darstellung einer mobilen AR Visualisierung 

Die Einbindung von GISFunktionen ermöglicht automa
tische Analysen von sich ändernden Planungsständen 
oder varianten. Werden bspw. die Mindestabstände zu 
gesetzlich geschützten Flächen wie Naturschutzgebie
ten oder Siedlungsflächen unterschritten, wird, ausgelöst 
durch die entsprechende GISFunktion, die betreffende 
WEA farblich hervorgehoben.

Abbildung 5:  Bildschirmausschnitt GISFunktion mit  
Mindestabstand zu weiteren Windkraftanlagen

FAZIT

•  Die Kopplung von GISTechnologie und VR / AR vereint 
die Validität der Geodatenverarbeitung mit fotorealis
tischer interaktiver Visualisierung.

•  Der kombinierte Einsatz von GISTechnologie, 
 Geodaten und VR  / AR ermöglicht eine flexible, 
 planungsintegrierte Visualisierung und kann damit 
 valide Planungsinhalte frühzeitig einem öffentlichen 
Diskurs zugänglich machen.

•  Planungsvarianten werden durch die realitätsnahe, 
 fotorealistische Darstellung auch für Planungslaien 
verständlich präsentiert.

•  Die Nutzung von VR und ARTechnologie lässt den 
Betrachter die Visualisierung tiefer und somit um
fassender erleben.

•  Die Bereitstellung von Visualisierungen für unter
schiedliche Wiedergabegeräte sorgt dafür, dass mit 
Alltagstechnologien breite Bevölkerungsgruppen 
 erreicht werden können.

•  Das eingangs skizzierte Dilemma, dass  frühzeitige 
 Visualisierungen zwar wichtig, aber aufgrund be
stehender Planungsunsicherheiten nicht valide 
 realisierbar sind, wird durch die vorgestellten  
Techniken auf zweierlei Weisen begegnet: Einer
seits durch die Visualisierung unterschiedlicher 
 Projektvarianten, andererseits durch die kontinu
ierliche  Anpassung der Visualisierungen an den   
jeweils aktuellen  Planungsstand.
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Das Spannungsverhältnis zwischen  
Denkmalschutz und Windenergienutzung
KATHARINA LUTHER

1 VORBEMERKUNG

Die Windenergienutzung steht aufgrund 
der Größe von Windenergieanlagen (WEA) 
 immer wieder in einem Spannungsfeld 
zum Denkmalschutz. Herausforderungen 
 stellen sich dabei insbesondere wegen der 
meist vorliegenden Raumbedeutsamkeit der 
WEA1 einerseits sowie dem umfangreichen 
 Umgebungsschutz, welcher den Denk mälern 
in den Landesdenkmalschutzgesetzen ge
währt wird, andererseits.   Hinzu kommen 
die große Anzahl und die landschaftsprä
gende Verteilung der  Denkmäler sowie der 
Umstand, dass WEA nur an  bestimmten 
Standorten wirtschaftlich betrieben werden 
können und die  erforderlichen Abstände 
zu anderen Nutzungen eingehalten werden 
müssen. 

Das Spannungsverhältnis zwischen dem 
Denkmalschutz und der Windenergie
nutzung ist auf verschiedenen Ebenen von 
Relevanz. Diese werden in dem vorliegen
den Papier näher erläutert. Zunächst spielen 
die zum Teil konfligierenden Nutzungen auf 
der Ebene der Regional und Bauleitplanung 
eine Rolle. So ist der Denkmalschutz bereits 
bei der Festlegung von sog. Vorranggebie
ten und Konzentrationszonen umfassend zu 
 berücksichtigen. Hier stellt sich sodann auch 
die Frage, inwieweit eine Berücksichtigung 
des Denkmalschutzes auf der Planungsebene 
auf die Genehmigungsebene durchschlägt. 
Im Rahmen der Genehmigungsebene  werden 

1  Ein Vorhaben ist nach § 3 Abs. 1 Nr. 6 ROG raumbedeutsam, wenn das Vorhaben Raum in Anspruch nimmt oder die räumliche 
 Entwicklung oder Funktion des Gebietes beeinflusst. Nach dem BVerwG ist die Raumbedeutsamkeit einer einzelnen WEA nach den 
 tatsächlichen  Umständen des Einzelfalles zu beurteilen. Vgl. BVerwG, Urteil vom 13.03.2003, Az. 4 C 4.02, Rn. 11; Gatz, Windenergie
anlagen in der  Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 2. Aufl. 2013, Rn. 45 ff.

2  Bei der Konzentrationsflächenplanung handelt es sich um einen Überbegriff, der eine Flächenplanung mit Ausschlusswirkung sowohl   
auf der Ebene der Regionalplanung als auch auf der Ebene der Bauleitplanung umfasst.

3  Hierunter sind nach § 13 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 ROG der landesweite Raumordnungsplan und nach § 13 Abs. 1 S. 1 Nr.2 ROG die  Regionalpläne 
zu verstehen.

zudem die anwendbaren bundes und lan
desrechtlichen Regelungen näher beleuchtet 
und die im Zusammenhang mit dem Denk
malschutz ergangene Rechtsprechung auf
gezeigt. Schließlich werden auf einer dritten 
Ebene die gerichtliche Überprüfbarkeit der 
Planungs und Genehmigungsentscheidun
gen sowie die Rechtsschutzmöglichkeiten 
der betroffenen Denkmaleigentümer unter
sucht. 

2 PLANUNGSEBENE

2.1 Raumordnungs- und Bauleitplanung
Denkmalschutzrechtliche Belange sind zu
nächst auf der Planungsebene zu berück
sichtigen. Hierunter fallen sowohl die 
Raumordnungsplanung, d. h. die überörtli
che Planung, als auch die Bauleitplanung, 
d. h. die städtebauliche Planung.

Die Konzentrationsflächenplanung2 ist 
grundsätzlich ein geeignetes Instrument, um 
die Konflikte zwischen verschiedenen Nut
zungen im Wege einer räumlichen Gesamt
planung zu bewältigen. 

In Raumordnungsplänen3 sind nach 
§ 7  Abs. 1  S. 1  ROG Ziele und Grundsät
ze der Raumordnung zur Entwicklung, 
Ordnung und Sicherung des Raums, insbe
sondere zu den Nutzungen und Funktionen 
des Raums, festzulegen. Diese Festlegun
gen können  ausweislich § 7 Abs. 3 S. 1 ROG 

Katharina Luther ist als 
Rechtsanwältin bei der 
Kanzlei Noerr LLP in 
Frankfurt am Main tätig.
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auch Gebiete bezeichnen. Die Förderung der Wind
energienutzung  erfolgt regelmäßig durch die Festle
gung von Vorranggebieten. Vorranggebiete sind nach 
§ 7 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 ROG Gebiete, »die für bestimmte, 
raumbedeutsame Funktionen oder Nutzungen vorge
sehen sind und andere raumbedeutsame Nutzungen in 
diesem Gebiet ausschließen, soweit diese mit den vor
rangigen Funktionen oder Nutzungen nicht vereinbar 
sind.« Innerhalb des Vorranggebietes sind Vorhaben, die 
der Windenergienutzung entgegenstehen, ausgeschlos
sen (innergebietliche Wirkung). Gleichzeitig bedeutet 
die Festlegung eines Vorranggebietes jedoch nicht, dass 
WEA außerhalb des festgelegten Vorranggebiets gene
rell ausgeschlossen sind.4 Eine solche außergebietliche 
Ausschlusswirkung kommt nur solchen Vorranggebieten 
zu, für die gleichzeitig eine Festlegung als Eignungsbiet 
nach § 7 Abs. 3 Nr. 3 ROG erfolgt ist.5 Eignungsgebiete 
bezeichnen Gebiete, die für bestimmte raumbedeutsame 
Funktionen geeignet sind und gleichzeitig diese Nutzun
gen an anderer Stelle im Planungsgebiet ausschließen.

Im Rahmen der Bauleitplanung können, neben der 
konkreten Festsetzung von Sondergebieten nach 
§ 11 Abs. 1 und 2 S. 2 BauNVO für WEA in einem Be
bauungsplan, bereits im Flächennutzungsplan Konzen
trationszonen für die Windenergienutzung dargestellt 
werden. Die Gemeinde kann dadurch die Ansiedlun
gen der Anlagen an bestimmten Stellen des Gemeinde
gebiets konzentrieren. Dies erfolgt in der Regel über 
die Aufstellung eines Teilflächennutzungsplans nach 
§ 5 Abs. 2b BauGB.6 

Vorranggebiete, als Ziele der Raumordnung, entfalten 
nach § 4  ROG grundsätzlich nur Bindungswirkung ge
genüber öffentlichen Stellen.7 Auch der Darstellung von 
Konzentrationszonen in Flächennutzungsplänen kommt 
grundsätzlich keine Bindungswirkung gegenüber Privaten 
zu. Eine solche kann jedoch über gesetzlich normierte sog. 
Raumordnungsklauseln entstehen. Durch Raumordnungs
klauseln können die raumordnerischen Festlegungen un
mittelbar auf die Genehmigungsebene durchschlagen.8 Im 
Zusammenhang mit der Genehmigung von WEA, welche 

4 Goppel in: Spannowsky / Runkel / Goppel, ROG Kommentar, 2. Aufl. 2018, § 7 Rn. 68.

5 Kohls in: Danner / Theobald, Energierecht, 97. EL 2018, 130. Planung und Zulassung von Energieanlagen Rn. 211a..

6 Kohls in: Danner/Theobald, Energierecht, 97. EL 2018, 130. Planung und Zulassung von Energieanlagen Rn. 229 ff.

7  Kohls in: Danner/Theobald, Energierecht, 97. EL 2018, 130. Planung und Zulassung von Energieanlagen Rn. 210;  
Goppel in: Spannowsky / Runkel / Goppel, ROG, 2. Aufl. 2018, § 4 Rn. 22.

8 Goppel in: Spannowsky / Runkel / Goppel, ROG Kommentar, 2. Aufl. 2018, § 4 Rn. 75 ff.

9 Siehe hierzu C.II.1.

10  Vgl. hierzu Gatz, Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 2. Aufl. 2013, Rn. 179, der eine Annäherung an die Abwägung in der Bauleitplanung fordert; 
für einen Flächennutzungsplan: BVerwG, Urteil vom 20.05.2010, Az. 4 C 7 / 09, Rn. 49juris.

11  Das Planungskonzept ist in drei Stufen zu ermitteln, wobei zwischen harten und weichen Tabuzonen unterschieden wird und für die verbleibenden Potenzialflächen eine 
 Abwägung der Windenergienutzung mit den konkurrierenden öffentlichen Belangen stattzufinden hat, vgl. BVerwG, Urteil vom 11.04.2013, Az. 4 CN 2 / 12, Rn. 6.

grundsätzlich im Außenbereich zu realisieren sind9, sind 
drei Raumordnungsklauseln von Relevanz. So dürfen nach 
§ 35 Abs. 3 S. 2 1.HS BauGB raumbedeutsame Vorhaben 
den Zielen der Raumordnung nicht widersprechen. Weiter 
ordnet § 35 Abs. 3 S. 2 2.HS BauGB an, dass öffentliche 
Belange raumbedeutsamen privilegierten Vorhaben nicht 
entgegenstehen, soweit diese Belange bei der Darstellung 
dieser Vorhaben als Ziele der Raumordnung abgewogen 
wurden. Ein solcher öffentlicher Belang kann beispielswei
se nach § 35 Abs. 3 S. 1 Nr.5 BauGB der Denkmalschutz 
sein. Voraussetzung dafür ist jedoch, dass die Abwä
gung die jeweils im Einzelfall notwendige Ermittlungstie
fe und Abwägungsdichte aufweist.10 Die Vorschrift stärkt 
die Durchsetzungskraft privilegierter Vorhaben an raum
ordnerisch gesicherten Standorten. Eine weitere Raum
ordnungsklausel enthält § 35  Abs.  3  S.  3  BauGB. Diese 
kann zu einem Durchgreifen der Darstellung von Konzen
trationszonen im Flächennutzungsplan auf die Genehmi
gungsebene führen. Nach § 35 Abs. 3 S. 3 BauGB können 
öffentliche Belange privilegierten Vorhaben in der Regel 
dann entgegenstehen, soweit hierfür durch Darstellungen 
im Flächennutzungsplan oder als Ziele der Raumordnung 
eine Ausweisung an anderer Stelle erfolgt ist. Für diese 
Ausschlusswirkung muss der planerischen Entscheidung 
ein erkennbares und nachvollziehbares Planungskonzept 
zugrunde liegen, im Rahmen dessen der Windenergienut
zung substanziell Raum verschafft wird.11

2.2  Auswirkungen der Raumordnungs-  
und Bauleitplanung auf die Vorgaben  
der Landesdenkmalschutzgesetze

Noch nicht abschließend geklärt ist das Verhältnis  eines 
festgelegten Vorranggebietes zu den Vorschriften der 
Landesdenkmalschutzgesetze. Die bisherige Recht
sprechung beschäftigte sich, soweit ersichtlich, nur mit 
den Auswirkungen von Bauleitplänen auf die Vorschrif
ten der Landesdenkmalschutzgesetze. Hierzu werden 
 unterschiedliche Auffassungen vertreten. Nach dem OVG 
BerlinBrandenburg wird das gesamte Landesdenkmal
schutzrecht durch die Festsetzung eines Sondergebietes 
für WEA in einem Bebauungsplan verdrängt. Erforderlich 
ist jedoch, dass eine abschließende Abwägung der maß
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geblichen Belange stattgefunden hat.12 In anderen verwal
tungsgerichtlichen Entscheidungen wird eine Darstellung 
einer Konzentrationszone in einem Flächennutzungsplan 
als Abwägungsbelang zugunsten der Windenergiean
lage eingeordnet und positiv berücksichtigt.13 Vereinzelt 
 werden in der Literatur jedoch auch Meinungen  geäußert, 
die für ein unabhängiges Nebeneinander des Landes
denkmalrechts und des Planungsrechts streiten.14

Es spricht viel dafür, den vorgenannten Ansatz, die Darstel
lung einer Konzentrationszone im Flächennutzungsplan 
als Abwägungsbelang zugunsten der Windenergienut
zung einzuordnen, auf Vorranggebiete zu übertragen. 
 Erforderlich ist dafür jedoch, dass bei der Festlegung 
des Vorranggebietes eine umfassende, einzelfallbezo
gene Abwägung stattgefunden hat. Die Frage, wann der 
Denkmalschutz in der Abwägung ausreichende Berück
sichtigung gefunden hat, lässt sich allerdings nicht allge
meingültig beantworten. Zu berücksichtigen ist zudem, 
dass einem Vorranggebiet im Vergleich zu einer Konzen
trationszonendarstellung in einem Flächennutzungsplan 
und Sondergebietsfestsetzungen in einem Bebauungs
plan tendenziell eine geringere Bedeutung beizumessen 
ist, da die Raumordnungsplanung deutlich grobmaschiger 
ist und dem einzelnen Denkmal damit weniger Gewicht in 
der abschließenden Abwägung zukommt.15

3 GENEHMIGUNGSEBENE

Nach § 4 I BImSchG i. V. m. Ziffer 1.6 der 4. BImSchV 
 bedürfen Anlagen zur Nutzung von Windenergie mit 
einer Gesamthöhe von mehr als 50 Metern einer im
missionsschutzrechtlichen Genehmigung (BImSchG 
Genehmigung). 

Der Denkmalschutz wird im BImSchGGenehmigungs
verfahren sowohl bundesrechtlich als auch landesrecht
lich berücksichtigt. Grundsätzlich sind der Denkmalschutz 
und die Denkmalpflege als Teil der Kulturpolitik Länder
sache. Jedoch strahlen die Aufgaben des Denkmalschut

12 OVG BerlinBrandenburg, Urteil vom 03.07.2014, Az. OVG 11 B 5 / 13, Rn. 18juris; OVG BerlinBrandenburg, Urteil vom 26.04.2012, Az. OVG 2 B 26 / 10, Rn. 25juris.

13 VG Düsseldorf, Urteil vom 24.11.2011, Az. 11 K 7810 / 10, Rn. 56-juris; VG Köln, Urteil vom 30.06.2011, Az. 13 K 5244-08, Rn. 50-juris.

14 Davydov, EnWZ 2013, 409, 414; Gierke in: Brügelmann, BauGB, 105 Lfg. 2018, Rn. 674 ff.

15 Vgl. hierzu Huerkamp / Kühling, DVBl. 2014, 24, 31, der bereits auf Ebene des Flächennutzungsplans Zweifel an der hinreichenden Abwägungstiefe hat.

16  Bsp. in Hessen die Regierungspräsidien, in Niedersachsen die Gewerbeaufsichtsämter, in RheinlandPfalz die Kreisverwaltungen bzw. die Stadtverwaltungen der kreisfreien 
Städte sowie die Verwaltungen der großen kreisangehörigen Städte Eine Auflistung der relevanten Vorschriften findet sich bei Jarass in: Jarass, BImSchG, 12. Aufl. 2017, Einl. 
Rn. 47. Ferner befindet sich auf der FA Wind Homepage unter den Länderinformationen die jeweilige Genehmigungsbehörde.  
Bsp.: https://www.fachagenturwindenergie.de/veroeffentlichungen/laenderinformationen/laenderinformationenzurwindenergie/rheinlandpfalz.html.

17 Dies ergibt sich aus § 3 Abs. 1 Nr. 1 VwVfG.

18 Seibert in: Landmann / Rohmer, BImSchG, 85. EL 2017, § 13 Rn. 13; Jarass in: Jarass, BImSchG, 12. Aufl. 2017, § 13 Rn. 21.

19 Jarass in: Jarass, BImSchG, 12. Aufl. 2017, § 13 Rn. 22.

20 Seibert in: Landmann / Rohmer, BImSchG, 85. EL 2017, § 13 Rn. 89e.

zes auch in andere Sachbereiche des Bundes aus und 
werden von diesen beeinflusst und gestaltet. So ist der 
Denkmalschutz insbesondere bei den bundeskompetenz
rechtlichen Gestaltungsaufgaben der Planung und der 
städtebaulichen Ordnung von Relevanz.

3.1 Zuständigkeiten und Verfahren 
3.1.1 Zuständige Behörde
Für die Erteilung einer BImSchGGenehmigung ist die 
 jeweils landesrechtlich festgelegte Behörde sachlich zu
ständig.16 Die örtliche Zuständigkeit richtet sich nach der 
Belegenheit des Bauvorhabens.17

Die BImSchGGenehmigung entfaltet nach § 13 BImSchG 
eine sog. Konzentrationswirkung und schließt insoweit an
dere, die Anlage betreffende behördliche Entscheidungen 
ein. Auf diese Weise werden mehrere an sich notwendi
ge Genehmigungsverfahren zu einem Verfahren konzen
triert, das mit der BImSchGGenehmigung abschließt. Die 
konzentrierten Entscheidungen dürfen nicht eigenständig 
erteilt werden. Damit werden insbesondere überschnei
dende, ggf. divergierende Behördenentscheidungen hin
sichtlich derselben Anlage vermieden. Die Prüfungs und 
Entscheidungsbefugnis wird bei der für die BImSchGGe
nehmigung zuständigen Behörde gebündelt.18 Diese Bün
delung umfasst auch die Ausübung von Ermessen sowie 
die Vornahme von Abwägungsentscheidungen.19

Auch die denkmalschutzrechtliche Genehmigung wird von 
der Konzentrationswirkung im Sinne des § 13  BImSchG 
erfasst, sodass die nach Landesrecht für die  Erteilung der 
BImSchGGenehmigung zuständige Behörde auch über 
die denkmalschutzrechtliche Zulässigkeit des Vorhabens 
entscheidet.20

3.1.2 Beteiligung anderer Behörden
Die Genehmigungsbehörde, bei der die Kompetenz ge
bündelt ist, hat entsprechend § 10 Abs. 5 BImSchG 
i. V. m. § 11 der 9. BImSchV die Behörden anzuhören, de
ren Entscheidungen infolge der Konzentrationswirkung 
verdrängt werden, so auch die Landesdenkmalschutz

https://www.fachagentur-windenergie.de/veroeffentlichungen/laenderinformationen/laenderinformationen-zur-windenergie/rheinland-pfalz.html
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behörden.21 Darüber hinaus holt die für die BImSchG
Genehmigung zuständige Behörde nach § 10 Abs.  5 
BImSchG Stellungnahmen der Behörden ein, deren Aufga
benbereich durch das Vorhaben berührt wird. Die beteilig
ten Behörden  haben das Vorhaben darauf zu prüfen, ob 
die gesetzlichen Voraussetzungen für die Erteilung der je
weiligen Genehmigung vorliegen. Die Beteiligung besteht 
jedoch in einer bloßen Anhörung, sodass die Stellungnah
men der beteiligten Behörden die Genehmigungsbehörde 
nicht binden.22 Die Genehmigungsbehörde entscheidet 
über die Genehmigungsfähigkeit des Vorhabens – auch 
aus denkmalschutzrechtlicher Sicht – in eigener Verant
wortung. Durch Landesrecht oder Verwaltungsvorschrif
ten kann jedoch auch eine intensivere Beteiligung der 
verdrängten Behörde vorgeschrieben werden.23

3.2 Anwendbares Recht 
Die Genehmigungsbedürftigkeit und fähigkeit von WEA 
richtet sich nach Bundesrecht sowie nach dem Landes
recht des Bundeslandes, in dem das Bauvorhaben ver
wirklicht werden soll. 

An dem anzuwendenden Recht ändert sich auch nichts in 
dem Sonderfall, dass sich das Vorhaben und das Denkmal 
in unterschiedlichen Bundesländern befinden, also das 
Denkmal zwar in der Umgebung des Vorhabens liegt, sich 
aber auf dem Staatsgebiet eines anderen  Bundeslandes 
befindet. Auch in diesem Fall findet allein das Recht des 
Bundeslandes Anwendung, in dem sich das Vorhaben 
befindet, da sich die Hoheitsgewalt und die Rechtsset
zungsbefugnis eines Landes auf das eigene Staatsgebiet 
beschränkt.24 Strengere denkmalschutzrechtliche Re
gelungen eines anderen Bundeslandes finden auf das 
Vorhaben keine Anwendung, unabhängig davon, wo 
sich das Denkmal befindet. Das Genehmigungsverfah
ren schließt also nicht die Prüfung ein, ob das Vorhaben 
mit dem Recht des benachbarten Bundeslandes vereinbar 
ist. Dieser Umstand stellt das Denkmal in der Umgebung 
des Vorhabens jedoch nicht schutzlos. Der Schutz des 
Denkmals auf dem Staatsgebiet des Nachbarlandes wird 
dadurch  gewährleistet, dass neben der Denkmalschutz
behörde des Bundeslandes, auf dessen Staatsgebiet das 
Vorhaben verwirklicht werden soll, zusätzlich auch die 

21  Jarass in: Jarass, BImSchG, 12. Aufl. 2017, § 13 Rn. 24.

22 Seibert in: Landmann / Rohmer, BImSchG, 85. EL 2017, § 13 Rn. 44 f.

23  Jarass in: Jarass, BImSchG, 12. Aufl. 2017, § 13 Rn. 24; Dietlein in: Landmann / Rohmer, BImSchG, 85. EL 2017, § 10 Rn. 113 – von dieser Möglichkeit wurde bisher jedoch kein 
Gebrauch gemacht.

24  BVerfG, Beschluss vom 15.03.1960, Az. 2 BvG 1 / 57, Rn. 40juris; BVerwG, Urteil vom 30.01.2002, Az. 9 A 20 / 01, Rn. 74juris; BayVGH, Beschluss vom 20.11.2008, Az. 10 CS 
08.2399, Rn. 40juris; VG Düsseldorf, Urteil vom 12.07.2011, Az. 27 K 5009/08, Rn. 87juris.

25 Luther, NJWSpezial 2018, 364.

26 Dürr in: Brügelmann, BauGB, 105 Lfg. 2018, § 35 Rn. 8.

27 BVerwG, Urteil vom 21.04.2009, Az. 4 C 3 / 08, Rn. 21juris.

28 Söfker in: BeckOK BauGB, 42. Ed. 2018, § 35 Rn. 86; OVG Lüneburg, Urteil vom 21.04.2010, Az. 12 LB 44 / 09, Rn. 55juris.

Denkmalschutzbehörde des Bundeslandes, auf dessen 
Staatsgebiet sich das Denkmal befindet nach § 10 Abs. 5 
BImSchG anzuhören ist. Darüber hinaus wird das Denk
mal nach dem Maßstab des Denkmalschutzgesetzes des 
Landes geschützt, in dem sich das Vorhaben befindet.25 

3.2.1 Bundesrecht
Im Rahmen des BImSchGGenehmigungsverfahrens 
 werden unter anderem die Vorschriften des Bauplanungs
rechts geprüft. WEA sind aufgrund ihrer Größe und der 
häufig gegebenen Raumbedeutsamkeit regelmäßig nur 
im Außenbereich möglich. Wichtigste Grundlage für die 
Zulässigkeit von WEA im Außenbereich ist § 35 Abs. 1 
Nr. 5 BauGB. Bei WEA handelt es sich um sog. privile
gierte Vorhaben. Privilegierte Vorhaben sind Vorhaben, 
die vom Gesetzgeber als grundsätzlich außenbereichsad
äquat angesehen werden und deshalb im Außenbereich 
grundsätzlich zulässig sind. Die konkrete Standortent
scheidung wird jedoch erst im Genehmigungsverfahren 
getroffen.26 Nach § 35 Abs. 1 BauGB sind die Anlagen im 
 Außenbereich zulässig, sofern ihnen keine öffentlichen 
Belange entgegenstehen. In § 35 Abs. 3 S. 1 BauGB fin
det sich eine nicht abschließende Auflistung der öffentli
chen Belange.

Nach § 35 Abs. 3 S. 1 Nr. 5 BauGB kann es sich dabei 
auch um Belange des Denkmalschutzes handeln. Die 
 Regelung stellt eine eigenständige Anforderung dar und 
steht selbständig neben den Vorschriften der Landesdenk
malschutzgesetze.27 Sie gewährleistet ein Mindestmaß an 
Denkmalschutz und besitzt eine Auffangfunktion. Die Vor
schrift greift dort ein, wo grobe Verstöße in Frage  stehen. 
Die Belange des Denkmalschutzes im Sinne des § 35 Abs. 
3 S. 1 Nr. 5 BauGB können durch das Landesdenkmalrecht 
zwar konkretisiert werden, allerdings  enthält die Regelung 
keine Verweisung auf das Landesrecht. Soweit in einigen 
Ländern die Eintragung des Denkmals in ein Denkmal
buch Voraussetzung für den Denkmalschutz ist, kommt 
es hierauf bei § 35 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 BauGB folglich nicht 
an.28 Durch den insoweit gewährten Denkmalschutz er
halten daher auch solche Denkmäler  Umgebungsschutz, 
welche aufgrund des landesrecht lichen Schutzregimes 
keinen Umgebungsschutz genießen würden.
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3.2.2 Landesrecht29 
3.2.2.1  Genehmigungsbedürftigkeit nach  

den Landesdenkmalschutzgesetzen
Die denkmalschutzrechtliche Genehmigungsbedürftigkeit 
von WEA ergibt sich aus dem in den Denkmalschutzge
setzen aller Bundesländer festgeschriebenen Umge
bungsschutz. Die Wirkung eines Denkmals kann ganz 
wesentlich von seiner Umgebung abhängen30, sodass 
die Ziele des Denkmalschutzes häufig nur erreicht wer
den können, wenn auch die Umgebung des Denkmals 
entsprechend geschützt wird.31 Die Denkmäler werden 
demnach nicht nur in ihrem Bestand geschützt, sondern 
auch in ihrem Erscheinungsbild im Zusammenspiel mit 
der Umgebung. Dabei kommt es auf optische Bezüge 
und Wirkungen zwischen Denkmal und Umgebung an.32 
Es gibt keine festen Abstandsregelungen, vielmehr wird 
das räumliche Verhältnis im Einzelfall beurteilt. Die Aus
dehnung des Umgebungsbereichs hängt mit der Art, der 
Größe, der Funktion und dem Standort des Denkmals zu
sammen. Grundsätzlich zählt zur Umgebung der gesam
te Geländeabschnitt von dem das Denkmal erlebbar bzw. 
erfahrbar ist.33 

Die Genehmigungsbedürftigkeit für die Anlage in der 
Umgebung des Denkmals folgt regelmäßig aus einer »Be
einträchtigung« des Denkmals. Lediglich in BadenWürt
temberg, Brandenburg, RheinlandPfalz und Sachsen ist 
eine Beeinträchtigung des Denkmals nicht erforderlich. 
In Brandenburg und RheinlandPfalz knüpft die Geneh
migungspflicht an jede Veränderung in der Umgebung 
des Denkmals an. Allerdings wird die Umgebung in die
sen Gesetzen nur geschützt, soweit sie für den Bestand, 
das Erscheinungsbild oder die städtebauliche Wirkung 
des Denkmals von Bedeutung ist.34 In Sachsen und Ba
den-Württemberg besteht die Genehmigungspflicht nur, 

29 Eine Übersicht zu den einzelnen Landesdenkmalschutzgesetzen der Länder findet sich in Anlage 1.

30 BVerwG, Urteil vom 21.04.2009, Az. 4 C 3/08, Rn. 14juris, BVerwG, Beschluss vom 12.01.2016, Az. 4 BN 11/15, Rn. 8juris.

31 VG Augsburg, Urteil vom 31.08.2017, Az. Au 5 K16.1559, Rn. 25juris.

32 VG Köln, Urteil vom 30.6.2011, Az. 13 K 5244/08, Rn. 31juris; BayVerfGH, Urteil vom 22.07.2008, Az. Vf. 11VII07, Rn. 46juris.

33  Davydow in: Martin / Krautzberger, Denkmalschutz und Denkmalpflege, 4. Aufl. 2017, Teil C., Rn. 176, 184 ff.; Hönes, DSI 3 / 2001, 43, 43ff.; vgl. OVG Lüneburg., Urteil vom 
21.04.2010, Az. 12 LB 44/09, Rn. 60juris; VG Sigmaringen, Urteil vom 22.07.2008, Az. Vf. 11VII07, Rn. 44juris.

34  Brandenburg: § 2 Abs. 3 BbgDSchG, Rheinland-Pfalz: § 4 Abs. 1 S. 4 DSchG.

35  Baden-Württemberg: § 15 Abs. 3 S. 1 DschG; Sachsen: § 12 Abs. 2 S. 1 SächsDSchG. In diesen Bundesländern wird dadurch auch die Reichweite des Umgebungsschutzes be
grenzt. In BadenWürttemberg ist als Umgebung eines Denkmals der Bereich zu sehen, auf den es ausstrahlt und der es in denkmalrechtlicher Hinsicht seinerseits prägt und be
einflusst, vgl. VGH Mannheim, Urteil vom 01.09.2011, Az. 1 S 1070 / 11, Rn. 42-juris. Für Sachsen vgl. OVG Bautzen, Urteil vom 07.08.2017, Az. 1 B 143 / 17, Rn 20-juris.

36  Wie zuvor aufgezeigt zwar nicht in allen landesrechtlichen Vorschriften unmittelbar im Zusammenhang mit der Beeinträchtigung, jedoch zumindest zur Konkretisierung des 
Umgebungsschutzes.

37  Siehe Bayern, Berlin, Hamburg, Hessen, MecklenburgVorpommern, SachsenAnhalt, SchleswigHolstein und Thüringen. Diese weiteren Anknüpfungspunkte haben jedoch im 
Hinblick auf Windenergieanlagen kaum Bedeutung für die Praxis.

38  So in Bayern: Art. 6 Abs. 1 S.2 BayDSchG, Hessen: § 18 Abs. 2 HDSchG und Thüringen: § 13 Abs. 1 Nr. 2 ThürDSchG.

39  So in Berlin: § 11 Abs. 2 S. 1 DSchG Bln, Bremen: § 10 Abs. 1 Nr.3, Abs. 2 DSchG; Niedersachsen: § 10 Abs. 1 Nr. 4 DSchG ND, Nordrhein-Westfalen: § 9 Abs. 1 lit. b DSchG, 
Saarland: § 8 Abs. 2 SDSchG und Sachsen-Anhalt: § 14 Abs 1 Nr. 3 DSchG ST.

40  So in Hamburg: § 8 DSchG, Mecklenburg-Vorpommern: § 7 Abs. 1 Nr. 2 DSchG M-V und Schleswig-Holstein: § 12 Abs. 1 Nr. 3 DSchG SH.

41  OVG Lüneburg, Urteil vom 16.02.2017, Az. 12 LC 54 / 15; VGH München, Urteil vom 18.07.2013, Az. 22 B 12.1741; VGH München, Urteil vom 25.06.2013, Az. 22 B 11.701; 
VG Minden, Urteil vom 26.04.2010, Az. 11 K 732/09.

42  OVG Bautzen, Urteil vom 07.08.2017, Az. 1 B 143 / 17, Rn 20juris; OVG Münster, Urteil vom 08.03.2012,Az. 10 A 2037 / 11, Rn. 68juris.

wenn die Anlage für das Erscheinungsbild des Denkmals 
von erheblicher Bedeutung ist.35 

Sofern in den Landesdenkmalschutzgesetzen eine Beein
trächtigung des Denkmals gefordert wird, divergieren die 
landesrechtlichen Vorschriften hinsichtlich des Anknüp
fungspunktes einer solchen Beeinträchtigung. In allen 
Landesdenkmalschutzgesetzen wird jedoch auf das Er
scheinungsbild des Denkmals abgestellt.36 In manchen 
Landesdenkmalschutzgesetzen kommt es daneben auch 
auf an den Bestand bzw. die Substanz oder den Eindruck 
des Denkmals an.37 

Auch hinsichtlich der Anforderungen an die Schwere der 
Beeinträchtigung unterscheiden sich die  Landesgesetze. 
Teilweise wird nur die Möglichkeit einer Beeinträchtigung 
gefordert38, teilweise eine Beeinträchtigung39 und in man
chen Ländern sogar eine erhebliche Beeinträchtigung des 
Denkmals.40 

Bezogen auf die Errichtung von WEA wird in der Praxis am 
häufigsten diskutiert, ob das Erscheinungsbild des Denk
mals durch die WEA beeinträchtigt wird.41 Wann eine 
Beeinträchtigung des Erscheinungsbild des Denkmals ge
geben ist, lässt sich nicht allgemeingültig sagen. In der 
Rechtsprechung wurden jedoch verschiedene Kriterien 
entwickelt, die für die Beurteilung herangezogen werden 
können. 

Grundsätzlich orientiert sich der Prüfungsmaßstab an dem 
individuellen Denkmal. Das Erscheinungsbild eines Denk
mals ist aus denkmalschutzrechtlicher Sicht der von außen 
sichtbare Teil, an dem ein sachkundiger Betrachter den 
Denkmalwert, der dem Denkmal innewohnt, abzulesen 
vermag.42 Relevant ist insoweit also nicht nur der bloße 
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Anblick des Denkmals. Der Denkmalwert beschreibt die 
besondere künstlerische, historische sowie wissenschaftli
che oder städtebauliche Bedeutung des Denkmals. Denk
mäler sind zumeist Zeugen der Geschichte und besitzen 
einen besonderen bauhistorischen, regionalgeschichtli
chen und volkskundlichen Wert. Zugleich kann ihnen eine 
Wirkung als Kunstwerk zukommen, wie z.B. durch die 
besondere Architektur einer Epoche.43 Die einschlägigen 
Werte lassen sich am individuellen Gegenstand des Denk
malschutzes festmachen, also dem öffentlichen Interesse 
an dem Erhalt des jeweiligen Denkmals.44

Der Denkmalwert spielt auch für die Frage der Beein
trächtigung des Erscheinungsbild des Denkmals eine er
hebliche Rolle. Die Beziehung des Denkmals zu seiner 
Umgebung muss für den Denkmalwert von Bedeutung 
sein. Die hinzutretende Anlage darf das Denkmal »nicht 
gleichsam erdrücken, verdrängen, übertönen oder die 
gebotene Achtung gegenüber den im Denkmal verkör
perten Werten vermissen lassen«.45 Grundsätzlich gilt, 
je schwerwiegender der Eingriff und je höher der Wert 
des Denkmals einzustufen ist, desto eher ist von einer (er
heblichen) Beeinträchtigung auszugehen.46 In der Recht
sprechung wurde von einer erheblichen Beeinträchtigung 
bei der »Schaffung eines hässlichen, unästhetischen Zu
stands im Sinne eines Unlust erregenden Kontrastes zwi
schen dem Vorhaben und dem Denkmal« ausgegangen.47 
Der Gesamteindruck des Denkmals muss empfindlich 
gestört werden, diese Beeinträchtigung muss deutlich 
wahrnehmbar sein und vom Betrachter als belastend 
empfunden werden.48 

Für die Frage, ob die im Denkmal verkörperten Werte 
durch die WEA beeinträchtigt werden, wird in der Recht
sprechung auf die Erlebbarkeit des Denkmals und die

43 OVG Lüneburg, Urteil vom 23.08.2012, Az. 12 LB 170 / 11, Rn. 61; OVG Lüneburg, Urteil vom 01.06.2010, Az. 12 LB 31 / 07, Rn. 51.

44  Die in Betracht kommenden öffentlichen Interessen finden sich jeweils am Anfang der einzelnen Landesdenkmalschutzgesetze im Rahmen der Begriffsbestimmungen des 
Denkmalschutzes.

45  VGH München, Urteil vom 18.07.2013, Az. 22 B 12.1741, Rn. 26juris; VGH München, Urteil vom 24.01.2013, Az. 2 BV 11.1631, Rn. 30juris, eine weitergehende 
 Konkretisierung des Prüfungsmaßstabs durch das BVerwG erfolgte bisher noch nicht.

46  VGH München, Urteil vom 18.07.2013, Az. 22 B 12.1741, Rn. 26juris; VGH München, Urteil vom 24.01.2013, Az. 2 BV 11.1631, Rn. 30juris.

47  VG Ansbach, Urteil vom 05.07.2017, Az. AN 11 S 17.00474, Rn. 59juris; VG Aachen, Urteil vom 26.06.2017, Az. 6 L 552 / 17, Rn. 75juris; VGH München, Urteil vom 
25.06.2013, Az. 22 B 11.701, Rn. 32juris; VGH München, Urteil vom 24.01.2013, Az. 2 BV 11.1631, Rn. 30juris.

48  Kupke in: Maslaton, Windenergieanlagen, 2. Aufl. 2018, Rn. 170.

49  OVG Lüneburg, Urteil vom 16.02.2017, Az. 12 LC 54 / 15, Rn. 92, 106juris; VG Aachen, Urteil vom 28.05.2013, Az. 3 K 271 / 11, Rn. 79juris.

50  VGH München, Urteil vom 18.07.2013, Az. 22 B 12.1741, Rn. 28, 38juris; OVG Lüneburg, Urteil vom 23.08.2012, Az. 12 LB 170 / 11, Rn. 67juris, anders OVG Münster,  
Urteil vom 12.02.2013, Az. 8 A 96/12, Rn. 29-juris. Bisher noch keine Entscheidung vom BVerwG.

51  VGH München, Urteil vom 18.07.2013, Az. 22 B 12.174, Rn. 28ff.juris; OVG Lüneburg, Urteil vom 23.08.2012, Az. 12 LB 170 / 11, Rn. 63juris.

52  OVG Lüneburg, Urteil vom 23.08.2012, Az. 12 LB 170 / 11, Rn. 69juris.

53  VGH München, Urteil vom 18.07.2013, Az. 22 B 12.1741, Rn. 26juris.

54  VG Ansbach, Beschluss vom 30.11.2011, Az. AN 11 K 11.01826, Rn. 54juris.

55  VG Düsseldorf, Urteil vom 24.04.2012, Az. 11 K 6956/10, Rn. 88juris.

56  Zehnfache: OVG Lüneburg, Urteil vom 23.08.2012, Az. 12 LB 170 / 11, Rn. 67juris; Dreifache: OVG Münster, Beschluss vom 12.02.2013, Az. 8 A 96 / 12, Rn. 35juris.

57  OVG Lüneburg, Urteil vom 23.08.2012, Az. 12 LB 170 / 11, Rn. 67juris.

daraus folgende Erlebnisqualität abgestellt. So kann es 
die Erlebbarkeit beeinflussen, wenn die geplante WEA ge
meinsam mit dem Denkmal wahrnehmbar ist.  Dabei wird 
nicht nur die Außenperspektive49, der Blick auf das Denk
mal, sondern auch die Innenperspektive50, der Blick vom 
Denkmal in die Umgebung, betrachtet. Es wird folglich 
auf verschiedene Blickachsen und die Sichtbeziehungen 
abgestellt.51 Dementsprechend ist auch die Topogra
phie der Umgebung besonders relevant. Von zentraler 
Bedeutung sind hier insbesondere repräsentative Blick
beziehungen ausgehend von Wanderwegen oder Aus
sichtspunkten. Dem Denkmal kann im Einzelfall insoweit 
eine landschaftsprägende Wirkung zugestanden werden, 
welche besonders zu berücksichtigen ist. Zudem dürfen 
die Dimensionen vom Denkmal zu seiner Umgebung nicht 
vollkommen verschoben werden.52 Die neue Anlage muss 
sich jedoch nicht völlig an das vorhandene Denkmal an
passen, noch unterbleiben wenn eine Anpassung nicht 
möglich ist.53 Auch hebt eine WEA nicht per se die land
schaftsprägende Wirkung eines Denkmals auf.54 Allein die 
gleichzeitige Wahrnehmung von Denkmal und WEA von 
einzelnen Standorten ist unerheblich und führt nicht au
tomatisch zum Widerspruch mit den Belangen des Denk
malschutzes.55

Ein weiteres Merkmal für eine Beeinträchtigung ist der 
Abstand zwischen dem Denkmal und der Anlage. Unstrei
tig nimmt die Wirkung einer Anlage mit zunehmender 
Entfernung zum Denkmal ab. In der Rechtsprechung wur
den als einzuhaltende Entfernung das Drei bis Zehnfache 
der Gesamthöhe der Einzelanlage diskutiert.56 Im Ergebnis 
stellen solche Angaben jedoch lediglich Erfahrungssätze 
dar, die eine erste Orientierung bieten können, eine Ein
zelfallabwägung jedoch nicht entbehrlich machen.57 
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Auch etwaige Vorbelastungen der Umgebung sind zu 

berücksichtigen und fließen in die Bewertung, ob eine 

Beeinträchtigung vorliegt, ein.58 Die Behandlung von Vor

belastungen erfolgt bislang jedoch uneinheitlich. Entgegen 

dem sonst üblichen Verständnis von Vorbelastungen, wo

nach diese zu einer Verminderung der Schutzwürdigkeit 

führen59, wird in Bezug auf Denkmäler teilweise geschluss

folgert, dass gerade die Summationswirkung der bereits 

vorhandenen WEA die Beeinträchtigung verstärke.60 

Die aufgezeigten Kriterien sind stets auf den jeweiligen 
Einzelfall anzuwenden. Insoweit ist es auch kaum mög
lich, typische Fallgruppen zu bilden oder eine allgemein
gültige Aussage darüber zu treffen, in welchen Fällen 
regelmäßig von einer denkmalschutzrechtlichen Geneh
migungsbedürftigkeit des Vorhabens auszugehen ist. So 
werden in der Rechtsprechung die unterschiedlichsten Ar
ten von Denkmälern behandelt. Beispielshaft zu nennen 
sind hier Schloss und Parkanlagen, Gutshäuser, Hofanla
gen sowie Kirchen und ganze historische Ortskerne. Auch 
die im Einzelfall vorliegende räumliche Ausgestaltung und 
Topographie ist maßgeblich für die Beurteilung und lässt 
sich nicht in pauschale Fallgruppen zusammenfassen.

Der Maßstab für die denkmalfachliche Beurteilung ist 
das Fachwissen eines sachverständigen Betrachters. Die 
fachliche Expertise wird zur Feststellung des Denkmal
wertes und der Schutzwürdigkeit des Denkmals sowie 
zur Beurteilung der Beeinträchtigung benötigt.61 Dieses 
Fachwissen wird in den Ländern durch die zuständige 
Denkmalfachbehörde mittels Stellungnahmen vermit
telt, welche jedoch, wie unter 3.1.2 dargelegt, im BIm
SchGGenehmigungsverfahren nicht bindend sind.62 Zur 
Sachverhaltsermittlung dienen der Behörde insbesondere 
Visualisierungen, beispielsweise Fotomontagen, in denen 
die geplante Anlage in der Umgebung zu erkennen ist, 
oder eine Inaugenscheinnahme durch einen Ortstermin. 
Zudem werden meist diverse Sichtgutachten und Karten

58  OVG Lüneburg, Urteil vom 16.11.2016, Az. 12 ME 132/16, Rn. 9juris.

59 OVG Magdeburg, Urteil vom 06.08.2012, Az. 2 L 6/10, Rn. 81juris; VG Köln, Urteil vom 30.06.2011, Az. 13 K 5244/08, Rn. 45juris.

60  OVG Lüneburg, Urteil vom 16.02.2017, Az. 12 LC 54/15, Rn. 90 f.juris; VGH München, Urteil vom 20.05.2015, Az. 22 ZB 14.2827, Rn. 22juris; VGH München, Urteil vom 
25.06.2013, Az. 22 B.11.701, Rn. 50-juris; Vierbrock in: Martin/Krautzberger, Denkmalschutz und Denkmalpflege, 4. Aufl. 2017, Teil E., Rn. 80.

61  VGH Kassel, Beschluss vom 07.05.2013, Az. 4 A 1433/12,  Rn. 8juris; OVG Lüneburg, Urteil vom 23.08.2012, Az. 12 LB 170/11, Rn. 60juris; OVG Münster, Urteil vom 
06.02.1992, Az. 11 A  2313/89, Rn. 37-juris. Nach anderer Auffassung kommt es auf das Empfinden eines für Fragen des Denkmalschutzes aufgeschlossenen Durchschnitts
betrachters oder eines gebildeten  Durchschnittsmenschen an, so z. B. VGH Mannheim, Urteil vom 16.11.2005, Az. 1 S 2953/04, Rn. 37juris; OVG SH, Urteil vom 08.05.2014, 
Az. 8 A 25/13, Rn. 24juris.

62  OVG Lüneburg, Urteil vom 23.08.2012, Az. 12 LB 170/11, Rn. 60-juris; Davydov in: Martin/Krautzberger, Denkmalschutz und Denkmalpflege, 4. Aufl. 2017, Teil E., Rn. 170.

63  Die Anforderungen unterscheiden sich in den einzelnen Bundesländern. Die erforderlichen Antragsunterlagen werden meist in Zusammenarbeit mit der Behörde z.B. bei einem 
Vorgespräch festgelegt. Aktuelle Informationen zu den geforderten Antragsunterlagen finden sich auf der FA Wind Homepage.

64  Bremen: § 10 Abs. 3 DSchG, Hamburg: § 9 Abs. 2 S. 1 DSchG, Hessen: § 18 Abs. 3 Nr. 1 HDSchG, Rheinland-Pfalz: § 13 Abs. 2 Nr. 1 DSchG, Saarland: § 8 Abs. 5 SDSchG, 
Schleswig-Holstein: § 13 Abs. 2 S. 2 DSchG SH.

65  Bayern: Art. 6 Abs. 2 S.2 BayDSchG, Mecklenburg-Vorpommern: § 7 Abs. 4 DSchG M-V, Nordrhein-Westfalen: § 9 Abs. 2 lit. a DSchG, Thüringen: § 13 Abs. 2 S. 2 ThürDSchG.

66  Baden-Württemberg: § 15 Abs. 3 S. 3 DSchG, Bayern: ähnlich Art. 6 Abs. 2 S.2 BayDSchG, Berlin: ähnlich § 11 Abs. 2 S. 2 DSchG Bln, Sachsen: § 12 Abs. 2 S. 3 SächsDSchG.

67  Baden-Württemberg: § 15 Abs. 3 S. 3 DSchG, Brandenburg: § 9 Abs. 2 Nr. 2 BdgDSchG, Hamburg: § 9 Abs. 2 S. 2 DSchG Hessen: § 18 Abs. 3 Nr. 3 HDSchG, Mecklenburg-
Vorpommern: § 7 Abs. 3 Nr. 2 DSchG M-V, Niedersachsen: § 7 Abs. 2 Nr. 2 DSchG ND, Nordrhein-Westfalen: § 9 Abs. 2 lit. b DSchG, Rheinland-Pfalz: § 13 Abs. 2 Nr. 2 DSchG, 
Saarland: § 8 Abs. 5 SDSchG, Sachsen: § 12 Abs. 2 S. 3 SächsDSchG, Schleswig-Holstein: § 13 Abs. 2 S. 2 DSchG SH.

materialien zur Beurteilung verglichen. Diese Unterlagen 
werden teilweise bereits mit dem Antrag des Vorhaben
trägers auf die BImSchGGenehmigung eingereicht. Dem 
Antrag sind nach § 3 und § 4 der 9. BImSchV die zur Prü
fung der  Genehmigungsvoraussetzungen erforderlichen 
Unterlagen beizufügen. Die Antragsunterlagen müssen in 
der Regel Angaben zu den Auswirkungen der WEA auf 
die Umgebung, topografische Karten sowie Übersichts
pläne mit relevanten Objekten in der Umgebung (z. B. 
Denk mäler) beinhalten. Soweit sich Denkmäler in der Um
gebung des Vorhabens befinden, werden teilweise auch 
unmittelbar Gutachten zum Umgebungsschutz von der 
Genehmigungsbehörde gefordert.63 

3.2.2.2  Genehmigungsfähigkeit nach den  
Landesdenkmalschutzgesetzen

Die Voraussetzungen für die Genehmigungsfähigkeit sind 
in den Landesdenkmalschutzgesetzen unterschiedlich 
ausgestaltet. Grundsätzlich lässt sich festhalten, dass es 
keinen Grund gibt, die Genehmigung zu versagen, wenn 
es bereits an einer Beeinträchtigung des Denkmals fehlt. 
Liegt hingegen eine Beeinträchtigung vor, so werden an 
die Erteilung der Genehmigung in den Landesdenkmal
schutzgesetzen unterschiedliche Anforderungen gestellt.

In den meisten Landesdenkmalschutzgesetzen findet 
sich die Formulierung, dass »Belange des Denkmalschut
zes nicht entgegenstehen dürfen«64 bzw. die Genehmi
gung zu versagen ist, wenn »gewichtige Gründe für die 
 Beibehaltung des bisherigen Zustandes sprechen«65 oder 
wenn »das Erscheinungsbild des Denkmals nur unerheb
lich oder vorübergehend beeinträchtigt wird«66. Darü
ber hinaus ist die Genehmigung regelmäßig67 zu erteilen, 
wenn ein überwiegendes öffentliches Interesse an der 
Maßnahme besteht. Die meisten landesrechtlichen Vor
schriften fordern insoweit eine Abwägung zwischen den 
Belangen des Denkmalschutzes und dem öffentlichen In
teresse an der Erteilung der Genehmigung. Zum Teil wer



Das Spannungsverhältnis zwischen Denkmalschutz und Windenergienutzung | 45

den nach den Landesdenkmalschutzgesetzen im Rahmen 
der Abwägung auch private Interessen berücksichtigt.68

Die Gewinnung von regenerativen Energien oder der Um
stand, dass das Vorhaben in einer Konzentrationszone 
für Windenergienutzung liegt, stellen relevante öffentli
che Belange zugunsten der Genehmigungserteilung dar.69 
Wie unter 2.2 bereits dargestellt, kann sich der Umstand, 
dass die WEA in einem ausgewiesenen Vorranggebiet 
bzw. einer Konzentrationszone errichtet werden soll, po
sitiv auf die Abwägung im Genehmigungsverfahren aus
wirken, wenn der Denkmalschutz im Wege der Planung 
bereits umfassend berücksichtigt wurde. In der Rechtspre
chung wird teilweise gefordert, dass die Abwägung auch 
die Prüfung von alternativen Standorten umfassen muss. 
Dies gelte selbst dann, wenn an und für sich überwiegen
de öffentliche Belange für eine Genehmigungserteilung 
streiten.70 Bei einem Nutzungskonflikt zwischen ortsge
wachsener, denkmalgeschützter Bebauung und Wind
energie könne sich der Denkmalschutz trotz Privilegierung 
der Windenergie im Einzelfall durchsetzen. Dies ergebe 
sich daraus, dass WEA keiner existenziellen Standortbin
dung unterliegen und auch andernorts verwirklicht wer
den könnten.71 Vernachlässigt wird hierbei jedoch, dass 
gerade bei der Konzentrationsflächenplanung die Eig
nung von Standorten für die Windenergienutzung in der 
Regel anhand unterschiedlicher Kriterien, wie der vorhan
denen Windhöffigkeit, bereits großflächig im Bundesland 
betrachtet wurde. 

In Hamburg, Hessen, Niedersachsen und SchleswigHol
stein finden sich in den Landesdenkmalschutzgesetzen 
Besonderheiten zu der Bedeutung energierechtlicher Be
lange im Rahmen der Abwägung im Genehmigungsver
fahren:

In Hamburg wird in § 9  Abs.  2  S.  2  DSchG klargestellt, 
dass für die abwägungserheblichen öffentlichen Interes
sen insbesondere der Einsatz von erneuerbaren Energien 

68  Brandenburg: § 9 Abs. 2 Nr. 2 BdgDSchG, Hessen: § 18 Abs. 3 Nr. 2 HDSchG, Rheinland-Pfalz: § 13 Abs. 2 Nr. 2 DSchG und Saarland: § 8 Abs. 5 SDSchG.

69 OVG Münster, Beschluss vom 12.02.2013, Az. 8 A 96 / 12, Rn. 20juris.

70 OVG Koblenz, Urteil vom 16.09.2009, Az. 8 A 10710 / 09, Rn. 27juris.

71 VGH München, Urteil vom 18.07.2013, Az. 22 B 12.1741, Rn. 33juris.

72 Hamburg LT Drucksache 20 / 5703, S. 17.

73 Hessen LT Drucksache 19 / 3570, S. 16; Davydov in: Viebrock, HDSchG, 4. Aufl. 2018, § 9 Rn. 24ff.

74 Niedersachsen LT Drucksachen 16 / 3208, 13 f.

75 OVG Lüneburg, Urteil vom 16.02.2017, Az. 12 LC 54 / 15, Rn. 131juris.

76 SchleswigHolstein LT Drucksache 18 / 2031, S. 45.

zu berücksichtigen ist. Dabei handelt es sich jedoch ledig
lich um eine beispielhafte Aufzählung. Aus der Gesetzes
begründung ergibt sich keine besonders hervorgehobene 
Stellung der erneuerbaren Energien im Rahmen der Ab
wägung.72

Nach § 9 Abs. 1 S. 3 HDSchG sollen in Hessen die Behörden 

bei allen Entscheidungen und Genehmigungen die Belan

ge des Klima und Ressourcenschutzes mit einem besonde

ren, d.h. gesteigerten Gewicht in die Abwägung einstellen. 

Hierbei handelt es sich um eine selbstständige Abwägungs

regelung zugunsten des Klima und Ressourcenschutzes. 

Laut der gesetzgeberischen Intention soll dadurch in al

len denkmalschutzrechtlichen Entscheidungen die be

sondere Bedeutung dieser ökologischen Gesichtspunkte 

hervorgehoben werden.73 Der Förderung von erneuerba

ren Energien, mithin von WEA, kommt dadurch bei der In

teressenabwägung eine besondere Bedeutung zu.

In Niedersachsen wird in § 7 Abs. 2 Nr. 2 lit. b DSchG ND 
der Einsatz von erneuerbarer Energie ausdrücklich als Bei
spiel für ein öffentliches Interesse im Gesetz aufgeführt. 
Laut der Gesetzesbegründung besteht jedoch kein Vor
rang des Klimaschutzes vor der Erhaltung von Denk
mälern.74 In Fällen erheblicher Beeinträchtigungen des 
Denkmals scheidet eine Genehmigung des Vorhabens da
her nach der Rechtsprechung in der Regel aus.75

In SchleswigHolstein ist in § 13 Abs. 3 S. 3 DSchG SH ge
regelt, dass die Genehmigung zu erteilen ist, wenn es sich 
um Vorhaben handelt, bei denen die energiewirtschaftli
che Notwendigkeit und deren vordringlicher Bedarf ge
setzlich festgestellt wurden. Die Regelung dient jedoch 
laut der Gesetzesbegründung dazu, dass wichtige Netz
ausbauvorhaben auf der Höchstspannungsebene nach 
dem Bundesbedarfsplanungsgesetz und dem Energielei
tungsausbaugesetz (ENLAG) ohne Mehraufwand im Plan
feststellungsverfahren genehmigt werden können.76 Die 
Vorschrift erleichtert somit den Netzausbau und hat keine 
Konsequenzen für die Genehmigung von WEA.
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3.2.3   Abgrenzung zu  
weiteren gestalterischen Vorgaben

Das denkmalschutzrechtliche Beeinträchtigungsverbot ist 
zu weiteren gestalterischen Vorgaben abzugrenzen.

3.2.3.1  Bauordnungsrechtliches  
Verunstaltungsverbot

Das Verunstaltungsverbot findet sich in den landesrechtli
chen Bauordnungsvorschriften.77 Es stellt ein Instrument 
der Bauaufsichtsbehörde zur Einschränkung der Baufrei
heit dar, um bauliche Auswüchse zu unterbinden.78 Unter 
Verunstaltung ist »ein hässlicher, das ästhetische Empfin
den nicht bloß beeinträchtigender, sondern verletzender 
Zustand zu verstehen«.79 Bei der Beurteilung kommt es 
auf das Empfinden eines gebildeten Durchschnitts
menschen an.80 Das Verunstaltungsverbot dient nicht der 
Erhaltung des Bisherigen, sondern soll ein Mindestmaß an 
baulicher Gestaltung bei der Errichtung eines neuen Vor
habens sichern.81 Betrachtet werden unter anderem 
Merkmale wie der Baustil, die Auswahl an Materialien 
oder die Farbgebung.82 Das Verunstaltungsverbot bezieht 
sich im Vergleich zu einer denkmalschutzrechtlichen Be
einträchtigung auf die Umgebung im Ganzen und nicht 
nur auf die Umgebung im Zusammenspiel mit dem Denk
mal. Der Umgebungsschutz geht somit aus denkmal
schutzrechtlicher Sicht über das allgemeine 
Verunstaltungsverbot hinaus, da gewährleistet wird, dass 
die besondere Wirkung des Denkmals nicht geschmälert 
wird.83 Aufgrund der unterschiedlichen Anknüpfungs
punkte stellt eine Beeinträchtigung im Sinne des denk
malrechtlichen Umgebungsschutzes nicht zwingend 
zugleich einen Verstoß gegen das bauordnungsrechtliche 
Verunstaltungsverbot dar.84 

77 Bsp. Hessen: § 9 S. 2 HBO, NordrheinWestfalen: § 12 BauO NRW, RheinlandPfalz: § 5 LBauO, Bayern: Art. 8 BayBO. 

78  Hornmann, HBO, 2. Aufl. 2011, § 9 Rn. 12 f.

79  BVerwG, Urteil vom 28.06.1955, Az. I C 146 / 53, Rn. 12juris.

80  BVerwG, Urteil vom 28.06.1955, Az. I C 146 / 53, Rn. 15juris.

81  Hornmann, HBO, 2. Aufl. 2011, § 9 Rn. 16.

82  Hornmann, HBO, 2. Aufl. 2011, § 9 Rn. 44; Sauter in: Sauter, LBO BW, 50. Lfg. 2017, § 11 Rn. 30 ff.

83  OVG Hamburg, Beschluss vom 07.06.2018, Az. 1 Bs 248/17, Rn. 78; VG Stade, Urteil vom 23.10.2014, Az. 2 A 1272 / 10, Rn. 72juris; OVG Lüneburg, Urteil vom 10.01.2008, 
Az. 12 LB 22 / 07, Rn. 64juris.

84  OVG Lüneburg, Urteil vom 17.11.2006, Az. 7 ME 62/06, Rn. 12juris. Das bauordnungsrechtliche Verunstaltungsverbot hat keine drittschützende Wirkung, sodass sich die 
Rechtsprechung bisher im Hinblick auf WEA nicht intensiver mit dem Verunstaltungsverbot auseinandergesetzt hat.

85  OVG Münster, Urteil vom 16.01.1997, Az. 7 A 310/95, Rn. 13juris.

86  BVerwG, Urteil vom 22.06.1990, Az. 4 C 6 / 87, Rn. 25juris.

87  BVerwG, Beschluss vom 15.10.2001, Az. 4 B 69 / 01, Rn. 5juris.

88  BVerwG, Beschluss vom 18.03.2003, Az. 4 B 7 / 03, Rn. 5juris; BVerwG, Urteil vom 18.02.1983, Az. 4 C 18.81, Rn. 26juris.

89  OVG Bautzen, Urteil vom 18.5.2000, Az. 1 B 29 / 98, Rn. 36juris.

3.2.3.2  Bauplanungsrechtliches Verbot der 
 Beeinträchtigung des Landschaftsbildes

Im Bauplanungsrecht gilt das Verbot der Beeinträchtigung 
Im Bauplanungsrecht gilt das Verbot der Beeinträchtigung 
des Landschaftsbildes. Nach § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB darf 
das Vorhaben das Orts und Landschaftsbild nicht verun
stalten. Zum Landschaftsbild zählt alles, was von der 
Landschaft wahrnehmbar ist, mithin die optischen 
 Eindrücke und Zusammenhänge von Landschaftselemen
ten.85 Eine Verunstaltung setzt voraus, dass das Bauvorha
ben dem Orts und Landschaftsbild »in ästhetischer 
Hinsicht grob unangemessen ist und auch von einem für 
ästhetische Eindrücke offenen Betrachter als belastend 
empfunden wird«.86

Im Hinblick auf WEA wurden diverse Aspekte von der 
Rechtsprechung beleuchtet. Die bauliche Anlage und der 
Nutzungszweck bilden eine Einheit, sodass die von dem 
Betrieb der WEA ausgehenden Wirkungen, beispielsweise 
die anlagentypische Drehbewegung der Rotorblätter, mit 
berücksichtigt werden müssen.87 Die technische Neuartig
keit einer Anlage und die dadurch bedingte optische Ge
wöhnungsbedürftigkeit sind nicht ohne Weiteres 
geeignet, eine Beeinträchtigung zu begründen. Insbeson
dere für WEA kann nicht allein aufgrund ihrer Größe und 
ihres markanten InErscheinungTretens von einer Beein
trächtigung ausgegangen werden, da dieser Umstand 
dem Gesetzgeber bei der Schaffung der Privilegierung für 
WEA bekannt war.88 Vielmehr bedarf es einer Schutzwür
digkeit des Landschaftsbildes. Der Eingriff muss sich zu
dem als besonders grob darstellen.89 
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Ebenso wie das bauordnungsrechtliche Verunstaltungs
verbot hat auch das Verbot der Beeinträchtigung des 
Landschaftsbildes mithin einen anderen Anknüpfungs
punkt als der denkmalschutzrechtliche Umgebungsschutz. 
Während bei Letzterem das Denkmal den Maßstab für die 
Schutzwürdigkeit der Umgebung setzt, ist beim Verbot 
der Landschaftsbildbeeinträchtigung das Landschaftsbild 
als solches der Maßstab der Prüfung.

3.2.4 Windenergieerlasse der Länder
In manchen Bundesländern wird der Denkmalschutz im Zu
sammenspiel mit der Windenergie auch in den jeweiligen 
Windenergieerlassen behandelt. Die landesspezifischen 
Windenergieerlasse dienen der Vereinheitlichung be
hördlicher Entscheidungen im Hinblick auf die Auslegung 
unbestimmter Rechtsbegriffe sowie die Ausübung von Er
messen. Es handelt sich um praxisorientierte Leitlinien, die 
von der Planungs und Genehmigungspraxis als einheitli
ches Steuerungselement verwendet werden.90 Innerhalb 
des hierarchischen Behördenaufbaus kommt den Wind
energieerlassen aufgrund ihrer Natur als Verwaltungsvor
schrift (administratives Innenrecht) Bindungswirkung zu. 
Dementsprechend ist die nachgeordnete Fachverwaltung 
wie zum Beispiel die Genehmigungsbehörde daran ge
bunden. Gegenüber den mit Planungsaufgaben betrauten 
Behörden besteht indes keine unmittelbare Bindungswir
kung. So müssen die Landesplanungsbehörden dem Ab
wägungsgebot des § 7 Abs. 2 ROG gerecht werden, was 
dann nicht der Fall ist, wenn die Vorgaben der Windener
gieerlasse ohne eine Berücksichtigung aller Belange ohne 
Weiteres übernommen werden. Einer Bindungswirkung 
für die Bauleitplanung steht die verfassungsrechtlich ge
schützte Planungshoheit der Kommune entgegen.91 Auch 
die Gerichte sind mit Blick auf die Gewaltenteilung nicht 
unmittelbar an die Windenergieerlasse gebunden.92 Die 
Entwicklung der aktuellen Rechtsprechung zeigt jedoch, 
dass die Gerichte die Windenergieerlasse nicht völlig un
berücksichtigt lassen.93 

90  Fest / Fechler, NVwZ 2016, 1050, 1050; Schwarzenberg / Ruß, ZUR 2016, 278, 279 ff.

91  Saurer, NVwZ 2016, 201, 203; Schwarzenberg / Ruß, ZUR 2016, 278, 279; VGH München, Urteil vom 30.06.2017, Az. 22 B 15.2365, Rn. 84 ff.juris.

92  VG Düsseldorf, Beschluss vom 12.07.2017, Az. 28 L 2208 / 17, Rn. 65 ff.juris.

93   Saurer, NVwZ 2016, 201, 203 m.w.N.; OVG Münster, Beschluss vom 17.06.2016, Az. 8 B 1018/15, Rn. 51juris;  
VG Düsseldorf, Urteil vom 29.07.2004, Az. 4 K 2972/01, Rn. 127juris.

94  WindenergieErlass, BayWEE vom 19.07.2016, Nr. 10 Denkmalschutz.

95  Planung und Genehmigung von Windenergieanlagen an Land (Windenergieerlass), Nds. MBl. Nr. 7 / 2016, S. 193.

96   Erlass für die Planung und Genehmigung von Windenergieanlagen und Hinweise für die Zielsetzung und Anwendung (2018), Nr. 8.2.4 Denkmalschutz,  
verweist auf VGH München, Urteil vom 18.07.2013, Az. 22 B 12.1741, hier wird u.a. die InnenAußenBlickbeziehung behandelt.

97  Hinweise für die Beurteilung der Zulässigkeit der Errichtung von Windenergieanlagen in Rheinland Pfalz (2013), Nr. G.4.5 Denkmalschutz.

Nicht in allen landesspezifischen Windenergieerlassen fin
den sich Ausführungen zum Denkmalschutz. Erwähnens
wert sind jedoch die folgenden Ausführungen:

In Bayern wird betont, dass der Denkmalschutz und der 
Umweltschutz Aufgaben des Gemeinwohls mit Verfas
sungsrang sind, welche sinnvoll in Einklang zu bringen 
sind. Hierbei sei zu berücksichtigen, dass ortsgebundene 
Baudenkmäler ihre denkmalgeschützte Funktion nur an 
diesem Standort erfüllen könnten, welche unter Umstän
den bei der Errichtung einer WEA verloren gehen könne. 
Im Zuge dessen hat das Landesamt für Denkmalpflege im 
Energie-Atlas Bayern bestimmte Denkmäler definiert, die 
regelmäßig von WEA freigehalten werden sollen.94

In Niedersachsen sollen in Gebieten mit Naturdenkmälern 
keine Vorranggebiete für WEA ausgewiesen werden.95

NordrheinWestfalen orientiert sich an seinem Denkmal
schutzgesetz und verweist zur Beurteilung auf verschie
dene Kriterien, die in der Rechtsprechung entwickelt 
wurden.96

In RheinlandPfalz ist von einer Beeinträchtigung des 
Denkmals auszugehen, wenn das geplante Vorhaben so 
überdimensioniert ist, dass die Wirkung des in der enge
ren Umgebung befindlichen Baudenkmals verloren gehen 
würde oder wenn die Wahrnehmung des Denkmals we
gen auffälliger Effekte oder einer aufdringlichen Architek
tursprache gravierend gestört würde.97

In den meisten Windenergieerlassen der Länder erfolgt 
somit keine gesonderte Betrachtung oder es wird auf eine 
Einzelfallprüfung verwiesen, die sich an den oben darge
legten Kriterien zu den Landesdenkmalschutzgesetzen 
orientiert.
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4  GERICHTLICHE KONTROLLE DER 
 PLANUNGS UND GENEHMIGUNGS
ENTSCHEIDUNG

Im Hinblick auf mögliche Gerichtsverfahren ist relevant, 
inwieweit die Planungs und Genehmigungsentscheidun
gen einer gerichtlichen Kontrolle unterliegen. Zu betrach
ten ist zudem, ob sich der Eigentümer eines Denkmals 
gegen die Genehmigung einer WEA wehren kann.

4.1 Überprüfbarkeit der Planungsentscheidung
Der Vorteil der Konfliktlösung auf der Planungsebene liegt 
grundsätzlich in der nur eingeschränkten gerichtlichen 
Überprüfbarkeit planerischer Abwägungsentscheidun
gen. Den behördlichen Planungsentscheidungen geht, 
wie dargestellt, eine Abwägung der betroffenen Belan
ge voraus. Dies ergibt sich für Raumordnungspläne aus 
§ 7 Abs. 2 S. 1 ROG und für Flächennutzungspläne aus 
§ 1 Abs. 7 BauGB. Den Planungsträgern wird mit Blick 
auf die den Planungsentscheidungen immanente Gestal
tungsfreiheit ein planerisches Ermessen zuerkannt, wel
ches eine Einschränkung der gerichtlichen Kontrolldichte 
zur Folge hat. Die Entscheidung ist daher nur auf Abwä
gungsfehler überprüfbar.98 

4.2  Überprüfbarkeit der Genehmigungs-
entscheidung

Die denkmalschutzrechtlichen Vorschriften enthalten zahl
reiche unbestimmte Rechtsbegriffe. So sind beispielswei
se die Begriffe »nähere Umgebung«, »Beeinträchtigung« 
oder »Erscheinungsbild« nicht gesetzlich definiert. Nach 
der Rechtsprechung ist jedoch bei denkmalschutzrechtli
chen Fragen kein Beurteilungsspielraum anzunehmen.99 
Trotz des benötigten Fachwissens zur denkmalschutz
rechtlichen Beurteilung, welches meist durch die jewei
ligen Landesdenkmalschutzbehörden vermittelt wird, 
bleiben die Voraussetzungen der denkmalschutzrecht
lichen Genehmigung voll gerichtlich überprüfbar. Die 
Gerichte müssen sich mit den Stellungnahmen der Denk
malschutzbehörden auseinandersetzen und sich eine ei
gene Überzeugung bilden

98    Abwägungsfehler sind Abwägungsausfall, - defizit, -fehleinschätzung und –disproportionalität. Oehmen in: BeckOK BauGB, 42. Ed. 2018, § 10 Rn.15;  
Stüer in: Stüer, Bau- und Fachplanungsrecht, 5. Aufl. 2015, Rn. 1672; Gierke in: Brügelmann, BauGB, 105. Lfg. 2018, § 10 Rn. 365.

99   BVerwG, Urteil vom 22.4.1966, Az. 4 C 120.65; VG Stade, Urteil vom 23.10.2014, Az. 2 A 1272 / 10, Rn. 69juris. 

100  BVerwG, Urteil vom 21.04.2009, Az. 4 C 3.08.

101  BVerwG, Urteil vom 21.04.2009, Az. 4 C 3.08, Rn. 9, 13, 15juris.

102  BVerwG, Beschluss vom 10.06.2013, Az. 4 B 6   / 13, Rn. 8juris.

103  Kallweit in: Martin / Krautzberger, Denkmalschutz und Denkmalpflege, 4. Aufl. 2017, Teil D., Rn. 37 f; vgl. BVerwG, Beschluss vom 12.01.2016, Az. 4 BN 11.15, Rn. 5 ff-juris.

104  Hornmann, NVwZ 2011, 1235, 1238.

4.3  Abwehrrechte des Denkmaleigentümer   
(sog. Drittschutz) 

Für Klagen von Denkmaleigentümern gegen behördli
che Planungs und Genehmigungsentscheidungen ist von 
entscheidender Bedeutung, ob den zu prüfenden Vor
schriften drittschützende Wirkung zukommt. Der Denk
maleigentümer wird in diesen Konstellationen rechtlich 
als Dritter angesehen. Nur im Fall der Verletzung eigener 
Rechte, kann ein Dritter Rechtsverstöße rügen. 

Kein landesrechtliches Denkmalschutzgesetz hat bisher 
dem Eigentümer eines Denkmals einen öffentlichrecht
lichen Rechtsanspruch eingeräumt, sein Denkmal gegen 
Einwirkungen von außen zu schützen. Der Schutz von 
Denkmälern erfolgt ausschließlich im öffentlichen Interes
se, sodass nach der früheren Rechtsprechung dem betrof
fenen Denkmaleigentümer kein Abwehrrecht zustand.

Seit einer Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts 
aus dem Jahr 2009 ist der Drittschutz für Denkmaleigen
tümer allerdings anerkannt.100 Nach der Rechtsprechung 
des Bundesverwaltungsgerichts ist der Eigentümer ei
nes geschützten Denkmals jedenfalls dann berechtigt, 
die Genehmigung des Vorhabens anzufechten, wenn 
das Vorhaben die Denkmalwürdigkeit seines Denkmals 
möglicherweise erheblich beeinträchtigt. Dieser Min
deststandard sei Konsequenz der Eigentumsgarantie 
aus Art.  14  GG. Nur so werde die Verhältnismäßigkeit 
im Hinblick auf die dem Eigentümer durch die Denkmal
schutzgesetze auferlegten Pflichten gewährleistet.101 Eine 
Grenze dieses Mindeststandards an Rechtsschutz erge
be sich daraus, dass bei einem Verstoß gegen das Lan
desdenkmalschutzgesetz nicht gleichsam automatisch 
auf eine Verletzung des subjektiven Rechts des Denkmal
eigentümers geschlossen werden könne.102 Vielmehr sei 
eine »erhebliche« Beeinträchtigung erforderlich.103 

Für das grundsätzliche Vorliegen des Abwehrrechtes 
ist es unerheblich, ob der Denkmaleigentümer seinen 
denkmalschutzrechtlichen (Erhaltungs-)Pflichten in der 
Vergangenheit nachgekommen ist. Getätigte Erhaltungs
investitionen des Eigentümers können das Abwehrrecht 
im Rahmen seiner Geltendmachung jedoch stärken.104
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Zweiter Anknüpfungspunkt für ein Abwehrrecht ist ne
ben den landesrechtlichen Denkmalschutzvorschriften die 
bauplanungsrechtliche Zulässigkeit des Vorhabens nach 
§ 35 Abs. 3 S. 1 Nr. 5 BauGB. Zu berücksichtigen ist je
doch, dass die Norm nur ein Mindestmaß an bundes
rechtlich eigenständigem Denkmalschutz gewährt. Ist ein 
Vorhaben in der Umgebung eines geschützten Denkmals 
denkmalrechtlich genehmigt, können Belange des Denk
malschutzes im Sinne des § 35 Abs. 3 S. 1 Nr. 5 BauGB 
deshalb nicht mehr beeinträchtigt sein. Denn das Vorha
ben ist denkmalrechtlich nur genehmigungsfähig, wenn 
es objektiv die gebotene Rücksicht auf die Denkmalwür
digkeit des Denkmals nimmt. Aufgrund der denkmalrecht
lichen Genehmigung steht deshalb auch mit Wirkung für 
die bauplanungsrechtliche Beurteilung fest, dass das Vor
haben aus denkmalrechtlicher Sicht »freigegeben« ist. In 
diesem Fall kann aus § 35 Abs. 3 S. 1 Nr. 5 BauGB auch 
kein Drittschutz abgeleitet werden.105

5 ZUSAMMENFASSUNG

Aus der Betrachtung der Windenergienutzung im Ver
hältnis zum Denkmalschutz lässt sich kein grundsätzli
cher Vorrang für einen der beiden Belange entnehmen. 
Die Aspekte stehen gleichberechtigt nebeneinander und 
müssen im Hinblick auf das jeweils geplante Vorhaben im 
Rahmen einer Einzelfallabwägung ausgeglichen werden.

Vorranggebieten und Konzentrationszonen für Wind
enenergieanlagen kann bei der denkmalschutzrechtlichen 
Abwägung im Rahmen des immisionsschutzrechtlichen 
Genehmigungsverfahrens allerdings eine Präjudizwirkung 
zukommen. Voraussetzung ist jedoch, dass im Rahmen 
der Abwägung der entsprechende Denkmalschutz be
reits umfassend mit der Windenergienutzung abgewo
gen wurde. Aufgrund der hohen Anforderungen an die 
Abwägung der unterschiedlichen Belange und der dies
bezüglichen rechtlichen Unwägbarkeiten ist eine allei
nige und abschließende Betrachtung des Verhältnisses 
Windenergie zum Denkmalschutz auf der Planungsebene 
 jedoch kaum möglich.

105  BVerwG, Urteil vom 21.04.2009, Az. 4 C 3.08, Rn. 22juris.

Das Erfordernis einer Einzelfallabwägung setzt sich auch 
auf der Genehmigungsebene fort. Aufgrund der Konzen
trationswirkung prüft die Genehmigungsbehörde auch 
die denkmalschutzrechtlich relevanten Vorschriften, mit
hin die Landesdenkmalschutzgesetze sowie die Auffang
vorschrift des § 35 Abs 3 S. 1 Nr. 5 BauGB.

Ausgangspunkt für das Bedürfnis einer denkmalschutz
rechtlichen Betrachtung bei der Errichtung einer WEA ist, 
dass das Denkmal in der Umgebung, insbesondere des
sen Erscheinungsbild, durch die WEA beeinträchtigt wird. 
Hier haben insbesondere die Stellungnahmen der betrof
fenen Landesdenkmalschutzbehörden großes Gewicht, 
da der Maßstab für die Frage, ob eine (erhebliche) Be
einträchtigung vorliegt, das Fachwissen eines sachver
ständigen Betrachters ist. Im Falle einer Beeinträchtigung 
folgt eine Abwägung zwischen öffentlichen Belangen für 
die jeweilige WEA auf der einen sowie den Belangen des 
Denkmalschutzes für das betroffene Denkmal auf der an
deren Seite. Hier ist zu berücksichtigen, dass die einzelnen 
Bundesländer der Windenergie im Verhältnis zum Denk
malschutz in ihren Landesdenkmalschutzgesetzen sowie 
in ihren Windenergieerlassen unterschiedliche Bedeutung 
beimessen.

Planungsentscheidungen sind aufgrund des besonde
ren planerischen Ermessens nur eingeschränkt gerichtlich 
überprüfbar, wohingegen die Genehmigungsentschei
dungen der vollen gerichtlichen Kontrolle unterliegen. 
Mit Entscheidung vom 21.04.2009 hat das BVerwG dem 
Denkmalschutzeigentümer die Möglichkeit eröffnet, un
mittelbar gegen die Genehmigungsentscheidung vorzu
gehen. Dadurch soll die Verhältnismäßigkeit im Hinblick 
auf die dem Eigentümer durch die Denkmalschutzgesetze 
auferlegten Pflichten gewährleistet werden.

https://www.juris.de/r3/?docId=BJNR003410960BJNE007714116&docFormat=xsl&oi=Sa2gF8kswG&docPart=S
https://www.juris.de/r3/?docId=BJNR003410960BJNE007714116&docFormat=xsl&oi=Sa2gF8kswG&docPart=S
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Anlage 1: Landesdenkmalschutzgesetze der Länder – Stand Oktober 2018. 
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Der fortschreitende Ausbau der  Windenergie 
führt in Verbindung mit Anlagenkonfigu
rationen mit höheren Türmen und größe
ren Rotordurchmessern zu zunehmenden 
Konflikten zwischen der Windenergienut
zung und den Belangen des Denkmalschut
zes. Aus der Sicht der Kommunen wird 
dieser Konflikt im Rahmen der gesamt-
räumlichen Steuerung der Windenergienut
zung im F lächennutzungsplan relevant. Von 
 Bedeutung ist das Thema auch bei der Be
teiligung der Kommunen im Planungsver
fahren zur Aufstellung oder Änderung eines 
Regionalplans. Schließlich ist die Kommune 
regelmäßig im Genehmigungsverfahren zu 
beteiligen, sodass sie auch insoweit in den 
Konflikt involviert ist. In diesem Zusammen
hang spielen die Rechtsschutzmöglichkeiten 
der Kommunen eine Rolle.

1  KONZENTRATIONSZONEN
PLANUNG ZUR STEUERUNG  
DER WINDENERGIENUTZUNG

Die Kommunen haben die Möglichkeit, die 

Windenergienutzung in ihrem Gemeindege

biet durch den Flächennutzungsplan und Be

bauungspläne zu steuern. Der Darstellung 

von Konzentrationszonen im Flächennut

zungsplan oder in einem sachlichen Teil

flächennutzungsplan (§ 5 Abs. 2b BauGB) 

kommt dabei eine besondere Steuerungs

wirkung zu. Diese beruht auf § 35 Abs. 3 S. 3 

BauGB. Danach stehen öffentliche  Belange 

einem Vorhaben nach § 35 Abs. 1 Nr. 2 bis 

6 BauGB in der Regel auch dann entgegen, 

1  BVerwG, Urt. v. 13.12.2012 – 4 CN 1.11 –, BVerwGE 145, 231 = BauR 2013, 722.

soweit hierfür durch  Darstellungen im Flä

chennutzungsplan oder als Ziele der Raum

ordnung eine Ausweisung an anderer Stelle 

erfolgt ist. Sind im Flächennutzungsplan mit

hin Zonen für die Windenergienutzung aus

gewiesen, stehen der Windenergienutzung 

an Standorten  außerhalb dieser Zonen öffent

liche Belange  entgegen.

1.1  Abschnittsweise Erarbeitung  
der Konzentrationszonen

Das Bundesverwaltungsgericht hat ein ab
schnittsweises Vorgehen bei der Erarbei
tung dieser Konzentrationszonen entwickelt, 
die den Anforderungen an den Abwägungs
vorgang nach § 2 Abs. 3 BauGB genügt1. 
Von dem gemeindlichen Außenbereich sind 
 danach zunächst die harten Tabuflächen 
abzuziehen. Das sind Flächen, die für die 
Windenergienutzung »schlechthin« unge
eignet sind, auf denen die Windenergienut
zung also aus rechtlichen oder tatsächlichen 
Gründen unzulässig ist. Anschließend sind 
die weichen Tabuflächen abzuziehen. Das 
sind die Flächen, auf denen nach dem  Willen 
der Gemeinde aus  unterschiedlichen Grün
den die Errichtung von WEA »von vornher
ein« ausgeschlossen sein soll. Für die danach 
verbleibenden Potenzialflächen sind in einer 
Einzelfallabwägung die Belange, die gegen 
die Darstellung als Konzentrationszone spre
chen, mit den Belangen abzuwägen, die für 
die Windenergienutzung streiten.

1.2  Denkmalschutz in der 
Konzentrations zonenplanung

Mit Blick auf den Denkmalschutz stellt sich 
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die Frage, in welchem Abschnitt der Konzentrationszo
nenplanung diesem Belang Rechnung zu tragen ist.

In Betracht käme zunächst, Flächen rund um Denkmäler 
oder um eine bestimmte Kategorie von Denkmälern als 
hartes Tabukriterium festzulegen. Voraussetzung  dafür 
wäre, dass auf diesen Flächen die Windenergienutzung 
aus tatsächlichen oder rechtlichen Gesichtspunkten nicht 
in Betracht käme. Das wird in der Regel nur auf  einem klei
nen Flächenanteil der Fall sein. Nach § 13 Abs. 2 Denkmal
schutzgesetz RheinlandPfalz2 wird eine Genehmigung für 
eine nicht nur vorübergehende Beeinträchtigung des Er
scheinungsbildes eines Kulturdenkmals erteilt, wenn Be
lange des Denkmalschutzes nicht entgegenstehen oder 
andere Erfordernisse des Gemeinwohls oder private Be
lange diejenigen des Denkmalschutzes überwiegen und 
diesen überwiegenden Interessen nicht auf sonstige Wei
se Rechnung getragen werden kann. Ein hartes Tabukri
terium läge nur dann vor, wenn auf den Flächen Belange 
des Denkmalschutzes entgegenstehen und andere Erfor
dernisse des Gemeinwohls oder  private Belange dieje
nigen des Denkmalschutzes nicht überwiegen könnten. 
Schließlich ist zu berücksichtigen, dass bei der Annahme 
harter Tabukriterien Zurückhaltung angezeigt ist.3 Werden 
der Abwägung zugängliche Belange als hartes Tabukrite
rium behandelt, resultiert daraus ein  Abwägungsmangel. 
Eine Berücksichtigung von Belangen des Denkmalschut
zes als hartes Tabukriterium bietet sich daher nicht an.

Auch von einer Behandlung als weiches Tabukriterium 
sollte im Ergebnis Abstand genommen werden. Die Ge
meinde darf auf dieser Ebene Flächen ausscheiden, auf 
denen nach ihrer Vorstellung die Windenergienutzung 
von vornherein ausgeschlossen sein soll. Dieser Aus
schluss muss nach einheitlichen Kriterien erfolgen. Hier 
einen einheitlichen Abstand festzulegen, der einerseits 
die Schutzbedürftigkeit und Schutzwürdigkeit der Denk
mäler angemessen berücksichtigt, andererseits aber nicht 
die öffentlichen und privaten Belange, die für die Wind
energienutzung streiten, in abwägungsfehlerhafter Wei
se zurücktreten lässt, ist aufgrund der Individualität der 
Denkmäler ein Balanceakt, der nur  selten gelingen wird. 
Die von einer WEA ausgehenden Beeinträchtigungen 
 eines Denkmals hängen sehr von  dessen denkmalrechtlich 
geschütztem Erscheinungsbild ab. Das denkmalrechtlich 
geschützte Erscheinungsbild ist aber nicht der »ungestör
te Anblick« des Denkmals,  sondern bezeichnet – nach 

2  Die meisten Denkmalschutzgesetze der Länder weisen eine vergleichbare Systematik auf, s. z. B. § 9 Denkmalschutzgesetz NordrheinWestfalen.

3  OVG Münster, Urt. v. 01.07.2013 – 2 D 46/12.NE –, BauR 2013, 1976 und 1980.

4  OVG Münster, Urt. v. 08.03.2012 – 10 A 2037/11 –, BauR 2012, 1781.

der Rechtsprechung des OVG  Münster – den von außen 
sichtbaren Teil des Denkmals, an dem der (sachkundige) 
Betrachter den dem Denkmal innewohnenden Denkmal
wert ablesen kann4. Dieser Denkmalwert wird maßgeblich 
mitbestimmt durch die Gründe der Unterschutzstellung. 
Daher sind die  denkmalrechtlich geschützten Erschei
nungsbilder jeweils  unterschiedlich empfindlich gegen
über ihrer Beeinträchtigung durch Windenergieanlagen. 
Ist etwa eine Fassade wegen  besonders feingliedriger 
künstlerischer Elemente oder sind sogar nur Einrichtun
gen im Inneren unter Schutz  gestellt, so wird die Ables
barkeit des künstlerischen Denkmalwerts durch eine WEA 
im Hintergrund des Denkmals wohl nicht beeinträchtigt. 
Beruht die Unterschutzstellung hingegen auf städtebau
lichen Gründen, eventuell sogar auf bestimmten Blick
beziehungen, so kann eine WEA die Ablesbarkeit des 
Denkmalwerts viel eher beeinträchtigen.

» Denkmalschutz muss im Planungs und Genehmi
gungsverfahren ernst genommen  werden. Man soll
te ihn nicht stiefmütterlich  behandeln, sondern sich 
frühzeitig und intensiv damit  auseinandersetzen.«

Ist vor diesem Hintergrund der Denkmalschutz weder 
als hartes noch als weiches Tabukriterium zu realisieren, 
ist ihm auf der Ebene der Einzelfallabwägung angemes
sen Rechnung zu tragen. Dieses Vorgehen ermöglicht 
die am jeweiligen denkmalrechtlichen Erscheinungs
bild  ausgerichtete Auswahl von Potenzialflächen, die aus 
Gründen des Denkmalschutzes für die Windenergienut
zung nicht zur Verfügung stehen sollen. Eine gutachter
liche Einschätzung, etwa in Form einer Sichtachsenstudie 
mit aussagekräftigen Visualisierungen kann an der Stel
le die Grundlage für die zutreffende Gewichtung der 
 Belange des Denkmalschutzes und der widerstreitenden 
Belange zueinander darstellen.
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2  DENKMALSCHUTZ IN DER 
 REGIONALPLANUNG

In der Regionalplanung, an deren Pläne die Gemein
den ihre Flächennutzungspläne anzupassen haben 
(§ 1 Abs. 4 BauGB), kann der Denkmalschutz unterschied
liche Bedeutung erlangen. Das mögen die drei  folgenden 
Beispiele belegen.

Im Teilregionalplan Energie Nordhessen ist ein Abstand zu 
überregionalen/regionalen Denkmälern auf der  Ebene der 
Einzelfallprüfung als sog. Restriktionskriterium berücksich
tigt worden5. Bei genauerer Betrachtung stellt sich jedoch 
heraus, dass es sich um eine tendenziell oberflächliche, 
der Grobmaschigkeit der Regionalplanung entsprechen
de Auseinandersetzung mit dem Denkmalschutz handelt.

Der Regionalplan Düsseldorf verzichtet aus den vorste
henden Erwägungen auf eine Berücksichtigung des Denk
malschutzes und schichtet diese Fragen in nach folgende 
Planungsebenen und das Genehmigungs verfahren ab6. 

»Denkmalschutz zu berücksichtigen, ist auf der 
 Ebene der Regionalplanung nicht leistbar.«

Einen eigenen Weg, der zu einer hervorgehobenen 
 Bedeutung des Regionalplans für  denkmalschutzrechtliche 
Konflikte führt, geht der Regionale Raumordnungsplan 
MittelrheinWesterwald (RROP MW). Dieser sieht ein Ziel 
der Raumordnung vor, wonach  dominierende landschafts
prägende Gesamtanlagen mit erheblicher Fernwirkung, 
die in der sog. Tabelle 2 des RROP MW  abschließend aufge
listet sind, vor optischen Beeinträchtigungen zu  bewahren 
sind. Die Berücksichtigung des Denkmalschutzes als Ziel 
der Raumordnung umgeht  zunächst die Schwierigkei
ten und Nachteile, die mit der Fest legung bestimmter 
Abstände um die einzelnen  Denkmäler  verbunden sind. 
Weiterhin ist der Denkmalschutz durch das Ziel der Raum
ordnung nicht identisch mit dem landes bzw. fachrecht
lichen Denkmalschutz. Der Schutz über den RROP MW 
hat eigene, vom DSchG unabhängige Voraussetzungen 
(»optische Beeinträchtigung«) und schützt nicht jedes 
Denkmal, sondern nur ausgewählte Anlagen. Wann eine 
optische Beeinträchtigung vorliegt, wird jedoch vergleich
bar einer Beeinträchtigung des  Erscheinungsbildes nach 
den Denkmalschutzgesetzen der Länder bestimmt7. 

5  Teilregionalplan Energie Nordhessen, Bekanntmachung vom 26.06.2017, Text und Begründung, S. 14.

6  Regionalplan Düsseldorf, 13.04.2018, Begründung, S. 488.

7  OVG Koblenz, Urt. v. 07.04.2017 – 1 A 10683 / 16 –, juris.

Für die Kommune bedeutet dieser Befund, dass Belan
ge des Denkmalschutzes regelmäßig jedenfalls noch nicht 
abschließend im Regionalplan abgewogen sind. Soweit 
die Belange des Denkmalschutzes im Regionalplan Be
rücksichtigung gefunden haben, verbleiben ihr jedenfalls 
Konkretisierungsspielräume gemäß § 1 Abs. 4 BauGB.

3  BETEILIGUNG DER KOMMUNE IM 
 GENEHMIGUNGSVERFAHREN

Im Genehmigungsverfahren nach dem BundesImmissi
onsschutzgesetz ist der Denkmalschutz als öffentlicher 
Belang zu berücksichtigen, § 35 Abs. 3 S. 1 Nr. 5 Var. 
3 BauGB. Die Gemeinde ist nach § 10 Abs. 5 S. 1 BImSchG 
zu beteiligen und kann in diesem Rahmen den öffentli
chen Belang des Denkmalschutzes vortragen. Weiter
hin hat sie zu prüfen, ob sie ihr Einvernehmen nach § 36 
Abs. 1 S. 1 BauGB erteilt oder versagt. Hierfür ist wieder
um maßgeblich, ob dem Vorhaben Belange des Denkmal
schutzes entgegenstehen.

4 RECHTSSCHUTZ DER KOMMUNE

Insbesondere im Zusammenhang mit dem Genehmi
gungsverfahren stellen sich Rechtsschutzfragen.

4.1 Klagebefugnis
In der Regel wird das Ziel der Gemeinde sein, dass eine 
erteilte Genehmigung aufgehoben wird. Dieses Ziel kann 
sowohl die Standortkommune als auch die Nachbarkom
mune mit der Anfechtungsklage (§ 42 Abs. 1 Var. 1 VwGO) 
verfolgen.

Entscheidende Zulässigkeitsvoraussetzung ist die Klage
befugnis (§ 42 Abs. 2 VwGO). Diese setzt voraus, dass 
nach dem Vortrag der Klägerin eine Verletzung in eige
nen Rechten möglich erscheint. Als solche subjektiven öf
fentlichen Rechte kommt bei Kommunen insbesondere 
die Selbstverwaltungsgarantie aus Art. 28 Abs. 2 S. 1 GG 
in Betracht, zu der auch die Planungshoheit zählt. Dar
aus kann die Gemeinde Abwehransprüche ableiten, wenn 
die Windenergienutzung eine hinreichend konkretisier
te eigene Planung nachhaltig stört, wesentliche Teile des 
Gemeindegebiets einer durchsetzbaren Planung entzieht 
oder kommunale Einrichtungen erheblich beeinträchtigt.
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Daneben kann sich die Gemeinde, wenn sie  Eigentümerin 
eines Denkmals ist, auch auf ihr einfachrechtliches 8 
 Eigentum am Denkmal berufen. Die denkmalschutz
rechtlichen Vorschriften sind aber nur in geringem Maße 
drittschützend. § 9 Abs. 1 Nr. 1 b) DSchG NRW beispiels
weise,  wonach der Erlaubnis bedarf, wer in der engeren 
 Umgebung von Baudenkmälern oder ortsfesten Boden
denkmälern Anlagen errichten, verändern oder besei
tigen will, wenn hierdurch das Erscheinungsbild des 
Denkmals beeinträchtigt wird ist nicht drittschützend, 
weil der Schutz des  Erscheinungsbildes eines Denkmals 
allein im öffentlichen Interesse liegt9. Der bundesrechtli
che Denkmalschutz aus § 35 Abs. 3 S. 1 Nr. 5 BauGB ist 
zugunsten des Eigentümers eines Kulturdenkmals dritt
schützend, soweit ein benachbartes Vorhaben  Belange 
des  Denkmalschutzes beeinträchtigt, weil es nicht die 
 gebotene Rücksicht auf das schutzwürdige Interesse des 
Eigentümers am  Erhalt der Denkmalwürdigkeit seines 
Denkmals nimmt10. 

Im Ergebnis ist eine Anfechtungsklage einer Kommu
ne gegen die Erteilung einer immissionsschutzrechtli
chen Genehmigung wegen der vermeintlichen Verletzung 
denkmalschutzrechtlicher Belange nur in besonderen 
 Fällen zulässig. Eine Verletzung der Planungshoheit ist nur 
selten gegeben. Die denkmalschutzrechtlichen Vorschrif
ten selbst sind nur eingeschränkt drittschützend.

4.2 Ersetzung des Einvernehmens
Die Anfechtungsklage gegen eine Genehmigung für die 
Errichtung und den Betrieb von WEA kommt auch in Be
zug auf ein fehlendes oder rechtswidrig ersetztes Einver
nehmen gemäß § 36 BauGB in Betracht. Klägerin kann 
hier nur die Standortkommune sein. Hat die Genehmi
gungsbehörde das Vorhaben genehmigt, ohne dass das 
notwendige Einvernehmen erteilt wurde oder die Ertei
lung fingiert wurde (§ 36 Abs. 2 S. 2 BauGB), ist die  Klage 
allein wegen dieses Mangels erfolgreich. Der  Regelfall in 
der Praxis ist hingegen, dass die Gemeinde ihr Einverneh
men versagt hat und das Einvernehmen  gemäß § 36 Abs. 2 
S. 3 BauGB ersetzt wurde. Streitpunkt ist dann, ob die Er
setzung bzw. Versagung des Einvernehmens rechtswid
rig war. Gemäß §§ 36 Abs. 2 S. 1, 35 Abs. 3 Nr. 5 Var. 3 
BauGB ist insoweit relevant, ob dem Vorhaben Belange 
des Denkmalschutzes entgegenstehen.

8  Auf das verfassungsrechtlich garantierte Eigentum nach Art. 14 Abs. 1 S. 1 GG kann sie sich als Grundrechtsverpflichtete nicht berufen.

9  OVG Münster, Urteil vom 08.03.2012 – 10 A 2037 / 11 –, BauR 2012, 1781, 1782.

10 BVerwG, Urteil vom 21.04.2009 – 4 C 3 / 08 –, BauR 2009, 1281, 1283 f.

»Denkmalschutz kann kein hartes Tabukriterium 
sein.«

5 ERGEBNIS

Die Kommunen können denkmalschutzrechtlichen 
 Konflikten durch eine Steuerung der Windenergie nutzung 
in ihrem Flächennutzungsplan effektiv Rechnung tragen. 
Sie können dabei einzelne Potenzialflächen auch mit der 
Erwägung aussondern und diese nicht als Konzentrations
zone darstellen, dass bei deren Realisierung Belange des 
Denkmalschutzes beeinträchtigt würden, denen der Vor
zug vor der Windenergienutzung gegeben werden soll. 
Für eine zutreffende Gewichtung des Belangs kann eine 
Sicht achsenstudie mit Visualisierungen eine tragfähige 
Grundlage darstellen. Ein großzügiger und unzureichend 
begründeter Denkmalschutz kann zu einem Abwägungs
fehler mit Blick auf das Interesse an der Windenergienut
zung führen und die Planung  angreifbar machen.

Auf der Ebene der Regionalplanung wird der Denkmal
schutz, sofern überhaupt, jedenfalls nicht abschließend 
abgewogen, sodass die Gemeinde insoweit nicht wesent
lich durch die Anpassungspflicht nach § 1 Abs. 4 BauGB 
eingeschränkt wird.

Im Klageverfahren gegen eine bereits erteilte Geneh
migung kommen als wehrfähige Rechtspositionen die 
 Planungshoheit, das einfachrechtliche Eigentum sowie 
das Fehlen oder die rechtswidrige Ersetzung des Einver
nehmens in Betracht.



56 | Wind am Horizont – Fachaustausch zu Landschaftsbildfragen an Mittelgebirgsstandorten

GRUNDLAGEN

Kulturdenkmäler sind unbeschadet der nicht 
einheitlich formulierten Definition in den Lan
desdenkmalschutzgesetzen  Sachen, Sachtei
le und Sachgesamtheiten, an  denen aufgrund 
bestimmter Kriterien (wissenschaftliche, ge
schichtliche, städtebauliche, volkskundliche,  
landschaftsgestaltende, technische) ein öf
fentliches Interesse besteht (nach: Martin /    
Krautzberger, Handbuch Denkmalschutz und 
Denkmalpflege, München 20103).

Maßgeblich für die Erfassung sind die nach
richtliche Ausweisung und Beschreibung von 
Schutzgütern im öffentlichen Denkmäler ver
zeichnis des Landes RheinlandPfalz.

In den Denkmalschutzgesetzen regeln Be
stimmungen zum Begriff des Umgebungs
schutzes den Anspruch eines  Denkmals auf 
eine angemessene positive  Gestaltung und 
Erhaltung auch seiner Umgebung. Dies  re   
flek   tiert den Umstand, dass  jedes  Kultur  - 
denk  mal entsprechend seiner  Eigenart  einen 
Wirkungsraum besitzt, der im  Rah  men des 
Umgebungsschutzes gemäß §§ 4 (1) und 
13 (1) DSchG RLP, dort mit dem Verweis auf 
die Genehmigungspflicht von Maßnahmen, 
gesetzlichen Schutz  genießt. Gegenstand des 
 Denkmalschutzes ist die Umgebung  eines 
unbeweglichen Kulturdenkmals,  soweit sie 
für dessen Bestand,  Erscheinungsbild oder 
städtebauliche Wirkung von  Bedeutung ist. 
 Diese Umge bungsbereiche variieren nach 

Lage (Raumwirksamkeit) und Art des 
 Kulturdenkmals. Die zu schützende Umge
bung  definiert sich dabei jedoch stets vom 
Denkmal her, nicht vom Vorhaben. Insbeson
dere sind bedeutende Ortsbilder,  land    schafts  
   prägende Kulturdenkmale und Gesamtanla
gen  (Burgen, Ruinen, Schlösser und Kloster
an lagen sowie historisch wert volle Stadt  sil   
houetten und Ortsbilder) bei der Errichtung 
von WEA betroffen.

Denkmalschutz und Klimaschutz sind  gleich    
berechtigte öffentliche Belange. Die Denkmal
pflege hat keine grundsätzlichen Vorbehalte 
gegenüber der Gewinnung und Nutzung er
neuerbarer Energien. Die  Direktion Landes
denkmalpflege der GDKE in Rheinland-Pfalz 
hat gemäß § 2 Abs. 3 Denkmalschutzgesetz 
bei Maßnahmen und Planungen, insbeson
dere bei der Bauleitplanung, die Belange des 
Denkmalschutzes und der Denkmalpflege 
sowie die Verpflichtung zur Bewahrung des 
Kulturerbes gemäß dem UNESCOÜberein
kommen zum Schutz des Kultur und Natur
erbes der Welt vom 16. November 1972 zu 
berücksichtigen. Bei Maßnahmen und Pla
nungen, die Belange des Denkmalschutzes 
oder der Denkmalpflege berühren, ist sie als 
die Denkmal fach behörde von Beginn an zu 
beteiligen.

Umgang mit Denkmalschutzanforde
rungen im Genehmigungsverfahren
DR. ROSWITHA KAISER

Dr. Roswitha Kaiser 
arbeitet als Landes
konservatorin,  
Direktion Landes
denkmalpflege, in 
der  Generaldirektion 
 Kulturelles Erbe (GDKE) 
RheinlandPfalz.
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Das Gutachten zur Konkretisierung der landesweit be
deutsamen Kulturlandschaften spricht von direkten 
Beeinträchtigungen, »wenn die historische Eigenart 
der Kulturlandschaft, deren landschaftliche  Kohärenz 
und tradierten  Nutzungsmuster sowie maßgebliche 
landschaftswirk same Elemente dieser Kulturlandschaft 
durch die Errichtung von WEA in ihrer Wahrnehmbarkeit 
beeinflusst werden.«1 

»Unser Ziel als Denkmalschützer ist es, das Denk
mal möglichst ungeschmälert in seiner Wirkung im 
Raum zu lassen.«

1    Konkretisierung der landesweit bedeutsamen  Kulturlandschaften zur Festlegung, Begründung und  Restriktionen für den Ausbau der Windenergienutzung der agl 
Hartz / Sand / Wendl im Auftrag des Ministeriums für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und Landesplanung RheinlandPfalz, Saarbrücken 2013.

EINZELFALLPRÜFUNG

ANFORDERUNGEN AN DEN DENKMAL
PFLEGERISCHEN FACHBEITRAG

Der Errichtung von Windenergieanlagen (WEA) in der 
Nähe von Kulturdenkmälern können Belange des Denk
malschutzes entgegenstehen. WEA können ein Kultur
denkmal in seinem überlieferten Erscheinungsbild negativ 
beeinträchtigen oder in seiner Wirkung stören.  Prinzipiell 
soll daher der Blick auf die zu untersuchenden Kultur
denkmäler oder die historischen Stätten von dauer haften 
Beeinträchtigungen durch WEA  freigehalten werden. Bei 
der gewünschten fachlich  profunden Prüfung geht es da
her um die unbeeinträchtigte Wahrnehmung des Denk
mals und dessen  Umgebung. Der Blick auf das Denkmal 
und dessen Umgebung soll ungestört bleiben. Rechts
grundlage in RheinlandPfalz ist das Denkmalschutzge
setz in der Fassung vom 1. Mai 1978, zuletzt geändert am 
13. November 2008.
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Die Standorte und Blickbeziehungen, die für die anzuferti
genden Visualisierungen vom Fotografen zu wählen sind, 
sind in Rücksprache mit den zuständigen Denkmalbehör
den festzulegen.

Der denkmalpflegerische Fachbeitrag im Rahmen der Un
tersuchung soll ein Büro durchführen, das Erfahrungen in 
der Bearbeitung vergleichbarer Projekte im Bereich des 
Kulturgüterschutzes nachweisen kann.

» Es geht um Sichtachsen, um die visuelle Integrität 
der Kulturdenkmale, Burgen und Kirchen sind Land
marken, die seit alters her in der Landschaft eine 
 Determinante sind.«

 
Kartografische Bestandserfassung

•  Vektorisierte Kartengrundlage mit Eintragungen der 

 Höhenlinien mit Höhenangaben 

•  Eintragung der für die Visualisierungen gewählten Stand-

orte des Fotografen mit Angabe des Sichtradius und Blick-

richtung, Erstellung eines maßstäblichen  Höhenprofils der 

geplanten  Anlagen sowie der jeweils betroffenen Kultur-

denkmäler und Siedlungsbereiche im Bereich der ausge-

wiesenen Flächen mit Visualisierung 

•  Kennzeichnung der Kern- und Pufferzone der UNESCO 

Welterbestätten (soweit  betroffen) 

•  Kartierung mit Eintragungen von weiträumigen Sicht-

beziehungen der Windkraftanlagen im Bereich der  

zur Ausweisung vorgesehenen Flächen zur Ermittlung  

der räumlichen Fern- und Umgebungsbeziehungen  

mit  Visualisierung

• Kennzeichnung der Himmelsrichtung
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VISUALISIERUNGEN

Es sind alle Aspekte des kulturellen Erbes zu berück
sichtigen. Die Berücksichtigung des kulturellen Erbes 
ist in allen Phasen der Untersuchung sicherzustellen. 
Alle  Er hebungen und Untersuchungen des kulturellen 
 Erbes sind gemäß den fachlichen Anforderungen klar 
 strukturiert durchzuführen und allgemein verständlich 
darzulegen. D. h. die Nachvollziehbarkeit der Recherche 
und der  Ergebnisse mittels Planunterlagen und Visuali
sierung, wirklichkeitsnahe und korrekte Wiedergabe mit 
hinein projizierten WEA in  realistischer Größe und Maß
stäblichkeit, Farbigkeit und  Körperlichkeit stets bei klaren 
Wetterbedingungen sind zu gewährleisten.

Der Einsatz eines entsprechenden Objektivs unter 
 An gabe des Darstellungswinkels und der Brennweite  
(z. B. 50 mm Festbrennweite) und geeignete Wahl  
der Distanz und des Bildausschnitts, die dem menschli
chen Sichtwinkel und Wahrnehmung ähneln, wird voraus
gesetzt.

GELÄNDEPROFILSCHNITTE

In die maßstäblichen Geländeprofilschnitte zu den  Vi su  - 
alisierungen sind folgende Daten einzutragen:  Unter   
suchungsstandort, Bezugslinie, maßstäbliche  Windräder 
mit Rotorblättern, als Vergleichsgröße Dar stellung des 
 relevanten Denkmals oder Silhouette des Kulturdenkmals.

AUSWERTUNG UND  DOKUMENTATION

Die planerische und schriftliche Umsetzung der Unter
suchung erfolgt in einer aussagekräftigen Landschafts
bildanalyse und einem strukturierten Gutachten. Für 
dieses Gutachten soll der Untersuchungsbereich und die 
genannten Kulturdenkmale gekennzeichnet sowie die 
aktuellen Untersuchungsstandpunkte in einem Über
sichtsLageplan und in einem weiteren Übersichtsplan 
mit Höhenlinien in einem lesbarem Maßstab  dargestellt 
werden, um die  flächenhafte Untersuchung doku
mentieren und auch darzustellen zu können, dass die 
 Untersuchungsstandpunkte auf den (entsprechend hoch 
liegenden und exponierten) Höhen angelegt wurden. Alle 

nachteiligen erheblichen Auswirkungen auf das  kulturelle 
Erbe sind darzustellen bzw. zu beschreiben. Ferner ist eine 
Darstellung der WEA und des betroffenen Kulturdenkmals 
von touristisch relevanten Aussichtspunkten und Wander
wegen etc. von beson derer Bedeutung und  wesentlicher 
Untersuchungsge genstand.

Die voraussichtlichen Auswirkungen auf das  kulturelle 
Erbe sind unter Berücksichtigung von Planungsvarianten 
(z. B. weitere Standorte, Anlagenhöhen) zu  prüfen. Die 
verschiedenen sich bietenden Möglichkeiten zur Vermei
dung und Minimierung von Auswirkungen, einschließlich 
der Anpassung des Planungsentwurfes, sind zu  prüfen. 
Die Aussagen das Kulturelle Erbe betreffend sind in der 
Einzelfallprüfung auch für Nichtspezialisten deutlich 
und verständlich zu formulieren und nachvollziehbar zu 
 dokumentieren. Das Aufbringen einer graphischen Maß
leiste ist erforderlich, um die Messbarkeit auf Ausdrucken 
verschiedenen Formats zu sichern. Für die Vergleich
barkeit sollen die Entfernung und die Höhe in gleichen 
 Einheiten festgelegt sein.

Qualitätsstandards, Umfang und Bestandteile des denk
malfachlichen Beitrags legt für den jeweiligen Einzelfall 
die Direktion für Landesdenkmalpflege fest.

Der denkmalfachliche Beitrag beinhaltet:

• Textliche Erläuterung

•  Kartografische Bestandserfassung,  
maßstabsgetreues pdf, in A 3 / A 4 ausdruckbar

• Visualisierungen, in A 3 / A 4 ausdruckbar

•  Maßstäbliche Geländeprofilschnitte zu  
den Visualisierungen

LITERATURQUELLE 

Kulturgüter in der Planung 
Handreichung zur Berücksichtigung des Kulturellen Erbes 
bei Umweltprüfungen, Hg.: UVPGesellschaft e. V.
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Wohin geht’s mit Landschaftsbildbelangen 
und Denkmalschutz?

Zusammenfassung des Fishbowl

GÜNTHER WESSEL

Dr. Thomas Treiling, Abteilungsleiter des 
rheinlandpfälzischen Planungsteams der 
ABO Wind AG, nahm als erster zur Aus
gangsfrage Stellung. Er fürchte, dass der 
Denkmalschutz das nächste große Debat
tenthema der Windenergie werden könne. 
Ähnlich wie es der Artenschutz einmal ge
wesen sei. Der habe zunächst viele Projek
te verhindert, aber auch dazu geführt, dass 
man Maßstäbe und Kriterien für die Planung 
entwickelt habe. Diese Maßstäbe würden im 
Denkmalschutz noch fehlen. 

Es gäbe zwar gewisse  Rahmenbedingungen, 

es gäbe aber auch viele unbestimmte Rechts

begriffe. Auch fehle das Werkzeug, mit dem 
man planerisch arbeiten könne. Dadurch 
gäbe es keine Planungs und Investitionssi
cherheit. Auf allen Ebenen, sei es Raumord
nung oder kommunale Bauplanung, könne 

es passieren, dass Projekte trotz guter Vorar
beit scheiterten, weil sie durch den Denkmal
schutz sehr einfach in Frage gestellt werden 
könnten. Den Planern fehlten die Möglich
keit, anhand von Leitfäden wie beim Ar
tenschutz schon frühzeitig zu belastbaren 
Ergebnissen zu kommen. 

Dr. Felix Pauli, Rechtsanwalt bei Lenz und 
Johlen Rechtsanwälte Partnerschaft mbB, 
stimmte zu. Der Denkmalschutz nähme in 
den letzten fünf Jahren an Bedeutung zu. 
Deshalb sei es nötig, verlässliche Maßstäbe 
zu schaffen, an Hand derer man zum Beispiel 
untersuchen könne, ob durch eine WEA bei 
einem Denkmal eine »erhebliche Beeinträch
tigung« vorliege. Es sei ungeklärt, wie man 
diese »erhebliche Beeinträchtigung« defi
niere; nicht ausreichend sei seiner Meinung 
nach beispielsweise bloß eine gemeinsame 

v. l. n. r.:  
Stefan W. Kauling,  
Dr. Philip Lüth,  
Dr. Thomas Treiling,  
Dr. Antje Wagenknecht,  
Dr. Felix Pauli

.
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Sichtbarkeit. Gerichte würden teilweise in ihrer Recht
sprechung diese bislang fehlenden  Maßstäbe schaffen, in 
der Genehmigungspraxis sei man aber noch nicht so weit. 
Auch nicht bei der Auswahl der Blickpunkte auf das Denk
mal. Die Gerichte sprächen von relevanten Blickpunkten; 
gemeint sei damit, dass beispielsweise eben nicht jede 
zufällige Sicht auf eine Burg wichtig und geschützt sein 
muss, wohl aber der Blickpunkt, der extra von Besuchern 
aufgesucht werde.

Dr. Philip Lüth, Gutachter in einem Planungsbüro für 
 Archäologie und Beratung, beklagte, dass es kaum eine 
wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem  Thema 
gäbe, und wenn würden nur Maximalforderungen fest
geschrieben. Die Denkmalpflege kenne zudem die 
 aktuelle Rechtsprechung oft nicht und verlange von den 
 Projektträgern zu viel: Beispielsweise Visualisierungen mit 
 blauem Himmel, wofür Gutachter oft hunderte  Kilometer 
führen, um dann festzustellen, dass der Wetterbericht 
falsch gewesen sei. Er glaube aber, dass man in einem 
Entwicklungsprozess sei und dass sich in den nächsten 
fünf Jahren einheitliche Maßstäbe herauskristallisieren 
würden. Die Fachwissenschaft habe es bislang verpasst, 
eindeutig verlässliche Richtlinien zu entwickeln. 

Stefan W. Kauling, LandPlan OS Gmbh,  berichtete von 
 einem Planungsverfahren, bei dem für die Visualisierung 
ein rundherum klarer blauer Himmel  gefordert wurde. 
Das bedeute, dass man in einem vom Betrachter ausge
henden 150 Kilometer großem  Radius keine einzige Wol
ke am Himmel sehen dürfe. Auch er forderte eindeutige 
Regelungen für die Visualisierungen. Hier würden »best 
practices« helfen, damit man wisse, was beispielsweise 
noch als blauer Himmel gelte und somit akzeptabel wäre. 

Dr. Thomas Treiling bedauerte, dass man bei Geneh
migungsverfahren über den blauen Himmel  diskutiere. 
Das sei vollkommen unangemessen. Er  berichtete von 
einem Projekt, bei dem er 49 Fotopunkte visualisie
ren ließ, in mehreren Durchgängen bis der Himmel blau 
genug  gewesen war. Weitere Möglichkeiten  müsse 
man zu finden, um Visualisierungen zu erleichtern, im 
Kern gehe es aber darum zu klären, was man wirklich 
 wolle. Was sei wirklich bedeutsam für den Denkmal
schutz; diese Punkte müssten herausgearbeitet werden:  

Wann ist ein Beobachtungspunkt relevant? Gibt es eine 
Sichtbeziehung? Was bedeutet die dann? 

Dr. Philip Lüth sagte, dass man sich bei den Geneh
migungen immer darauf zurückziehe, dass sie Einzel
fälle  seien. Sie seien nicht generalisierbar, was er selbst 
 bezweifle. Man könne durchaus Denkmäler kategori
sieren und dann Standards schaffen. Zusätzliche Proble
me ergäben sich dann noch durch die unterschiedlichen 
Richtlinien in den verschiedenen Bundesländern. 

Dr. Roswitha Kaiser, Leiterin der  Landesdenkmalpflege 
RheinlandPfalz, trat dem Eindruck entgegen, dass die 
WEAProjektierer der Willkür der Ämter ausgesetzt  seien. 
Bislang gäbe es einfach keine gemeinsam festgelegten 
Kriterien. Die würden aber entstehen, so wie in ande
ren Bereichen, beispielsweise der energetischen Sanie
rung von Denkmälern. Sie betonte die Besonderheiten in 
RheinlandPfalz: das Welterbe, für die die Landesdenk
malpflege nicht zuständig sei. Die  Landesdenkmalpflege 
beschäftige sich nur mit einzelnen Denkmälern, nicht 
aber mit der Kulturlandschaft als solcher. Sie selbst sei 
aber beim Welterbe Mittleres Rheintal für absolut  strenge 
Richtlinien, ähnlich wie ICOMOS (International Council on 
Monuments and Sites, Internationaler Rat für Denkmal
pflege), das sagt, dass im Welterbe keine Windräder sicht
bar sein dürfen. 

Dr. Philip Lüth hielt dagegen, dass ICOMOS sehr 
schema tisch argumentiere. Die Denkmalschutzbehörden 
 müs s te sich die Frage, was zulässig sei, immer wieder neu 
 stellen. Und er wies darauf hin, dass der Denkmalschutz 
am  besten sehr früh berücksichtigt wird. 

Dieter Gründonner vom Planungsbüro gutsch ker 
dongus schaltete sich in die Debatte mit einem neuen 
 Aspekt ein. Dass man unabhängig davon, ob ein Eingriff 
in eine Kulturlandschaft erfolge, eine Bewertung für  diese 
Landschaft brauche. Damit Planer eine Arbeitsgrund
lage hätten und wüssten, in welchen Bereichen sie sich 
überhaupt bewegen würden. Das ließe sich auch auf den 
 Bereich der Denkmalpflege übertragen.

Georg von Aretin, ABO Wind AG, sagte, dass in  Hessen 
der Wunsch, den Planern Klarheit zu verschaffen, ei
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gentlich politisch gegeben sei. In Hessen sind WEA nur 
in Vorranggebieten möglich, die im Rahmen der Regio
nalplanung festgelegt werden. Aber er frage sich, wie es 
dann bei positiver Regionalplanung dazu kommen könne, 
dass mit Verweis auf Denkmalschutz und Landschaftsbild 
WEA in Gänze verhindert würden. Da sei für Investitionen 
natürlich ein Problem, aber auch gesellschaftlich, weil die 
Energiewende ja ein erklärtes politisches Ziel ist. Dr. Ivo 
Gerhards vom Regierungspräsidium Gießen unterstrich, 
dass die Regionalplanung entscheide. Danach ginge es 
nur noch um das »wie«, nicht aber mehr darum das »ob« 
eine WEA gebaut wird. 

Dr. Antje Wagenknecht fasste zusammen: Man habe 
festgestellt, das Verhältnis zwischen Projektentwicklern 
und Denkmalschutz sei z. T. nicht das allerbeste. Wo gäbe 
es Ansätze, das Verhältnis zu verbessern?

Dr. Thomas Treiling gab zu bedenken, dass der Begriff 
der Kulturlandschaft beinhalte, dass der Mensch dort et
was verändere. Aber das gelte oft nicht für die Windener
gie. Seine These: Die Kulturlandschaft werde mancherorts 
nicht mehr weiter entwickelt, obwohl die Windenenergie, 
wie Gerichte bestätigt hätten, kein Fremdkörper mehr in 
der Kulturlandschaft sei. Dieser Erkenntnis müsse man 
sich stellen, auch um die damit verbundenen Fragen dann 
politisch zu beantworten.

Dr. Philip Lüth wies darauf hin, dass es uneinheitli
che  Entscheidungen der Denkmalschutzbehörden gäbe. 
Markus Pauly von der juwi AG bestätigte Lüths Aussa
ge. Er ergänzte, dass der Denkmalschutz immer wichti
ger werde, zugleich gäbe es zwischen Projektplanern und 
Denkmalschützern noch viel Diskussionsbedarf. Denn 
letztere wüssten oft nicht, was bei Projekten überhaupt 
in  einem späten Planungsstadium noch zu ändern sei, 
sie als Projektplaner hingegen oft nicht, welcher Teil der 
unterschiedlichen Landesdenkmalbehörden im Einzelfall 
wirklich verantwortlich ist. 

Dr. Antje Wagenknecht nahm das in ihrem Schluss
wort auf: Es werde deutlich, dass es noch Abstimmungs 
und Diskussionsbedarf gäbe, vor allem was Kriterien und 
Grundlagen anginge. Die Debatte sei notwendig und 
 eröffnet.
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Fazit und Ausblick

Landschaftsbild als oft nachrangig behandeltes Schutz
gut in der Planungs und Genehmigungspraxis stand 
im Zentrum des Fachaustausches Wind am Horizont am 
13.  November 2018 in Mainz. Dass man Qualität und 
Empfindsamkeit von Landschaft bei der Planung von 
Windenergieanlagen objektiv bewerten und berücksich
tigen kann, ist eine zentrale Erkenntnis. Oft hilft schon 
die geringe Verschiebung von Anlagen, um eine höhere 
Akzeptanz für Windenergieplanungen zu erreichen. Dies 
stellt sich in der Praxis jedoch schwierig dar.

Die Umsetzung der Energiewende hat in den letzten Jah
ren grundlegend sichtbare Folgen nach sich gezogen – 
der geplante Windenergieausbau lässt die Ausmaße 
des ausstehenden Veränderungsdrucks auf die Land
schaft erkennbar werden. Umso wichtiger wird sein, die 
 wissenschaftliche Evaluation der Methoden zur Land
schaftsbildbewertung zu verbessern und zukunftsorien
tierte Lösungen zum Schutz und zur aktiven Gestaltung 
des Landschaftsbildes in den Fokus zu nehmen. 

Wind am Horizont hat sich vor allem mit bundes und 
landesrechtlichen Vorgaben zu Landschaftsbild und Denk
malschutz detailliert auseinandergesetzt. Dabei ging 
es zunächst um regulatorische Instrumente auf Landes
ebene und die regionalplanerische Praxis in Hessen und 
RheinlandPfalz zu Fragen des Ausgleichs und  Ersatzes 
für Eingriffe in das Landschaftsbild. Die Kompensations
verordnung des Landes RheinlandPfalz bspw. macht 
genaue Angaben über die Berechnung und Höhe der 
 Ersatzgeldzahlungen, sodass der Antragssteller sehr früh 
im Planungsprozess Klarheit hat, welche Summen von 
ihm zu zahlen sind. Die Konzentration von Windener
gieanlagen in bestimmten Vorranggebieten dient dem 
Schutz des Landschaftsbildes. Stärker denn je müssen 
die kumulativen Wirkungen von Windenergieanlagen 
 berücksichtigt werden.

Denkmalschutz ist grundsätzlich Ländersache, so sind 
Windenergieanlagen nach den Landesdenkmalschutz 
 gesetzen genehmigungsbedürftig. Kriterien, die sich 

nur im Einzelfall bestimmen lassen wie Anlagenhöhe, 
 topographische Voraussetzungen, Vorbelastungen durch 
andere Bauten, der Blick vom und auf das Denkmal, even
tuell wichtige Sichtachsen sowie der konkrete Abstand, 
sind für die Genehmigung entscheidend. 

Schon im Rahmen der Flächenausweisung muss denkmal
schutzrechtlichen Belangen Rechnung getragen  werden 
und abgewogen werden. Allerdings kann keine abschlie
ßende Behandlung auf Regionalplanebene erwartet 
 werden. Denkmalschutz kann kein hartes Tabukriterium 
sein. In den Ländern wird zum jetzigen Zeitpunkt sehr 
 uneinheitlich damit umgegangen und am Ende wird stets 
eine Einzelfallabwägung zu berücksichtigen sein. 

Aus Sicht der Denkmalschutzbehörden ist ein Denkmal 
möglichst ungeschmälert in seiner Wirkung im Raum zu 
lassen. Daher gilt es, vor allem die historischen Kultur
landschaften, die nicht als Vorranggebiete für die Wind
energienutzung ausgewiesen sind, besonders im Auge zu 
haben. Bei den Flusstälern sind es die Kulturdenkmale in 
der historischen Kulturlandschaft.

Im Hinblick auf Grenzen und Chancen von Visualisierun
gen in Planungsverfahren wurden zukünftige  mögliche 
Standards und technische Entwicklungen diskutiert. 
 Betont wurde dabei die Notwendigkeit, im Bedarfsfall 
frühzeitig mit soliden fotorealistischen Darstellungen auf 
übertriebene Montagen von Bürgerinitiativen reagieren 
zu können. 

Wind am Horizont hat aufgezeigt, dass alle Beteiligten 
 klare behördliche und gesetzliche Vorgaben  vermissen. 
Hier ist der Wunsch zum einen, dass zumindest für  einzelne 
Kulturlandschaften Entscheidungskriterien  vereinheitlicht 
werden. Zum anderen sollte es möglich sein, dass  anhand 
von Leitlinien Beeinträchtigungen des  Landschaftsbildes 
 gutachterlich behandelt werden  können. So sind mehr 
Transparenz über die Erfordernisse und Planungssicher
heit zu erlangen.
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Programm

13. November 2018

11 :00 Uhr  Fachaustausch Erbacher Hof, Mainz

Begrüßung und Moderation
Dr. Antje Wagenknecht, Fachagentur Windenergie an Land

11:10 Uhr Block I: Landschaftsbild

Einführungsvortrag: Landschaftsbildbewertung in Deutschland
Prof. Dr. Michael Roth, Hochschule für Wirtschaft und Umwelt 

Nürtingen-Geislingen

Landesrechtlicher Rahmen zu Landschaftsbildbelangen in 
Rheinland-Pfalz
Gundolf Schrenk, Ministerium für Umwelt, Energie,  

Ernährung und Forsten des Landes Rheinland-Pfalz (MUEFF)

Umgang mit Landschaftsbildbelangen auf 
Regionalplanungsebene
Dr. Ivo Gerhards, Regierungspräsidium Gießen, Hessen

Moderierte Podiumsdiskussion:  
Realkompensation – Ja oder Nein?

Annette Reisch, Enertrag A G;  
Markus Pauly, juwi A G;  
Jennifer Schell, MUEFF
Moderation: Dr. Antje Wagenknecht,  

Fachagentur Windenergie an Land

12:50 Uhr  Mittagspause und 
Minimesse zum Thema Visualisierung
Jochen Mülder, Lenné3D GmbH;  

Henk Brekhof, Windplanner, The Imagineers;  

Stefan W. Kauling, LandPlanOS GmbH

14:15  Uhr Block II: Denkmalschutz 

Bundes- und landesgesetzlicher Regelungsrahmen  
zum Denkmalschutz
Katharina Luther, Noerr LLP, Frankfurt a. M.

Umgang mit Denkmalschutzkonflikten  
aus Sicht von Kommunen
Dr. Felix Pauli,  

Lenz und Johlen Rechtsanwälte Partnerschaft mbB, Köln

Kleine Pause

Umgang mit Denkmalschutzanforderungen  
im Genehmigungsverfahren
Dr. Roswitha Kaiser,  

Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz

Fishbowl: Wohin geht’s mit Landschaftsbildbelangen  
und Denkmalschutz?

Dr. Philip Lüth, Archäologie & Beratung, 
Dr. Felix Pauli, Lenz und Johlen  
Rechtsanwälte Partnerschaft mbB,  
Dr. Thomas Treiling, Abo Wind AG und andere
Moderation: Dr. Antje Wagenknecht, 

Fachagentur Windenergie an Land

17:35 Uhr  Ausblick

Dr. Dirk Sudhaus, Fachagentur Windenergie an Land
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